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1 Zusammenfassung gemäß § 16 UVPG 

 

1.1 Ausgangssituation 

Die Firma Hermann Peter KG, Breisach, betreibt auf den Gemarkungen Gündlingen 

und Niederrimsingen der Stadt Breisach einen Baggersee im Nassabbau mit angeschlos-

sener Kiesaufbereitung und Kiesveredelung.  

Aufgrund der nur noch gering vorhandenen Vorräte plant die Hermann Peter KG zur 

langfristigen Sicherung des Standorts die Erweiterung der Abbaufläche. Die geplante 

Erweiterungsfläche auf der Nord- und Nordostseite des Baggersees ist Teil eines im 

rechtskräftigen Regionalplan Südlicher Oberrhein vom September 2017 als "Vorranggebiet 

für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe" ausgewiesenen Bereichs. Das ausgewiesene 

Vorranggebiet umfasst die Fläche zwischen dem derzeitigen Baggersee und dem nördlich 

angrenzenden Naturschutzgebiet "Zwölferholz-Haid" und entspricht östlich des Bagger-

sees weitgehend dem bewaldeten Bereich. 

 

1.2 Vorhabenbeschreibung 

Aktuelle Massenberechnungen haben ergeben, dass gewinnbare Vorräte nur noch 

bis maximal zum Jahresende 2020 vorhanden sind. Damit es anschließend nicht zu einem 

Betriebsstillstand kommt, beantragt die Fa. Hermann Peter KG jetzt in einem "1. Planfest-

stellungsverfahren" (PV1) den Abbau einer ca. 1,9 ha großen Erweiterungsfläche auf der 

Nordseite des Sees. Das nutzbare Abbauvolumen dieser Fläche beträgt ca. 1,12 Mio. m³ 

und reicht für knapp 3 Jahre. Damit kann die Zeit bis zur Genehmigung weiterer Abbau-

flächen überbrückt werden. Diese werden in einem "2. Planfeststellungsverfahren" (PV2) 

mit einem Abbauzeitraum von ca. 12 Jahren spätestens nach Erlass des Planfeststellungs-

beschlusses im 1. Planstellungsverfahren beantragt. In der Summe ergibt sich somit ein 

Abbauzeitraum von ca. 15 Jahren.  

Im 1. Planfeststellungsverfahren sollen ferner die Landfläche der Seeböschung 

zwischen der genehmigten Mittelwasserlinie und der genehmigten Böschungsoberkante in 

eine Wasserfläche umgewandelt und eine Flachwasserzone an der Ostseite des Bagger-

sees durch Abgrabung um ca. 1.940 m² vergrößert werden.  

 

1.3 Vorgehensweise des UVP-Berichts 

Der UVP-Bericht umfasst die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der unmittel-

baren und mittelbaren Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter des § 2 UVPG.  

Die Bearbeitung des UVP-Berichts folgt methodisch der ökologischen Wirkungs-

analyse. Sie umfasst und strukturiert die Arbeitsschritte von der Systembeschreibung (Ist-
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Zustand) über die Ermittlung vorhabenbedingter Wirkungen bis zur Prognose und Bewer-

tung von Auswirkungen auf die Schutzgüter unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur 

Vermeidung und Kompensation nachteiliger Umweltauswirkungen.  

 

1.4 Untersuchungsgebiet des UVP-Berichts 

Das Untersuchungsgebiet des UVP-Berichts entspricht dem potenziellen Wirkungs-

raum des geplanten Vorhabens und hat eine Größe von ca. 175 ha. 

Innerhalb dieses Untersuchungsgebiets wurden die faunistischen und vegetations-

kundlichen Bestandserfassungen durchgeführt. 

 

1.5 Planungsvorgaben und Schutzgebiete 

Die geplante Erweiterungsfläche liegt laut Raumnutzungskarte des Regionalplans 

Südlicher Oberrhein (REGIONALVERBAND SÜDLICHER OBERRHEIN 2017) innerhalb eines 

"Vorranggebiets für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe".  

Nördlich grenzt an die geplante Erweiterungsfläche das Naturschutzgebiet Nr. 3.590 

"Zwölferholz-Haid". Westlich und östlich des Naturschutzgebiets liegt das Landschafts-

schutzgebiet Nr. 3.15.039 "Zwölferholz-Haid". 

Natura 2000-Gebiete, Naturdenkmale sowie Waldschutzgebiete sind im Unter-

suchungsgebiet nicht vorhanden.  

Im Untersuchungsgebiet befinden sich sechs bei der Offenlandkartierung be-

ziehungsweise bei der Waldbiotopkartierung erfasste Biotope, die gemäß § 33 NatSchG / 

§ 30a LWaldG geschützt sind. 

Laut Generalwildwegeplan Baden-Württemberg verläuft der Wildtierkorridor mit 

internationaler Bedeutung "Liliental / Wasenweiler (Kaiserstuhl) - Markgräfler Rheinebene- 

Foret de la Hardt Sud (F)" nördlich des Baggersees. 

Im Umkreis des Baggersees befinden sich vier festgesetzte Wasserschutzgebiete. 

Das nächstgelegene Wasserschutzgebiet im Abstrombereich des Baggersees ist das 

"WSG-Breisach OT Gündlingen TB". Aus dem Jahr 1994 liegt eine fachtechnische Abgren-

zung vor, die eine deutliche Ausdehnung bis zum südlichen Ende des Baggersees Nieder-

rimsingen vorsieht. Zukünftig wird der Tiefbrunnen nur noch als Notbrunnen betrieben 

werden. Eine weitere fachtechnische Abgrenzung, eine Erweiterung des Wasserschutz-

gebiets "WSG-Ihringen TB Gewann Ried" südlich von Ihringen, erstreckt sich ebenfalls bis 

zum südlichen Ende des Baggersees Niederrimsingen. 
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1.6 Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Untersuchungs-

gebiet 

 

 Schutzgut Menschen 

Innerhalb des Untersuchungsgebiets befinden sich keine Wohngebiete. Rund 400 m 

vom Südostrand des Baggersees Niederrimsingen entfernt liegt an der Gündlinger Straße 

ein landwirtschaftlicher Aussiedlerhof (mit Wohnhaus). Der Ortsrand von Niederrimsingen 

ist rund 900 m von der Südostecke des Baggersees entfernt. Zur geplanten Erweiterungs-

fläche besteht ein Mindestabstand von ca. 1,3 km. Der südöstliche Ortsrand von Gündlin-

gen ist etwa 1,3 km vom Nordwestrand des Baggersees beziehungsweise von der geplan-

ten Erweiterungsfläche entfernt.  

Am West- und Südwestufer des Baggersees befindet sich, überwiegend außerhalb 

des Untersuchungsgebiets, das Industrie- / Gewerbegebiet "Lindenacker" mit dem Kies-

werk der Hermann & Peter KG. Landwirtschaftlich genutzte Flächen, vor allem Acker-

flächen sowie wenig Grünland, befinden sich am östlichen sowie nordwestlichen Rand des 

Untersuchungsgebiets.  

Der überwiegende Teil des Untersuchungsgebiets wird von Waldflächen einge-

nommen, die forstwirtschaftlich genutzt werden. 

Die Waldflächen nördlich, westlich und östlich des Baggersees sind als Klimaschutz-

wald, Sonstiger Wasserschutzwald sowie Erholungswald ausgewiesen. Bezüglich des 

Erholungswalds sind die baggerseenahen Flächen der Stufe 1 (große Bedeutung für die 

Erholung), die restlichen Flächen der Stufe 2 (relativ große Bedeutung für die Erholung) 

zugeordnet. Ein Bereich des Walds westlich des Baggersees ist als Immissionsschutzwald 

ausgewiesen.  

Aufgrund der verkehrsgünstigen Lage zwischen Freiburg und Breisach hat sich der 

Baggersee Niederrimsingen in den Sommermonaten zu einem überregional bedeutsamen 

Anziehungspunkt für Badegäste entwickelt. Der See ist zudem als Grill- und Picknickplatz 

sehr beliebt. Die Badenutzung findet vorwiegend am Nordufer, teilweise auch am Ostufer 

des Sees statt. Die den Baggersee umgebenden Landwirtschafts- und Waldwege werden 

von der örtlichen Bevölkerung für Spaziergänge, zum Hunde-Ausführen, zum Radfahren, 

Joggen und zum Reiten genutzt. Aufgrund der touristischen Bedeutung der Region um 

Breisach mit dem Kaiserstuhl und dem Tuniberg ist ein dichtes Netz markierter Rad-

wanderrouten vorhanden. 

Im Untersuchungsgebiet gehen Schallemissionen vom Kiesabbaubetrieb sowie von 

angrenzenden Straßen aus. Die Rohstoffgewinnung schränkt die Möglichkeiten zur land-

schaftsbezogenen Erholungsnutzung kaum ein.  
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 Schutzgut Pflanzen  

Es wurden, wie im Scoping (Scoping-Termin am 16.11.2018) festgelegt, Biotop-

typen, geschützte Biotope und Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie 

(92/43/EWG) erfasst. 

Das Untersuchungsgebiet wird durch den Baggersee sowie 

 ausgedehnten Wald (unter anderem großflächiger Eichen- und Hainbuchen-Eichen-

Wald mittlerer Standorte) sowie Kiesflächen am Ufer im Norden und Osten, 

 linearen Gehölzbewuchs am Südufer, daran anschließend Äcker und Gewerbe-

flächen, 

 das Betriebsgelände der Hermann Peter KG im Südwesten und Westen sowie 

 ein Mosaik unterschiedlicher Offenland- und Gehölzbiotope auf dem ehemaligen 

Wohnmobil-Stellplatz im Nordwesten  

geprägt. 

Geschützte Biotope und Biotopschutzwald sind im Untersuchungsgebiet auf ins-

gesamt ca. 20,42 ha vorhanden. Der überwiegende Teil der Fläche entfällt auf gemäß 

§ 30a LWaldG geschützte Hainbuchen-Traubeneichen-Wälder, die im Nordwestteil des 

Untersuchungsgebiets der dominierende Wald-Biotoptyp sind (ca. 18,7 ha). Weiterhin sind 

Naturnahe Bereiche von Seen und Teichen (Bucht am Ostufer des Baggersees sowie drei 

Teiche östlich des Sees), Ufer-Schilfröhrichte (mehrere kleine, teils nur wenige 

Quadratmeter messende Bestände am Nord- und Nordostufer) sowie Feldhecken und 

Feldgehölze vorhanden. 

Das Vorkommen des Blausterns ist ein besonderes Charakteristikum und Bestand-

teil des Schutzzwecks des Naturschutzgebiets "Zwölferholz-Haid". Hier befindet sich das 

größte zusammenhängende Vorkommen dieser Art im südbadischen Rheingebiet. 

Im Untersuchungsgebiet kommen die Lebensraumtypen 3150 "Natürliche nährstoff-

reiche Seen" und 9170 "Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald" vor. 

 

 Schutzgut Tiere 

Im Scoping (Scoping-Termin am 16.11.2018) wurde festgelegt, das faunistische 

Bestandserfassungen bezüglich folgender Arten und Artengruppen durchgeführt werden: 

Fledermäuse, Wildkatze, Haselmaus, Vögel, Reptilien, Amphibien, Fische, Schmetterlinge, 

Heuschrecken, europarechtlich geschützte, holzbewohnende Käferarten und Libellen. 

Im Folgenden sind die Ergebnisse zusammengefasst: 

 Fledermäuse: Insgesamt wurden 14 Fledermausarten eindeutig nachgewiesen. 

Hohe Nachweisdichten lagen bezüglich Bechsteinfledermaus, Fransenfledermaus, 

Großem Mausohr, Wasserfledermaus und Wimperfledermaus vor, geringe Nach-
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weisdichten bezüglich Brandtfledermaus, Kleiner Bartfledermaus, Großem Abend-

segler, Kleinem Abendsegler, Mückenfledermaus, Rauhautfledermaus, Zwerg-

fledermaus sowie Braunem und Grauem Langohr. 

Im Zuge der Habitatbaumerfassung wurden innerhalb des Untersuchungsgebiets 

insgesamt 1.406 Bäume mit Quartierpotenzial erfasst. 

 Wildkatze: Das Vorkommen der Wildkatze wurde anhand von Haarfunden an 

Lockstöcken nachgewiesen. Zwei der Lockstöcke mit Nachweis standen unweit der 

Nordgrenze der geplanten Erweiterungsfläche. 

 Haselmaus: Ein umfangreiches Vorkommen der Haselmaus wurde anhand des Art-

Nachweises in 48 von 140 ausgebrachten Niströhren beziehungsweise in zwölf von 

14 Niströhren-Gruppen nachgewiesen. 

 Vögel: Die Erfassung der Vögel erfolgte durch eine flächendeckende Revier-

kartierung und durch Punkt-Stopp-Begehungen. 

Bei der flächendeckenden Revierkartierung wurden insgesamt 100 Revierzentren 

von 21 Brutvogelarten erfasst, darunter acht Arten der bundes- beziehungsweise 

landesweiten Roten Listen. Weiterhin wurden 13 bestandsbedrohte beziehungs-

weise besonders schutzrelevante Arten als Nahrungsgäste nachgewiesen. Auf 

Basis der Punkt-Stopp-Begehungen wurden weitere 34 ungefährdete Vogelarten 

erfasst. 

 Reptilien: Im Untersuchungsgebiet wurden vier Reptilienarten nachgewiesen. Die 

Mauereidechse kommt sehr häufig in allen geeigneten Lebensräumen vor (ehema-

lige Stellplatzfläche im Bereich "Herbstacker", nördlicher und nordöstlicher Ufer-

bereich, Ostufer und Südostecke des Baggersees). Die Zauneidechse und die 

Ringelnatter wurden vereinzelt nachgewiesen; von der Blindschleiche liegt ein Ein-

zelnachweis vor. 

 Amphibien: Es wurden zehn Amphibienarten nachgewiesen, darunter fünf bundes- 

oder landesweit gefährdete oder stark gefährdete Arten (Kammmolch, Kreuzkröte, 

Laubfrosch, Springfrosch, Seefrosch); bezüglich der Gelbbauchunke liegt kein 

aktueller Nachweis vor. Mit Ausnahme der Kreuzkröte kommen alle nachgewie-

senen Arten in zumindest einem der drei Teiche nahe des Ostufers des Baggersees 

vor. 

 Fische: Mittels Elektrobefischung wurden zehn Fischarten gefangen, darunter die 

bestandsbedrohten Arten Rotfeder und Schleie. Die häufigsten Arten waren Rot-

auge und Flussbarsch. Bei der Stellnetzbefischung wurden fünf Arten gefangen 

(Brachse, Döbel, Hecht, Schleie, Wels). 

 Schmetterlinge: Bei der Erfassung der Tagfalter wurden 24 Arten festgestellt, 

darunter vier bestandsbedrohte Arten (Kleiner Schillerfalter, Kleiner Eisvogel, Kurz-

schwänziger Bläuling und Tintenfleck-Weißling). Vorkommen von Tagfalterarten der 

Anhänge II und / oder IV der FFH-Richtlinie wurden nicht nachgewiesen. 
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 Heuschrecken: Es wurden sieben Heuschreckenarten nachgewiesen, darunter vier 

bestandsbedrohte Arten (Blauflügelige Ödlandschrecke, Verkannter Grashüpfer, 

Feldgrille und Weinhähnchen). 

 Europarechtlich geschützte, holzbewohnende Käferarten: Es wurde ein um-

fangreiches Vorkommen des Hirschkäfers nachgewiesen. Nachweise weiterer 

Käferarten der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie im Untersuchungsgebiet erfolg-

ten nicht.  

 Libellen: Es wurden insgesamt 21 Libellenarten nachgewiesen, darunter sechs 

bestandsbedrohte Arten (Kleiner Blaupfeil, Gemeine Keiljungfer, Kleine Zangen-

libelle, Braune Mosaikjungfer, Früher Schilfjäger, Spitzenfleck). Bezüglich zwölf 

Arten erfolgte an zumindest einer der Probestrecken ein sicherer Nachweis der 

Bodenständigkeit, bei weiteren vier Arten ist eine Bodenständigkeit im Gebiet auf-

grund der Erfassungen anzunehmen. 

 Artenschutzprogramm Baden-Württemberg: Im Untersuchungsgebiet zum 

Baggersee Niederrimsingen werden keine Bestände des Artenschutzprogramms 

Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium geführt.  

 

 Schutzgut biologische Vielfalt 

Die biologische Vielfalt des Untersuchungsgebiets wird vor allem durch ausge-

dehnte Waldflächen und den Baggersee Niederrimsingen bestimmt.  

Im Untersuchungsgebiet nehmen Hainbuchen-Eichen-Wälder mittlerer Standorte 

und Eichen-Sekundärwald über die Hälfte der kartierten Waldflächen ein. Auffällige 

Frühjahrsaspekte bildet der Blaustern, sowohl im Hainbuchen-Traubeneichen-Wald als 

auch im Eichen-Sekundärwald. Er ist auf über 80 % der Fläche mit Eichen- und Hain-

buchen-Eichen-Wäldern im Untersuchungsgebiet vertreten. In den Wäldern nördlich des 

Baggersees Niederrimsingen befindet sich das größte zusammenhängende Vorkommen 

dieser Art im südbadischen Rheingebiet. 

Der Baggersee ist überwiegend naturfern mit artenarmer, größtenteils schwach 

entwickelter Wasserpflanzenvegetation. Zur biologischen Vielfalt trägt die durch die 

Halbinsel abgetrennte Bucht am Ostufer mit flachem Wasser, geringer Belastung durch 

Badebetrieb und üppigerem Pflanzenwuchs bei. Insgesamt kommen im Baggersee 

einschließlich der naturnahen Bucht neun Wasserpflanzenarten vor. 

 

 Schutzgut Fläche 

Der Vorhabenbereich ist einschließlich der geplanten Flachwasserzone ca. 3,21 ha 

groß. Mit Ausnahme der Baggerseeböschungen steht dieser für die Forstwirtschaft, die 

Waldfunktionen (Klimaschutzwald, Sonstiger Wasserschutzwald und Erholungswald) 

sowie die Naherholung zur Verfügung. 
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 Schutzgut Boden  

Nach den Boden-Daten des LGRB (2019) sind im Untersuchungsgebiet sieben 

bodenkundliche Einheiten vorhanden. Im Vorhabenbereich kommt Rötliche Parabraun-

erde aus Niederterrassenschottern des Rheins sowie auf der Baggerseeböschung 

Rohboden vor. 

Am südöstlichen Ende des bestehenden Sees befindet sich die Altablagerung 

"Stückle". Es handelt sich dabei um eine ehemalige Bauschutt- und Erdaushubdeponie. Im 

Rahmen einer orientierenden Erkundung (in den Jahren 2006 / 2007) konnte kein 

Schadstoffaustrag festgestellt werden. Es erfolgte deshalb die Bewertung "B" (belassen). 

Eine weitere B-Fläche befindet sich am Südrand des Sees im Bereich des Firmengeländes. 

Auch hier handelt es sich um einen mit Bauschutt und Erdaushub verfüllten ehemaligen 

Baggerseebereich. 

 

 Schutzgut Wasser 

 

 Oberflächenwasser  

Neben dem Baggersee Niederrimsingen sind als dauerhafte Oberflächengewässer 

im Untersuchungsgebiet drei naturnah gestaltete Teiche östlich des Baggersees zu 

nennen. 

Der Baggersee Niederrimsingen gehört zu den tiefen Baggerseen der Oberrhein-

ebene, die eine Vollzirkulation des Wasserkörpers von Herbst bis Frühjahr und eine 

sommerliche Stagnationsphase aufweisen.  

Der See hat eine hervorragende Wasserqualität. Er ist oligotroph und zeichnet sich 

durch folgende Eigenschaften aus: 

 geringes Eutrophierungspotenzial, 

 geringe biologische Produktion, 

 ganzjährig hohe Sichttiefen, 

 ganzjährig hohe Sauerstoffgehalte bis zum Seegrund und  

 ganzjährig oxidiertes Sediment ohne Schwefelwasserstoffbildung. 

 

 Grundwasser 

Zur Erweiterung der Abbaufläche am Baggersee Niederrimsingen wurde ein hydro-

geologisches Gutachten vom Büro E. Funk erstellt. Im Rahmen früherer Erweiterungs-

anträge wurden bereits umfangreiche Untersuchungen durchgeführt. Deswegen wurde in 

Abstimmung mit dem Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) und dem 
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Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald ein ergänzendes Untersuchungsprogramm zur 

Aktualisierung der Datenlage umgesetzt.  

Das hydrogeologische Gutachten kommt zu folgenden Ergebnissen:  

Der Baggersee Niederrimsingen liegt im Bereich der quartären Ablagerungen des 

Rheintals. Es kommen folgende Schichtenabfolgen vor: 

 0 - 0,1 m: Deckschicht: Oberboden: kiesig, sandig, schluffig, humos, braun, 

 bis 76,2 m: Oberer Grundwasserleiter - Neuenburg-Formation: Kies, sandig, grau, 

schwach schluffig, Grobkies bis zu 20 cm Durchmesser,  

 bis 94,1 m: Obere Breisgauschichten: stark sandige, schluffige Kiese, 

 bis ca. 114 m: Untere Breisgauschichten: Kies, stärker sandig und schluffig, beige, 

zum Teil zersetzte Gerölle, 

 Iffezheimer Schichten (Jungtertiär/Pliozän): stark schluffig-tonige, zum Teil schwach 

kiesige Sande beziehungsweise Schluffe, 

 Oligozän oder ältere Ablagerungen: Ton-, Mergel- und Sandmergelsteine. 

Die Mächtigkeit der quartären Grabenfüllung beträgt gemäß RP FREIBURG (2002) 

und der neuen GWM 2112/019-0 (BK1/07) ca. 109 m. Die Aquiferbasis am Westrand des 

Baggersees Niederrimsingen liegt bei ca. 82 m+NN, in ca. 114 m Tiefe. 

Die Basis der Kiese steigt zum östlichen Ende des Sees bis auf ca. 105 m+NN (= 

ca. 90 m unter GOK) an. Das mittlere Potenzial des ungespannten Grundwasserspiegels 

liegt bei ca. 191,46 m+NN am See. Damit ergibt sich eine Aquifermächtigkeit der quartären 

Kiese im Bereich des westlichen Sees von > 109 m. Entsprechend des Anstiegs der 

Aquiferbasis verringert sich die Aquifermächtigkeit in Richtung Osten zum Tuniberg hin, 

wo der Grundwasserleiter vom anstehenden Festgestein begrenzt wird. 

Das Schichtenprofil der Bohrung 2112/019-0 (BK1/07) gibt keinen Hinweis auf eine 

hydraulische Trennung durch einen Zwischenhorizont innerhalb des relevanten Abbau-

bereichs des Quartärs (bis ca. 100 m). 

Für die weiteren Berechnungen im Bereich des Oberen Grundwasserleiters wird 

bezüglich der Durchlässigkeiten ein Mittelwert von 1,0 * 10-2 m/s verwendet. 

Der Schwankungsbereich des Grundwasserspiegels beträgt im Bereich des Bagger-

sees 1,47 m im gemessenen Zeitraum von 2008 bis 2019. Der Höchstwasser-Wert wurde 

mit 192,31 m+NN und der Niedrigstwasser-Wert mit 190,84 m+NN gemessen. Der 

statistische Mittelwert des Wasserspiegels in diesem Zeitraum liegt bei 191,46 m+NN. Der 

Flurabstand im Umfeld des Baggersees liegt bei ca. 4 - 5 m.  

Die generelle Fließrichtung verläuft von Südost nach Nordwest. Nördlich des 

Baggersees, im Bereich des Tiefbrunnens Gündlingen, teilt sich der Grundwasserstrom in 

einen östlichen und einen westlichen Ast. Die Grundwasserströmung erfolgt dann nach 

Nordost in Richtung der Ostrheinrinne beziehungsweise Nordwest entlang des Rheins. 
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Im Bereich der offen gelegten Wasserflächen wird die Strömungsrichtung ent-

sprechend der Kippung des Wasserspiegels verändert. Dadurch erhöht sich auch unter-

stromig des Sees das Gefälle des Grundwassers. 

Bei mittleren Grundwasserverhältnissen mit einem mittleren Gradienten von  

ca. 0,00035 im Umfeld des Sees, ergibt sich rechnerisch ein ober- und unterstromiger 

Kippungsbetrag von ca. 0,15 m für den aktuellen See. 

Bei Verwendung des mittleren kf-Wertes ergeben sich für den Ist-Zustand ca. 150 m 

Reichweite der oberstromigen Absenkung und unterstromigen Aufhöhung des Grund-

wasserstands. Dabei werden ca. 90 % der seebedingten Grundwasserstandsänderung 

schon wieder in einer Entfernung von ca. 66 m vom Seeufer abgebaut. Für höhere und 

niedrigere Grundwasserstände kann von einem unveränderten beziehungsweise ähn-

lichen Gradienten des Grundwasserspiegels ausgegangen werden. 

Das Grundwasser ist nährstoffreich. Alle Wässer entsprechen dem Ca-HCO3-

Wassertyp. In der oberstromig liegenden Messstelle Brunnen "Teeküche" sind die Nitrat-

konzentrationen deutlich höher als in den abstromigen Messstellen Brunnen 2 und 3 

beziehungsweise als im Seewasser. Dies deutet darauf hin, dass der Baggersee eine 

Nitratsenke darstellt, was im Hinblick auf die Qualität des abströmenden Grundwassers als 

positiv zu werten ist. Dies deckt sich mit den Aussagen aus BINDER (2002). Eine negative 

Beeinflussung der Grundwasserqualität in den unterstromigen Messstellen Brunnen 2 und 

Brunnen 3 kann aufgrund der vorliegenden Analysenergebnisse nicht festgestellt werden. 

Die Leitfähigkeit an den drei Messstellen GWM 22/019-2, GWM 2063/019-0 und 

GWM 2112/019-0 betrug im Jahr 2019 456 µS/cm bis 482 µS/cm. Der Sauerstoffgehalt 

war mit Werten zwischen 7 mg/l und 10 mg/l in den beiden flachen Messstellen und rund 

7 mg/l in der tiefen GWM hoch. 

Die 2019 ermittelten Gesamt-Phosphor-Gehalten sowie die Nitrit-, Nitrat und Ammo-

niumgehalte sind gering. 

Der Trinkwasserbrunnen der Gemeinde Gündlingen, der zukünftig nur noch als 

Notbrunnen betrieben wird, liegt im direkten Abstrom des Sees. Der Tiefbrunnen 

Merdingen liegt ca. 2,9 km, der Tiefbrunnen Ihringen ca. 3,4 km und der Tiefbrunnen 

Breisach ca. 5 km unterstromig der geplanten Erweiterung. 

 

 Schutzgüter Luft und Klima 

Großklimatisch ist der Oberrheingraben der subatlantischen Klimaregion zuzu-

ordnen. Die klimatischen Bedingungen werden durch die Lage zwischen den Vogesen, 

dem Jura und dem Schwarzwald modifiziert. Die Oberrheinebene ist eine der wärmsten 

Gegenden Deutschlands mit heißen Sommern, sonnigen Herbsten und milden, bei 

anhaltenden Hochdruckwetterlagen jedoch manchmal kalten Wintern. Der Frühlingsbeginn 

ist sehr zeitig, die Vegetationsperiode und die frostfreie Zeit sehr lang.  
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Die Nassauskiesung führt zu keinen stofflichen Austrägen in die Landschaft.  

 

 Schutzgut Landschaft 

Naturräumlich ist das Untersuchungsgebiet Teil der "Markgräfler Rheinebene", die 

den rechtsrheinischen Teil der ehemaligen Rheinaue von Basel bis zum Kaiserstuhl 

umfasst und im Westen durch den Rhein, im Osten durch das Markgräfler Hügelland, die 

Freiburger Bucht und den Kaiserstuhl begrenzt wird. 

Das Untersuchungsgebiet wurde in vier Landschaftsbildeinheiten gegliedert:  

 Landschaftsbildeinheit 1: Ackerlandschaft südlich / östlich des Baggersees, 

 Landschaftsbildeinheit 2: Ackerlandschaft nordwestlich des Baggersees, 

 Landschaftsbildeinheit 3: Waldgebiet "Dornshau / Zwölferholz" und 

 Landschaftsbildeinheit 4: Baggersee Niederrimsingen. 

 

 Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Im Untersuchungsgebiet, jedoch außerhalb des Vorhabenbereichs, sind drei 

archäologische Kulturdenkmale der Vor- und Frühgeschichte vorhanden, eine mittel-

alterliche Siedlungswüstung "Egelfingen", Reste einer hallstadtzeitlichen Siedlung sowie 

ein Gräberfeld unbekannter Zeitstellung.  

Zu den Sachgütern innerhalb des Untersuchungsgebiets sind die Wald- und Wirt-

schaftswege sowie nordwestlich des Baggersees die Gebäude im nördlichsten Teil des 

Industrie- / Gewerbegebiets "Lindenacker" zu rechnen.  

 

1.7 Beschreibung der Umweltauswirkungen des Vorhabens 

 

 Schutzgut Menschen 

Der Kiesabbau in der geplanten Erweiterungsfläche wird zu vergleichbaren Ge-

räusch- und Lichtemissionen wie die gegenwärtige Kiesgewinnung führen. Der Status quo 

verändert sich nicht. Die geplante Erweiterungsfläche liegt nicht näher an Siedlungsflächen 

als die derzeitigen Abbauflächen.  

Die Möglichkeiten zur landschaftsgebundenen, stillen Erholungsnutzung des Unter-

suchungsgebiets (Spazierengehen, Naturbeobachtung, Fahrradfahren) bleiben auch nach 

der geplanten Erweiterung der Abbaufläche sowie der Vergrößerung der Flachwasserzone 

unverändert bestehen.  
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Die im Untersuchungsgebiet vorhandenen Radwanderrouten werden vom Vorhaben 

nicht beeinträchtigt. Der Baggersee Niederrimsingen sowie die geplante Erweiterungs-

fläche bleiben für die Radfahrer aufgrund der umgebenden Wald- / Gehölzbestände 

weiterhin nicht einsehbar. Es entstehen weder neue Sichtwirkungen noch werden wichtige 

Sichtbeziehungen durch das Vorhaben unterbrochen.  

Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden von 

Menschen sind auszuschließen. 

 

 Schutzgut Pflanzen  

Durch die geplante Erweiterung des Baggersees Niederrimsingen werden die vor-

handene Vegetation und Wuchsorte für Landpflanzen auf einer Fläche von ca. 3,21 ha in 

Anspruch genommen. Hiervon sind ca. 2,1 ha bewaldet. Neben der Erweiterungsfläche 

und der zu erweiternden Flachwasserzone selbst gehen auch die derzeitigen Baggersee-

böschungen im Bereich der Erweiterungsfläche verloren.  

Eine sehr hohe naturschutzfachliche Bedeutung innerhalb der Erweiterungsfläche 

haben die älteren Hainbuchen-Traubeneichen-Wälder mit Vorkommen des Blausterns. 

Biotoptypen mit hoher naturschutzfachlicher Bedeutung innerhalb der Vorhabenfläche 

sind: 

 Sandsteilwand (21.22), 

 Ufer-Schilfröhricht (34.51), 

 Hainbuchen-Traubeneichen-Wald (56.11), 

 Eichen-Sekundärwald (56.40) und 

 Sukzessionswald aus kurzlebigen Bäumen (58.13). 

Weiterhin befinden sich die folgenden Biotoptypen mit mittlerer naturschutzfach-

licher Bedeutung innerhalb der Vorhabenfläche: 

 Schlagflur (35.50), 

 Annuelle Ruderalvegetation (35.61), 

 Ausdauernde Ruderalvegetation trockenwarmer Standorte (35.62), 

 Brombeer-Gestrüpp (43.11), 

 Sukzessionswald aus kurzlebigen Bäumen (initialer Bestand, 58.13), 

 Edellaubholz-Bestand (59.16), 

 Robinien-Wald (59.17) und 

 Mischbestand mit überwiegendem Nadelbaumanteil (59.22). 

Die von der Inanspruchnahme betroffenen, ca. 11.460 m² großen Teile des frag-

mentarisch ausgebildeten Hainbuchen-Traubeneichen-Walds sind nach LWaldG ge-

schützt (Biotopschutzwald), weiterhin handelt es sich um Lebensraumtypen des Anhangs 

I der FFH-Richtlinie (LRT 9170 "Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald"). Der Waldabschnitt ist 
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Teil des Biotopschutzwalds nach § 30a LWaldG "Hainbuchen-Eichenwälder im Zwölfer-

holz". 

Weitere ca. 4.900 m² sind als Eichen-Sekundärwald kartiert. Die bislang maßgeblich 

am Bestandsaufbau beteiligten Eschen sind weitgehend ausgefallen, so dass der Bestand 

stark aufgelichtet ist und die Krautschicht einer Schlagflur-Vegetation entspricht. Die 

weiteren ca. 4.520 m² entfallen auf einen Robinien-Bestand, Edellaubholz-Bestände, einen 

Mischbestand aus Laub- und Nadelholz, auf Sukzessionswälder als Pionierbewuchs der 

Baggerseeböschung und auf den von Brombeer-Gestrüpp gebildeten Waldrand.  

Alte Waldbestände sind von der Flächeninanspruchnahme nicht betroffen. Auf ca. 

1,23 ha der in Anspruch zu nehmenden Waldbestände kommt der Blaustern (Scilla bifolia) 

vor. Auf 3.850 m² bedeckt er zwischen 5 und 25 % des Bodens, auf weiteren 8.470 m² 

kommt er vereinzelt vor. 

Außer dem Wald betrifft die Flächeninanspruchnahme auch mehrere kleine 

Schilfröhrichte entlang des Baggerseeufers als nach § 30 BNatSchG geschützten Biotop-

typ. Ihre Gesamtgröße beträgt ca. 460 m²; der größte Einzelbestand misst 110 m². Weiter-

hin sind Ruderalvegetation, kleine Steilwände aus Lockermaterial und vor allem die kiesige 

Böschung des Baggersees in Anspruch zu nehmen. Die Böschung ist stellenweise von 

dichterer Ruderalvegetation bewachsen und enthält für die Mauereidechse angelegte 

Habitatstrukturen aus Steinen, Sand und Stubben. 

Die Auswirkungen auf die arten- und individuenarme Wasserpflanzenvegetation 

bleiben temporär. Gefährdete Pflanzenarten sind vom Vorhaben nicht betroffen. 

Die Auswirkungen werden durch die im Landschaftspflegerischen Begleitplan 

dargestellten Maßnahmen vollständig kompensiert; es verbleiben keine erheblichen 

nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen. 

 

 Schutzgut Tiere 

Die betriebsbedingten Wirkungen unterscheiden sich nicht wesentlich von den 

bisherigen und lösen dementsprechend keine erheblichen Auswirkungen aus. 

Die baubedingte Tötung von Fledermäusen, von Vögeln (inklusive Störung des 

Brutgeschäfts und der Jungenaufzucht), von Amphibien, entwickelter Heuschrecken, 

Falter und Libellen wird durch die Umsetzung der Vermeidungsmaßnahmen V1 (Bau-

zeitenbeschränkung bezüglich des Entfernens der Vegetation und des Bodenabtrags), 

bezüglich der Fledermäuse weiterhin durch die Umsetzung der Vermeidungsmaßnahme 

V2 (Kontrolle und Verschluss von Quartiermöglichkeiten vor der Fällung) weitestgehend 

vermieden. Die Tötung von Haselmäusen und Mauereidechsen wird durch die Umsiedlung 

(Maßnahme V4 und V5) weitestgehend vermieden. Die baubedingte Tötung von 

Erdkröten- und potenziell vorkommenden Seefroschlarven wird durch die Umsetzung der 
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Vermeidungsmaßnahmen V6 (Vergrößerung der Flachwasserzone außerhalb der 

Aktivitätszeit der Amphibien) im größtmöglichen Umfang vermieden. 

Tötungen von Exemplaren der Ringelnatter, der Erdkröte, des Seefroschs, 

überwinternder Fische und Libellenlarven im Zuge der Vergrößerung der Flachwasserzone 

können nicht vermieden werden. 

Nicht auszuschließen ist weiterhin, dass es bei wenig mobilen Tierarten aus anderen 

Gruppen durch die Beräumung der Vorhabenfläche zu Individuenverlusten kommt. Dies ist 

nicht als erhebliche nachteilige Umweltauswirkung einzustufen. 

Die dauerhafte Umwandlung von Land- in Wasserflächen ist mit einem Lebensraum-

verlust für terrestrisch lebende Tierarten verbunden. Dieser ist als erhebliche nachteilige 

anlagebedingte Umweltauswirkung zu bewerten. 

Innerhalb der Vorhabenfläche wurde ein Kastenquartier des Kleinen Abendseglers 

nachgewiesen; Nachweise von Wochenstuben oder weiterer Männchenquartiere erfolgten 

nicht. Es ist jedoch anzunehmen, dass einzelne Baumhöhlen, Spalten- oder Rinden-

quartiere zeitweise von einzelnen Fledermäusen genutzt werden. Eine erhebliche nach-

teilige Umweltauswirkung durch die Quartierinanspruchnahme ist bezüglich aller nach-

gewiesenen Fledermausarten möglich.  

Die Inanspruchnahme des Waldrandbereichs auf der Westfläche und von Teilen des 

Waldbestands im Bereich der zu erweiternden Flachwasserzone stellt eine erhebliche 

nachteilige Umweltauswirkung auf die dort vorkommende Haselmaus dar. Durch die 

Schaffung von Ersatzlebensräumen verbleiben keine Beeinträchtigungen. 

Innerhalb der Vorhabenfläche liegen zwei Brutvorkommen des bundesweit 

gefährdeten und landesweit ungefährdeten Stars, ein Revier des bundesweit auf der Vor-

warnliste geführten und landesweit gefährdeten Teichhuhns und ein Revier des bundes- 

und landesweit auf der Vorwarnliste geführten Feldsperlings. Detaillierte Betrachtungen 

bezüglich der Vögel, einschließlich der Beschreibung von Vermeidungsmaßnahmen, 

enthält die artenschutzrechtliche Verträglichkeitsstudie. Erhebliche nachteilige Auswirkun-

gen werden durch die dort genannten Maßnahmen vermieden. 

Innerhalb der in Anspruch zu nehmenden Bereiche wurde ein individuenreiches 

Vorkommen der Mauereidechse nachgewiesen; die Inanspruchnahme der Lebensräume 

stellt theoretisch eine erhebliche nachteilige Auswirkung dar, die aber durch vorgezogene 

Maßnahmen vermieden wird. 

Insgesamt verbleiben, unter Berücksichtigung der geplanten Vermeidungs- und 

Kompensationsmaßnahmen, keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf die 

Tierwelt.  
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 Schutzgut biologische Vielfalt 

Das Vorhaben führt aufgrund der Kleinflächigkeit des Eingriffs nicht zu erheblichen 

nachteiligen Umweltauswirkungen auf die biologische Vielfalt.  

Die zur biologischen Vielfalt des Gebiets beitragende Bucht am Ostufer mit flachem 

Wasser, geringer Belastung durch Badebetrieb und üppigerem Pflanzenwuchs wird 

vorhabenbedingt vergrößert. 

 

 Schutzgut Fläche 

Vorhabenbedingt werden ca. 3,21 ha Fläche in Anspruch genommen. Nach Abbau-

ende stehen die Wasserflächen der Erholungsnutzung, die erweiterte Flachwasserzone 

dem Naturschutz zur Verfügung.  

Eine vergleichbare Kiesfördermenge ist nicht mit geringerem Flächenverbrauch 

möglich. Es wird den Vorgaben des Regionalplans entsprochen, wonach "vorhandene 

Reserven am Standort in bestehenden Konzessionen ausgeschöpft und die Möglichkeit, 

den vorhandenen Standort zu vertiefen, genutzt werden" sollen und "bei allen Abbau-

maßnahmen (…) eine flächen- und umweltschonende Rohstoffgewinnung erfolgen" soll. 

 

 Schutzgut Boden  

Die Abgrabung und Umlagerung von Boden und der damit verbundene Verlust von 

Bodenfunktionen im Vorhabenbereich stellen eine erhebliche nachteilige Auswirkung auf 

das Schutzgut Boden dar. Betroffen ist die Bodeneinheit "Rötliche Parabraunerde aus 

Niederterrassenschottern des Rheins" sowie Rohboden (Böschungen). 

Nachteilige Auswirkungen auf die bekannten Altablagerungen im Untersuchungs-

gebiet können ausgeschlossen werden, da sie außerhalb des Vorhabenbereichs liegen 

und sich die geohydraulischen Verhältnisse im Bereich des Baggersees beziehungsweise 

im Bereich der angrenzenden Altablagerungen nicht wesentlich verändern werden. 

 

 Schutzgut Wasser 

 

 Oberflächenwasser  

Mit der geplanten Abbauerweiterung wird die bestehende Abbautätigkeit am 

Baggersee Niederrimsingen fortgeführt. Einträge von Betriebs- und Schmierstoffen im 

Zuge des Abbaubetriebs in den Baggersee werden wie bisher durch geeignete Schutzvor-

kehrungen und -maßnahmen nach dem Stand der Technik vermieden.  
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Der Baggersee Niederrimsingen hat eine hervorragende Wasserqualität. Auf die 

langfristige trophische Entwicklung eines Sees haben vor allem die Nährstoffeinträge 

(Gesamt-P-Gehalte) und die Morphologie des Seebeckens Einfluss. Das Vorhaben hat auf 

den Nährstoffeintrag keinen Einfluss. Die Morphologie wird durch die kleinflächige 

Erweiterung des Baggersees (ca. 1,9 ha) nicht nennenswert verändert.  

Erhebliche nachteilige Auswirkungen des Vorhabens auf den Baggersee können 

ausgeschlossen werden. 

 

 Grundwasser 

Bezüglich der Auswirkungen des Vorhabens auf das Grundwasser wird auf das 

hydrogeologische Gutachten von FUNK (2020) verwiesen, das zu folgenden Ergebnissen 

kommt:  

Erhebliche nachteilige Auswirkungen durch Veränderung der geohydraulischen 

Verhältnisse sind auszuschließen:  

 Durch die geplante Baggerseeerweiterung ergibt sich eine zusätzliche Seespiegel-

kippung von ca. 0,01 m. Der zukünftige mittlere Wasserstand wird sich bei ca. 

141,45 m+NN einstellen.  

 Da die geplante Erweiterung im Verhältnis zum Ist-Zustand und zur Grundwasser-

strömung keine wesentliche Verlängerung oder Verbreiterung des Baggersees zur 

Folge hat, werden sich auch die Grundwasserzu- und Abstrombereiche nicht oder 

unwesentlich verändern beziehungsweise aufweiten. Da die Seelänge vorhaben-

bedingt im Vergleich zum Ist-Zustand nur unwesentlich verändert wird, ist keine 

wesentliche Erhöhung der Grundwasseraustauschrate im Plan-Zustand zu er-

warten. 

 Die vorhandenen tiefen und flachen Grundwassermessstellen geben keine Hinweise 

auf hydraulisch wirksame Zwischenhorizonte, die den Oberen vom Unteren 

Grundwasserleiter trennen. Durch die geplante Erweiterung werden also keine 

hydraulisch wirksamen Trennschichten entfernt. 

Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die unterstromigen Trinkwasserbrunnen 

sind auszuschließen: 

 Das Einzugsgebiet des Brunnen Gündlingen (Zone IIIA) liegt bereits im Ist-Zustand 

im Abstrombereich des Baggersees. Die Fließzeit wird gemäß den Modell-

rechnungen für den Ist-Zustand mit ca. 260 Tage berechnet. Als Folge der Erwei-

terung ist eine Verkürzung der Restfließzeit von maximal ca. 5 bis 10 Tagen zu 

erwarten. Der Brunnen wird zukünftig nur noch als Notbrunnen betrieben. 

 Für die Brunnen Ihringen, Merdingen und Breisach ergeben sich keine Verän-

derungen durch die Baggerseeerweiterung.  
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Nachteilige Auswirkungen durch Veränderung der hydrochemischen Verhältnisse 

sind auszuschließen: 

 Durch die geplante Erweiterung werden keine hydraulisch wirksamen Trenn-

schichten entfernt, eine Durchmischung von tieferem und oberflächennahem Grund-

wasser ist auszuschließen.  

 Die bisher durchgeführten Untersuchungen belegen, dass im Bereich des geplanten 

Vorhabens und der geplanten Abbautiefe keine Versalzung des Grundwassers zu 

erwarten ist. Die Ergebnisse der INTERREG-Untersuchungen haben gezeigt, dass 

sich der Standort nicht im Abstrom der ehemaligen, südlich liegenden Salzberg-

werke von Buggingen befindet. Eine geogene Salzbelastung des tieferen Unter-

grundes wurde bisher nicht nachgewiesen. Der Anteil der Salzkonzentration 

(Mineralisierung) im Grundwasser der tiefen Messstelle 2112/019-0 liegt in dem für 

dieses Gebiet normalen Bereich. 

 

 Schutzgüter Luft und Klima 

Es sind keine klimatisch oder lufthygienisch bedeutsamen Veränderungen des Ist-

Zustands durch die geplante Erweiterung der Abbaufläche sowie die Vergrößerung der 

Flachwasserzone östlich des Baggersees zu erwarten.  

Nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima und Luft sind sowohl bau- / be-

triebsbedingt als auch anlagebedingt auszuschließen. 

 

 Schutzgut Landschaft 

Bau- und betriebsbedingt treten keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf, 

da die weitere Abbautätigkeit die Landschaft in gleicher Weise wie bisher beeinflusst. 

Anlagebedingt nimmt die Wasserfläche, die als zusammenhängendes, flächenwirk-

sames Landschaftselement in Erscheinung tritt, zu. Die vorhabenbedingten Veränderun-

gen von Vielfalt, Eigenart und Naturnähe der Landschaft bleiben auf den unmittelbaren 

Eingriffsbereich beschränkt.  

Der Charakter der Landschaft innerhalb des Untersuchungsgebiets, der durch den 

Baggersee mit großflächigen umgebenden Waldflächen geprägt wird, wird durch das 

Vorhaben nur unwesentlich verändert. Die Waldkulisse des Baggersees bleibt erhalten, 

weil sich der Wald außerhalb des Vorhabenbereichs in gleicher Ausprägung wie der Wald, 

der vorhabenbedingt in Anspruch genommen wird, fortsetzt. Die mangels Vegetation 

naturfern wirkende Böschung wird im Ziel-Zustand eine geringere Fläche einnehmen, 

indem sie steiler angelegt wird.  

Es ist davon auszugehen, dass sich der Charakter der Landschaft in seinen 

wesentlichen Bestandteilen sowie die sinnliche Wahrnehmbarkeit der Landschaft nicht 
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verändern werden. Daher sind erhebliche nachteilige Auswirkungen des Vorhabens auf 

das Landschaftsbild auszuschließen. 

 

 Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Innerhalb des Vorhabenbereichs sind keine Kulturdenkmäler gemäß § 2 DSchG und 

archäologischen Denkmäler vorhanden. Nachteilige vorhabensbedingte Auswirkungen 

sind nicht zu erwarten. 

Innerhalb des Vorhabenbereichs befinden sich Teilstücke von zwei Waldwegen, die 

zusammen ca. 328 m lang sind. Beide Waldwege werden wie bisher bis ans Bagger-

seeufer führen und können unverändert genutzt werden. Erhebliche nachteilige Aus-

wirkungen sind auszuschließen.  

 

 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Die Wechselwirkungen wurden vollständig bei der Beschreibung und Bewertung der 

Auswirkungen auf die jeweils vorrangig betroffenen Schutzgüter dargestellt. Summa-

tionswirkungen und Rückkopplungseffekte, die zusätzliche, erhebliche nachteilige Aus-

wirkungen erwarten lassen, treten nicht auf. 

 

1.8 Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Kompensation erheb-

licher nachteiliger Umweltauswirkungen 

Die folgenden Maßnahmen tragen zur Vermeidung und Verminderung von Beein-

trächtigungen von Natur und Landschaft im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffs-

regelung (§§ 14, 15 BNatSchG) und / oder zur Vermeidung des Eintretens von Verbotstat-

beständen des § 44 BNatSchG bei: 

 Bauzeitenbeschränkung bezüglich des Entfernens der Vegetation und des Boden-

abtrags (Maßnahme V1), 

 Kontrolle und Verschluss von Quartiermöglichkeiten für Fledermäuse vor der 

Fällung (Maßnahme V2), 

 Abzäunung von Teilen der Vorhabenfläche mit Reptilienzaun (Maßnahme V3), 

 Umsiedlungen und Vergrämung von Mauereidechsen (Maßnahme V4), 

 Umsiedlungen von Haselmäusen (Maßnahme V5), 

 Vergrößerung der Flachwasserzone außerhalb der Aktivitätszeit der Amphibien 

(Maßnahme V6), 

 Verbringen von Biotophölzern (Maßnahme V7) und 

 Ausbringen künstlicher Nisthilfen (Maßnahme V8). 
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Die folgenden Maßnahmen kompensieren gemäß § 15 Abs. 2 BNatSchG erheb-

liche, nicht vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft. Sie bewirken teil-

weise die schutzgutübergreifende Kompensation der nicht vermeidbaren Beeinträchti-

gungen von Bodenfunktionen im Sinn der Arbeitshilfe "Das Schutzgut Boden in der 

naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung" der LUBW (2012: 8).  

 Schonwaldartige Pflege eines Waldbestands zur Förderung von Habitatbäumen und 

zur Sicherung der Eichen-Nachhaltigkeit (Maßnahme K1), 

 Umbau eines Laubbaum-Bestands in einen Eichenwald / Herstellung von 

Lebensräumen der Haselmaus (Maßnahme K2), 

 Entwicklung von Lebensräumen der Mauereidechse südlich des Werksgeländes 

(Maßnahme K3), 

 Entwicklung von Lebensräumen der Mauereidechse auf der Uferböschung der 

Westfläche der Erweiterung (Maßnahme K4), 

 Entwicklung von Lebensräumen der Mauereidechse auf der Uferböschung der 

Ostfläche der Erweiterung (Maßnahme K5), 

 Anlage von Ufer-Schilfröhricht (Maßnahme K6) und 

 Ersatzaufforstung (Maßnahme K7). 

Die Maßnahmen K1 - K5 tragen als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen im Sinn 

von § 44 Abs. 5 BNatSchG zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG bei.  

Zum Ausgleich nachteiliger Wirkungen der mit dem Vorhaben verbundenen Um-

wandlung von Wald werden Ersatzaufforstungen im Umfang von ca. 2,15 ha vorge-

nommen. 

Der verbleibende Kompensationsbedarf bezüglich der nicht vermeidbaren Beein-

trächtigungen von Bodenfunktionen wird durch Abbuchung von Ökopunkten vom Ökokonto 

der Hermann Peter KG erbracht. 
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2 Einleitung 

Die Firma Hermann Peter KG, Breisach, betreibt auf den Gemarkungen Gündlingen 

und Niederrimsingen der Stadt Breisach einen Baggersee im Nassabbau mit ange-

schlossener Kiesaufbereitung und Kiesveredelung. Produziert wird qualifiziertes Material 

wie Beton- und Asphaltzuschlagsstoffe, Edelsplitte und Kiese sowie klassifizierte 

Straßenbaumischungen und sonstige Schüttmaterialien wie auch besondere Mischungen 

für Sonderanwendungen im Sportbereich. Vor allem durch die Steingröße und die Qualität 

der am Standort gewinnbaren Kiese lassen sich Edelsplitte größerer Körnungen herstellen. 

Die Firma hat deshalb eines der größten und modernsten Edelsplittwerke am Oberrhein 

errichtet und investiert ständig in die weitere Verbesserung der Anlagen (WALD + CORBE 

2020).  

Das Betriebsgelände einschließlich der Lagerflächen befindet sich auf der West- und 

Südseite des Baggersees. Der Kiesabbau erfolgt mittels Schwimmbagger und mobiler 

Klappschute, die das Fördergut auf der Südwestseite unter dem dortigen Elevierbagger 

verklappen. Es wird anschließend wieder aufgenommen und über eine Bandstraße zur 

Rohkieshalde transportiert, dort zwischengelagert und den weiteren Produktionsprozessen 

im Werk zugeführt. 

Aufgrund der nur noch gering vorhandenen Vorräte plant die Hermann Peter KG zur 

langfristigen Sicherung des Standorts die Erweiterung der Abbaufläche. Die geplante 

Erweiterungsfläche auf der Nord- und Nordostseite des Baggersees ist Teil eines im 

rechtskräftigen Regionalplan Südlicher Oberrhein vom September 2017 als "Vorranggebiet 

für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe" ausgewiesenen Bereichs. Das ausgewiesene 

Vorranggebiet umfasst die Fläche zwischen dem derzeitigen Baggersee und dem nördlich 

angrenzenden Naturschutzgebiet "Zwölferholz-Haid" und entspricht östlich des Bagger-

sees weitgehend dem bewaldeten Bereich. 

Aktuelle Massenberechnungen haben ergeben, dass gewinnbare Vorräte nur noch 

bis maximal zum Jahresende 2020 vorhanden sind. Damit es anschließend nicht zu einem 

Betriebsstillstand kommt, beantragt die Fa. Hermann Peter KG in einem "1. Planfest-

stellungsverfahren" den Abbau einer ca. 1,9 ha großen Erweiterungsfläche auf der Nord-

seite des Sees. Das nutzbare Abbauvolumen dieser Fläche beträgt ca. 1,12 Mio. m³ und 

reicht für knapp 3 Jahre. Damit kann die Zeit bis zur Genehmigung weiterer Abbauflächen 

überbrückt werden. Diese werden in einem "2. Planfeststellungsverfahren" mit einem 

Abbauzeitraum von ca. 12 Jahren spätestens nach Erlass des Planfeststellungs-

beschlusses im 1. Planstellungsverfahren beantragt. In der Summe ergibt sich somit ein 

Abbauzeitraum von ca. 15 Jahren (WALD + CORBE 2020). 

Im Rahmen des PV1 sollen weiterhin die Landfläche der Seeböschung zwischen der 

genehmigten Mittelwasserlinie und der genehmigten Böschungsoberkante in eine Wasser-

fläche umgewandelt und eine Flachwasserzone an der der Ostseite des Baggersees durch 

Abgrabung um ca. 1.940 m² vergrößert werden. Die geplante Flachwasserzone entspricht 
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ca. 10 % der geplanten, 1,9 ha großen Erweiterungsfläche und mit einer Länge von ca. 

170 m etwa 25 % der Uferlänge der Erweiterungsfläche (ca. 670 m). 
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3 Vorhabenbeschreibung 

 

3.1 Räumliche Lage 

Der Baggersee mit Werksgelände und Betriebseinrichtungen liegt ca. 6 km 

südöstlich der Stadt Breisach zwischen den Stadtteilen Gündlingen und Niederrimsingen. 

Die Zufahrt erfolgt über die B31 und die L134 (Rimsinger Straße).  

Naturräumlich gehört das Untersuchungsgebiet zur "Colmar-Neuenburger Rhein-

ebene (Markgräfler Rheinebene)" und ist Teil der Untereinheit "Hausen-Rimsinger Hoch-

gestade" (Nr. 200.12, FISCHER & KLINK 1967, REICHELT 1964). Dabei handelt es sich um 

eine durchschnittlich 2 m höher als die westlich angrenzende Rheinaue gelegene, trockene 

Niederterrassenlandschaft, die im Norden vom Kaiserstuhl beziehungsweise im Osten vom 

Tuniberg eingerahmt und vorwiegend ackerbaulich, zum Teil auch als Grünland genutzt 

wird. 

 

 

Abbildung 3.1-1. Lage des Baggersees Niederrimsingen.  
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3.2 Beschreibung des Vorhabens 

Die nachfolgende Beschreibung des Vorhabens ist dem Wasserrechtsantrag (WALD 

+ CORBE 2020) entnommen.  

Zur längerfristigen Sicherung des Werksstandorts ist es geplant, die Abbaufläche im 

Norden und im Osten innerhalb des im Regionalplan Südlicher Oberrhein ausgewiesenen 

"Vorranggebiets für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe" zu erweitern. Für das Vorha-

ben wurde am 16.11.2018 beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald ein Scoping-

termin durchgeführt. Die Unterlagen zur Durchführung des Planfeststellungsverfahrens 

sollten ursprünglich zum Jahresende 2019 beim Landratsamt eingereicht werden, was 

jedoch nicht möglich war.  

Inzwischen haben aktuelle Massenberechnungen ergeben, dass gewinnbare 

Vorräte nur noch bis maximal zum Jahresende 2020 vorhanden sind. Damit es an-

schließend nicht zu einem Betriebsstillstand kommt, beantragt die Fa. Hermann Peter KG 

jetzt in einem "1. Planfeststellungsverfahren" (PV1) den Abbau einer ca. 1,9 ha großen 

Erweiterungsfläche auf der Nordseite des Sees. Das nutzbare Abbauvolumen dieser 

Fläche beträgt ca. 1,12 Mio. m³ und reicht für knapp 3 Jahre. Damit kann die Zeit bis zur 

Genehmigung weiterer Abbauflächen überbrückt werden. Diese werden in einem "2. Plan-

feststellungsverfahren" (PV2) mit einem Abbauzeitraum von ca. 12 Jahren spätestens 

nach Erlass des Planfeststellungsbeschlusses im 1. Planstellungsverfahren beantragt. In 

der Summe ergibt sich somit ein Abbauzeitraum von ca. 15 Jahren.  

Im Rahmen des PV1 soll weiterhin eine an der Ostseite des Baggersees vorhandene 

Flachwasserzone durch Abgrabung um ca. 1.940 m² vergrößert werden. Die geplante 

Flachwasserzone entspricht ca. 10 % der geplanten, 1,9 ha großen Erweiterungsfläche 

und mit einer Länge von ca. 172 m etwa 25 % der Uferlänge der Erweiterungsfläche  

(ca. 670 m). 

Im Südbereich des Baggersees Niederrimsingen überdecken undurchdringbare 

Feinsedimente in einer Größenordnung von geschätzt bis zu 2,25 Mio. m³ noch abbau-

würdige Kiese und Sande. Seitens der Hermann Peter KG besteht großes Interesse an 

einer Gewinnung dieser Restmassen. Nach dem derzeitigen Stand kommt ein Abbau 

jedoch nicht in Betracht; weder steht die Menge noch die technische Möglichkeit der 

Gewinnung und schon gar nicht die Wirtschaftlichkeit der Gewinnung fest. Ganz im 

Gegenteil: Die damit einhergehenden technischen, ökologischen sowie wirtschaftlichen 

Risiken sind gewaltig, zum Beispiel wäre vorab die tatsächliche Masse der unter den Sedi-

menten lagernden Restkiese durch entsprechende aufwändige Erkundungsbohrungen 

nachzuweisen. Die Hermann Peter KG hat diesbezüglich in der Vergangenheit bereits 

schlechte Erfahrungen gesammelt, als andernorts mittels Geoelektrik prognostizierte 

Kiesmassen nicht vorhanden waren und das Projekt verlustreich scheiterte.  

Da es gegenwärtig im Umgang mit Sedimenten in Baggerseen keine eindeutigen 

und übertragbaren Erfahrungen gibt, bedarf es dazu zunächst einer Grundlagenermittlung. 
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Die dabei durch Untersuchungen, Probenahmen und Analysen zu klärenden vielfältigen 

Fragen zur Beschaffenheit und technischen Durchführbarkeit einer Umlagerung oder 

Rückgewinnung erfordern ein umfangreiches und fachübergreifendes Untersuchungs-

programm mit Beteiligung verschiedener Fachleute und Institutionen.  

Das Thema wurde inzwischen vom Industrieverband Steine und Erden Baden-

Württemberg e.V. (ISTE) auch hinsichtlich einer möglichen wirtschaftlichen Verwertbarkeit 

der Sedimente aufgegriffen. Es wurde an das KIT (Karlsruher Institut für Technologie), 

Prof. Dr. Dehn, Materials Testing and Research Institute (MPA), ein Auftrag zur Unter-

suchung der Frischschlämme aus den Kieswaschprozessen verschiedener Kieswerks-

betriebe vergeben.  

Durch das Institut für Wasser und Gewässerentwicklung des KIT wurden im 

Baggersee Niederrimsingen im Sommer 2019 im Rahmen einer Sedimentvoruntersuchung 

an vier Stellen Sedimentproben an der Sedimentoberfläche entnommen und analysiert. 

Ferner wurden Penetrometermessungen durchgeführt. Die gewonnenen Erkenntnisse 

belegen, dass große Teile der Seesohle mit Feinmaterial (Ton / Schluff) überdeckt sind. 

Dabei wurden lokal große Unterschiede in der Mächtigkeit der Feinsedimentauflage 

gemessen. Des Weiteren konnten Schichten mit relativ erhöhten Chrom-Gehalten iden-

tifiziert werden. 

In den Gesprächsrunden mit den Beteiligten wurde immer wieder deutlich, dass man 

zu den meisten Fragen des Themenkomplexes am Anfang stehe und es noch einiger Zeit 

bedarf, bis einschlägige Ergebnisse vorliegen und Empfehlungen ausgesprochen werden 

können. 

Das im vorliegenden UVP-Bericht betrachtete Vorhaben umfasst die Erweiterung 

der Abbaufläche mit einer Größe von ca. 1,9 ha auf den Flurstücken Nr. 2744 und 3093 

der Stadt Breisach bis zur maximal möglichen Tiefe von 100,00 m+NHN (≙ 91,45 m unter 

MW = 191,45 m+NHN) sowie den Kiesabbau im Bestandssee befristet bis zum 31.12.2023 

gemäß dem Wasserrechtsantrag zum PV1 (WALD + CORBE 2020) und die Umwandlung der 

angrenzenden Böschung des Baggersees zwischen der genehmigten Mittelwasserlinie 

und der genehmigten Böschungsoberkante in eine Wasserfläche. Es schließt ferner die 

Vergrößerung einer bestehenden Flachwasserzone an der Ostseite des Baggersees durch 

Abgrabung um ca. 0,19 ha ein. 

 

3.3 Geprüfte Vorhabensalternativen 

Eine Erweiterung der Abbaufläche kann nur innerhalb der vom Regionalplan 

ausgewiesenen Abbaufläche in Richtung Norden und Osten erfolgen. Nachbaggerungen 

im Böschungsbereich sind aufgrund der bereits erreichten Abbaulinien oder der im 

Böschungs- und Sohlbereich auflagernden Feinsedimente derzeit nicht möglich. An der 

Baggerung der unter den Feinsedimenten noch vermuteten Kiese besteht seitens der 

Hermann Peter KG großes Interesse. Jedoch müssen dafür die Voraussetzungen durch 
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Erkundungsbohrungen und eingehende Untersuchungen und Materialanalysen geschaf-

fen werden. Echte Alternativen zum geplanten Vorhaben bestehen somit nicht (WALD + 

CORBE 2020).  
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4 Untersuchungsumfang des UVP-Berichts 

 

4.1 Gegenstand des UVP-Berichts 

Der UVP-Bericht umfasst die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der 

unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Schutz-

güter des § 2 UVPG. Der Ablauf der Umweltverträglichkeitsprüfung orientiert sich an den 

in Abbildung 4.1-1 dargestellten Bearbeitungsschritten. 

 

 

Abbildung 4.1-1. Schematische Darstellung der Vorgehensweise bei der Erarbeitung von UVP-
Berichten (Quelle: SPANG 2001). 

Die Bearbeitung des UVP-Berichts folgt methodisch der ökologischen Wirkungs-

analyse. Sie umfasst und strukturiert die Arbeitsschritte von der Systembeschreibung (Ist-

Zustand) über die Ermittlung vorhabensbedingter Wirkungen bis zur Prognose und 

Bewertung von Auswirkungen auf die Schutzgüter unter Berücksichtigung der Maßnahmen 

zur Vermeidung und Kompensation nachteiliger Umweltauswirkungen. Die Betrachtungen 

erfolgen jeweils separat für die einzelnen Schutzgüter des UVPG und beinhalten auch 
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Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern. Dabei wird eine verbal-argumentative 

Vorgehensweise gewählt, die formalisierende Elemente enthält. 

Der maßgebliche Zeitpunkt der Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile und 

damit der zeitliche Bezugspunkt für die Prognose ist gemäß UVPVwV der aktuelle Ist-

Zustand: "Grundsätzlich ist nur der aktuelle Ist-Zustand zu ermitteln und zu beschreiben. 

Sind wirtschaftliche, verkehrliche, technische und sonstige Entwicklungen zu erwarten, die 

zu einer erheblichen Veränderung des Ist-Zustandes führen können, ist der vorhersehbare 

Zustand zu beschreiben, wie er sich bis zur Vorhabensverwirklichung darstellen werden 

wird" (0.5.2.1 maßgeblicher Zeitpunkt, UVPVwV). 

 

4.2 Vorhabenbedingte Wirkungen und zu betrachtende Auswirkungen 

Ausgangspunkt für einen UVP-Bericht ist die prinzipielle Überprüfung, welche der in 

§ 2 UVPG genannten Schutzgüter durch das geplante Vorhaben betroffen sein können. 

Bei Vorhaben der Rohstoffgewinnung sind Bau, Betrieb und Anlage sowie die jeweils 

resultierenden Wirkungen nicht eindeutig voneinander getrennt, da die Anlage - der 

Baggersee - durch den Betrieb - die Rohstoffgewinnung - entsteht und eine vorherige 

Bautätigkeit im Wortsinn nicht stattfindet.  

Beim vorliegenden UVP-Bericht wird die Zuordnung der Vorhabenwirkungen 

folgendermaßen vorgenommen: 

 Baubedingte Wirkungen werden durch die Handlungen zur Beseitigung der 

Vegetation und des Bodens als Vorbereitung des Betriebs (Rohstoffgewinnung) 

verursacht.  

 Betriebsbedingte Wirkungen werden durch die Handlungen zur Rohstoffgewinnung 

verursacht. 

 Als anlagebedingte Wirkungen werden die dauerhaften Veränderungen der 

Schutzgutausprägungen durch das Vorhaben beschrieben. 

Die bau- und betriebsbedingten Wirkungen sind jeweils zeitlich beschränkt; deshalb 

und wegen der nicht eindeutig möglichen Trennung voneinander werden sie gemeinsam 

beschrieben. Die dauerhaft bleibenden anlagebedingten Wirkungen werden hiervon 

getrennt dargestellt. 

 

4.2.1  Baubedingte und betriebsbedingte Wirkungen 

Folgende bau- und betriebsbedingte Wirkungen werden im UVP-Bericht betrachtet: 

 Abtrag von Deckschichten und Beseitigung von Vegetation bei der Beräumung von 

Flächen mit Auswirkungen auf die Schutzgüter Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt, 

Boden und Landschaft, 
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 Umwandlung von Land- in Wasserfläche im Zuge des Rohstoffabbaus mit Aus-

wirkungen auf die Schutzgüter Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt, Fläche, Wasser 

und Landschaft, 

 Wassertrübung durch die Aufwirbelung mineralischer Schluff- und Tonpartikel mit 

potenziellen Auswirkungen auf die Schutzgüter Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt 

und Wasser, 

 Schallemissionen durch Maschinen und Fahrzeuge mit potenziellen Auswirkungen 

auf die Schutzgüter Menschen, Tiere und biologische Vielfalt, 

 visuelle Wirkungen durch die Anwesenheit und die Bewegung von Menschen und 

Maschinen mit potenziellen Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere, biologische 

Vielfalt und Landschaft. 

 

4.2.2  Anlagebedingte Wirkungen 

Folgende anlagebedingte Wirkungen werden im UVP-Bericht betrachtet: 

 Vorhandensein einer Wasserfläche an Stelle der ursprünglichen Landfläche mit 

Auswirkungen auf die Schutzgüter Menschen, Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt, 

Fläche, Boden, Wasser, Landschaft sowie potenziellen Auswirkungen auf das 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter, 

 Veränderung der Gewässermorphologie mit potenziellen Auswirkungen auf das 

Schutzgut Wasser und potenziellen Auswirkungen auf die Schutzgüter Pflanzen, 

Tiere und biologische Vielfalt. 

 

4.3 Ermittlung und Bewertung vorhabenbedingter Auswirkungen 

Die zu erwartenden vorhabenbedingten Auswirkungen werden schutzgutspezifisch 

ermittelt, beschrieben und bewertet. Die Basis aller prognostischen Aussagen ist dabei in 

der Regel die Extrapolation bekannter Veränderungen (Analogieschluss). 

Zu den Auswirkungen des Vorhabens sind die durch vorhabenbedingte Wirkungen 

ausgelösten, messbaren oder beobachtbaren und mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu 

erwartenden Veränderungen an Schutzgütern des UVPG zu zählen. Die vorhabenbe-

dingten Auswirkungen kennzeichnen damit den Teil der Veränderungen, der mit aus-

reichender Sicherheit auf die Vorhabenwirkungen rückführbar ist. Bei Prognoseschwierig-

keiten wird der ungünstigste Fall (worst case) angenommen. 

Die Ermittlung und Beschreibung der vorhabenbedingten Auswirkungen erfolgt für 

jedes Schutzgut getrennt. Eine Auswirkung lässt sich anhand ihrer Art, des Grades der 

Veränderung, der Dauer der Auswirkung und der räumlichen Ausdehnung der Auswirkung 

beschreiben. Die abschließende Bewertung des Grades der Erheblichkeit erfolgt im jeweili-

gen Einzelfall verbal-argumentativ.  
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4.4 Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet des UVP-Berichts entspricht dem potenziellen Wirkungs-

raum des geplanten Vorhabens und ist ca. 175 ha groß. Es umfasst den Baggersee Nieder-

rimsingen und reicht im Südwesten bis an die parallel zum See verlaufende Straße, im 

Südosten umfasst es Teile der an die Straße grenzenden Ackerflächen. Westlich des 

Baggersees beschränkt sich das Untersuchungsgebiet auf Teile der zum Kieswerk 

gehörenden Lagerflächen, im Nordwesten umfasst es die ehemalige Stellplatzfläche im 

Bereich "Herbstacker" sowie einen Streifen des an den Waldrand grenzenden Ackers. 

Nördlich des Baggersees liegen Teile des großflächigen Waldgebiets "Dornshau" im 

Untersuchungsgebiet, das mit Ausnahme eines an den Baggersee angrenzenden, bis zu 

50 m breiten Waldstreifens Teil des Naturschutzgebiets "Zwölferholz-Haid" ist. Östlich des 

Sees reicht das Untersuchungsgebiet ins Offenland bis an einen parallel zum Waldrand 

verlaufenden Feldweg und knickt dann im Südosten in westliche Richtung ab. 

Innerhalb dieses Untersuchungsgebiets wurden auch die faunistischen und vegeta-

tionskundlichen Bestandserfassung durchgeführt (siehe Bericht zur Bestandserfassung, 

SFN 2020a). 

In der nachfolgenden Abbildung ist das Untersuchungsgebiet des UVP-Berichts 

dargestellt.  
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Abbildung 4.4-1. Untersuchungsgebiet des UVP-Berichts (weiße Linie = Grenze des 
Untersuchungsgebiets, grüne Linie = Grenze des Naturschutzgebiets Zwölferholz-Haid). 
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5 Planungsvorgaben und Schutzgebiete 

 

5.1 Regionalplan Südlicher Oberrhein 

Die geplante Erweiterungsfläche liegt laut Raumnutzungskarte des Regionalplans 

Südlicher Oberrhein (REGIONALVERBAND SÜDLICHER OBERRHEIN 2017) innerhalb eines 

"Vorranggebiets für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe". Daran schließt sich süd-

östlich ein "Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen" an. 

Der Baggersee Niederrimsingen sowie die Umgebung nördlich, westlich und östlich 

des Baggersees sind Teil eines "Regionalen Grünzugs", die Flächen nördlich des 

Baggersees fungieren als "Kernflächen, Trittsteine und Verbundkorridore des Biotopver-

bunds". Die Waldflächen nördlich und westlich des Baggersees sind zudem als "Vorrang-

gebiet für Naturschutz und Landschaftspflege" ausgewiesen.  

In Abbildung 5.1-1 sind die Ausweisungen in der Raumnutzungskarte des Regional-

plans dargestellt.  

 

 

Abbildung 5.1-1. Auszug aus der Raumnutzungskarte des Regionalplans Südlicher Oberrhein.  
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Legende zur Abbildung 5.1-1. 

 

5.2 Flächennutzungsplan 2020 der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 

Breisach - Ihringen - Merdingen 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan 2020 der vereinbarten Verwaltungs-

gemeinschaft Breisach - Ihringen - Merdingen ist die Erweiterungsfläche als "Fläche für 

Abgrabungen" dargestellt (FAHLE STADTPLANER 2006). Sie liegt zudem innerhalb eines 

nachrichtlich in den Flächennutzungsplan aufgenommenen, fachtechnisch abgegrenzten 

"Wasserschutzgebiets-Zone III" des nördlich des Untersuchungsgebiets liegenden Tief-

brunnens des Wasserschutzgebiets Breisach, Ortsteil Gündlingen (siehe hierzu Kapitel 

5.4).  

Der Baggersee ist Teil einer "Hindernisbegrenzungsfläche Hubschrauber-Sonder-

landeplatz Breisach-Niederrimsingen" für die Fa. Hermann Peter KG. Am Nordwestufer 

des Sees ist eine geplante "Private Grünfläche - Badeplatz / Zeltplatz" ausgewiesen. Nörd-

lich davon befindet sich eine Fläche, die als "Parkplatz / Ruhender Verkehr“ im Bestand 

gekennzeichnet ist. Die Betriebs- / Gewerbeflächen am West- und Südwestrand des Sees 

sind als "Gewerbliche Bauflächen" dargestellt. Am Südostrand des Untersuchungsgebiets 

sowie südlich des Baggersees (im Bereich des Betriebsgeländes) sind zudem zwei 

"Altlasten / altlastverdächtige Flächen" abgegrenzt (siehe hierzu Kapitel 6.6).  
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5.3 Schutzgebiete bezüglich Natur und Landschaft 

Nördlich grenzt an die geplante Erweiterungsfläche das Naturschutzgebiet Nr. 3.590 

"Zwölferholz-Haid". Schutzzweck des Naturschutzgebiets ist unter anderem die Erhaltung 

des größten zusammenhängenden Vorkommens des Blausterns (Scilla bifolia) im rechts-

rheinischen südlichen Oberrheingebiet. 

An das Naturschutzgebiet schließt sich westlich und östlich das Landschafts-

schutzgebiet Nr. 3.15.039 "Zwölferholz-Haid" an. 

Natura 2000-Gebiete, Naturdenkmale sowie Waldschutzgebiete sind im Unter-

suchungsgebiet nicht vorhanden.  

 

 

Abbildung 5.3-1. Natur- und Landschaftsschutzgebiete im Untersuchungsgebiet.  
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5.4 Geschützte Biotope und Biotopschutzwald 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich sechs bei der Offenlandkartierung be-

ziehungsweise bei der Waldbiotopkartierung erfasste Biotope, die gemäß § 33 

NatSchG / § 30a LWaldG geschützt sind. Sie sind in der nachfolgenden Tabelle 5.4-1 

aufgelistet. 

Tabelle 5.4-1. Amtlich erfasste, geschützte Biotope und Biotopschutzwald im Untersuchungsgebiet 
(Quelle: Daten- und Kartendienst der LUBW, Abruf am 22.01.2020). 

  

Geschütztes Biotop Biotopbeschreibung laut Datenblatt der LUBW 

Offenlandkartierung Baden-Württemberg 

Feldgehölze am Südufer 
des Niederrimsinger 
Baggersees 

Nr.: 180113159012 

Ehemals gepflanztes Feldgehölz auf der flach bis mäßig steil nach 
Norden abfallenden Böschung zum angrenzenden Baggerseen hin. 
Das Gehölz wird nach Süden von einem Zaun und einer Straße 
begrenzt. Es setzt sich im Westen innerhalb des Betriebsgeländes fort. 
Das Gehölz ist knapp 500 m lang und ca. 20 m breit. Die 8 - 12 m hohe 
Baumschicht wird vom Spitz-Ahorn geprägt, weitere Bäume wie 
Winter-Linde und Robinie gedeihen regelmäßig. Als zweite 
Baumschicht von 1 - 6 m Höhe gedeiht Jungwuchs des Spitz-Ahorns 
mit der Vogel-Kirsche. Die 1 - 2 m hohe Strauchschicht ist spärlich bis 
licht mit der Brombeere und etwas Liguster und Schwarzem Holunder. 
Fleckenweise bilden diese Arten im Süden einen dichten Mantel, der 
stellenweise von der Waldrebe überwachsen ist. Zum See hin ist der 
licht mit etwas Brombeere. Im Osten ist das Feldgehölz kleinräumig 
insgesamt niedriger und der Feld-Ahorn tritt mit der Vogel-Kirsche in 
den Vordergrund. Dort ist die Strauchschicht dichter. Der Anteil der 
Bäume beträgt durchschnittlich ca. 85 %. Als nicht einheimische 
Gehölze gedeiht zum Beispiel die kanadische Pappel und die 
Douglasie mit einem Anteil von ca. 10 %. Die Krautschicht ist licht bis 
mäßig dicht mit fleckenweise reichlich Einblütigem Perlgras als Waldart 
neben dem Efeu. Der Saum ist nach Süden ca. 0,5 m breit und mäßig 
dicht. Es gedeihen Arten des mittleren Grünlands wie Weißes 
Wiesenlabkraut neben Magerkeitszeigern wie Zypressen-Wolfsmilch 
und Ruderalarten wie Taube Trespe. 

Feldgehölze der 
ehemaligen Kiesgrube 
Bereich Herbstacker 

Nr.: 179113150104 

Biotopbeschreibung von 1995 nicht mehr zutreffend, da Biotoptyp 
geändert und deutliche Veränderungen in der Geometrie. Die ehe-
malige Teilfläche wurde erweitert und vier Teilflächen neu erfasst. 

2017: 12 - 15 m breite, längliche Feldgehölze als Umrandung einer 
ausgedehnten Sukzessionsfläche, die wohl nach Süden als Deponie 
genutzt wurde. Die Feldgehölze stocken teilweise auf einer Böschung 
zur Sukzessionsfläche hin bzw. auf einem Erdwall. Die südliche 
Teilfläche ist durchschnittlich mäßig dicht. Ihre Baumschicht ist 7 - 9 m 
hoch und wird von der Silber-Weide mit der Silber-Pappel geprägt, der 
Feld-Ahorn ist häufig. Ebenso gedeiht die Kanadische Pappel als nicht-
einheimische Baumart reichlich. In der 1 bis 2 m hohen, gemischten 
Strauchschicht ist der Rote Hartriegel häufig. Der Anteil der Bäume 
beträgt ca. 80 %. Die Krautschicht ist dicht mit reichlich Efeu, in lich-
teren Bereichen wird die Riesen-Goldrute häufig, dort sind auch junge 
Sträucher eingestreut. Der Saum ist nach Westen zum Acker hin mäßig 
dicht bis stellenweise spärlich und mittelwüchsig. Er wird von aus-
dauernden Ruderalarten wie der Riesen-Goldrute mit dem Land-Reit-
gras geprägt. Am Südrand und im Gehölz liegt sehr viel Müll und Kot. 
Die Teilfläche nördlich davon ist tendenziell licht und wird von der 
Robinie in der Baumschicht geprägt. Die Strauchschicht ist spärlich und 
die Brombeere bildet einen dichten Mantel, der als breiter Saum in die 
Brache übergeht. In der Krautschicht gedeiht ebenso die Riesen-
Goldrute. Die Baumschicht der nordwestlichen, kleinen Teilfläche ist  
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Fortsetzung Tabelle 5.4-1. 

  

Geschütztes Biotop Biotopbeschreibung laut Datenblatt der LUBW 

 gemischt aus Robinie, Silber-Weide und Esche. Der Mantel ist ebenso 
gemischt mit den oben genannten Arten und im ca. 2 m breiten Saum 
gedeihen dichte Brennnesseln als Stickstoffzeiger. Die lange Teilfläche 
im Osten ist sehr dicht und wird vom Feld-Ahorn von bis zu 10 m Höhe 
geprägt. Der Mantel ist spärlich mit etwas Liguster. Die Baumschicht 
der kleinen, inmitten der Brache gelegenen Teilfläche ist 6 - 7 m hoch 
und wird von der Robinie geprägt. Entsprechend der Lage besteht der 
Mantel aus dichten Brombeeren mit reichlich Riesen-Goldrute im 
Saum. 

1995: Baumhecke mittleren Alters auf einer 4m hohen, südexponierten 
Böschung, die vom Geländeniveau zu einer rekultivierten Trockenab-
baustätte hinabführt. Auf der Böschungsschulter ist eine geschlossene 
Baumhecke am Böschungsfuß einstrauch- bis gestrüppreicher Gehölz-
mantel zu finden. Ein Goldrutensaum ist vorgelagert. Kleinflächig sind 
Flächen, die nicht nach §24a geschützt sind (Hochstaudenfluren) mit 
einem Anteil von ca. 10 % eingesprengt. 

Waldbiotopkartierung Baden-Württemberg 

Wald O Gündlingen 

Nr.: 279113153175 

2015 und früher: Lebensraum mehrerer Mittelspechtpaare in ehemals 
als Mittelwald genutzten Hainbuchen-Eichenwäldern; Im SO vereinzelt 
Alteichen zwischen Hainbuche, Feldahorn und Hasel, einige abs-
terbend bzw. abgestorben (Schäden durch Sturm "Lothar"). Dort auch 
Jungbestände und Gebüsche mittlerer Standorte (Hasel). In der Mitte 
und im N größerflächige Eichen-Hainbuchenwälder. Hirschkäfervor-
kommen. Insbesondere in der Fläche nördlich der K4979 am Scheid-
graben mit starken Mittelwald-Alteichen und älteren Eschen und 
Buchen. 

Waldgesellschaft: Die Eichen-Hainbuchenwälder können keiner Wald-
gesellschaft zugeordnet werden. Die Standorte sind nicht mehr grund-
wasserbeeinflusst, z. T. untergrundverdichtet. Kennarten des Hain-
buchen-Traubeneichenwaldes nur vereinzelt am Rand von Wegen. 

Eichenwald im Zwölferholz 
östlich Gündlingen 

Nr.: 279113153372 

2015: Eichen-Hainbuchenwald mit einzelnen Feldahornen als mehr 
oder weniger schmaler Streifen entlang des Kalkweges im Zwölferholz. 

Waldgesellschaft: Bodenvegetation u. a. mit Festuca heterophylla, 
Galium sylvaticum, Dactylis polygama und Potentilla sterilis. Verjün-
gung von Eiche und Hainbuche. Krautschicht z.T. durch Brombeere 
verwildert, z. T. nur schwach ausgeprägt. Zum Weg hin teilweise mehr 
Stellaria holostea, Brombeere und Efeu. Kleinflächig wechselnde 
Wasserhaushaltsstufen. Die Buche ist auf den untergrundverdichteten 
Kiesböden mit bis an die Oberfläche anstehendem Kies nicht kon-
kurrenzfähig (Trockengrenze). Die nach Osten angrenzenden Flächen 
mit höheren Eschenanteilen, unklarer Bodenvegetation (u. a. Glecho-
ma) und Buchenbeteiligung wurden nicht als Waldgesellschaft erfasst. 

Hainbuchen-Eichenwälder 
im Zwölferholz 

Nr.: 279113154506 

2015: Nördlich des Baggersees gelegene Hainbuchen-Traubeneichen-
wälder unterschiedlicher Ausprägung und unterschiedlicher Alters-
stufen. Lebensraum mehrerer Mittelspechtpaare in ehemals als Mittel-
wald genutzten Wäldern. Im Westen Alteichen zwischen Hainbuche, 
Feldahorn und Hasel, einige absterbend bzw. abgestorben (Schäden 
durch Sturm "Lothar"). Im Süden und Osten dominiert die Hainbuche. 
Im Osten Jungbestände, z. T. sehr strauchreich. Ausfall der Eiche z. T. 
nach Schwammspinnerbefall. 

Waldgesellschaft: Neben Efeu meist nur spärliche Bodenvegetation mit 
nur wenigen und verstreut vorkommenden Kennarten wie Festuca 
heterophylla, Galium sylvaticum, Dactylis polygama und Potentilla 
sterilis, z. T. durch Brombeere verwildert. Im S und Osten sehr matt-
wüchige, meist hainbuchendominierte Bestände. Die Buche ist auf den  



5 Planungsvorgaben und Schutzgebiete 

40 

Fortsetzung Tabelle 5.4-1. 

 

  

Geschütztes Biotop Biotopbeschreibung laut Datenblatt der LUBW 

 untergrundverdichteten Kiesböden mit bis an die Oberfläche anstehen-
dem Kies nicht konkurrenzfähig (Trockengrenze). Bestände im S von 
zahlreichen Trampelpfaden (Badegäste, sonstige Nutzer) durchzogen. 

Tümpel nördlich 
Oberrimsingen 

Nr.: 280113153301 

2015 und früher: Zwei kleine Tümpel mit Schilfröhricht und Weiden, im 
S einige Silberweiden. 

Morph. Struktur: Zwei durch einen Rücken getrennte Tümpel. Im Osten 
führt ein Pfad an einem langgestreckten Tümpel in einer alten, ein-
getieften Schlut (gut 10 m breit) vorbei. Im Westen ca. 8 x 8 m breiter 
Tümpel in Seenähe. Permanente Wasserführung. 
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5.5 Generalwildwegeplan 

Der Generalwildwegeplan stellt im Hinblick auf § 20 Abs. 1 BNatSchG einen we-

sentlichen Baustein zur Realisierung eines landesweiten und grenzüberschreitenden Bio-

topverbunds dar. Mit einem Beschluss vom 11.05.2010 hat der Ministerrat der Landesre-

gierung Baden-Württemberg das Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Ver-

braucherschutz Baden-Württemberg, das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Ver-

kehr Baden-Württemberg und das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg sowie 

deren nachgeordnete Verwaltungsbehörden beauftragt, den Generalwildwegeplan bei 

raumwirksamen Vorhaben zu berücksichtigen. 

Laut Generalwildwegeplan Baden-Württemberg verläuft der Wildtierkorridor mit 

internationaler Bedeutung "Liliental / Wasenweiler (Kaiserstuhl) - Markgräfler Rheinebene 

- Foret de la Hardt Sud (F)" nördlich des Baggersees (siehe Abbildung 5.5-1). Er hat laut 

Karten- und Datendienst der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) eine 

Bedeutung für trockene Anspruchstypen. 

 

 

Abbildung 5.5-1. Verlauf des Wildtierkorridors nordwestlich des Baggersees.  
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5.6 Wasserschutzgebiete 

Im Umkreis des Baggersees befinden sich vier festgesetzte Wasserschutzgebiete 

(siehe Abbildung 5.6-1). Das nächstgelegene Wasserschutzgebiet im Abstrombereich des 

Baggersees ist das "WSG-Breisach OT Gündlingen TB". Aus dem Jahr 1994 liegt eine 

fachtechnische Abgrenzung vor, die eine deutliche Ausdehnung bis zum südlichen Ende 

des Baggersees Niederrimsingen vorsieht. Zukünftig wird der Tiefbrunnen nur noch als 

Notbrunnen betrieben werden. 

Eine weitere fachtechnische Abgrenzung, eine Erweiterung des Wasserschutz-

gebiets "WSG-Ihringen TB Gewann Ried" südlich von Ihringen, erstreckt sich ebenfalls bis 

zum südlichen Ende des Baggersees Niederrimsingen. 

 

 

Abbildung 5.6-1. Lage der Wasserschutzgebiete im Umkreis des Baggersees Niederrimsingen.  



 6 Bestand und Bewertung der Schutzgüter 

43 

6 Bestand und Bewertung der Schutzgüter 

 

6.1 Menschen 

 

6.1.1 Methodik 

Für das Schutzgut Menschen sind die Parameter Leben, Gesundheit und 

Wohlbefinden untersuchungsrelevant (GASSNER et al. 2010).  

Die Bestandsbeschreibung erfolgt auf Grundlage vorhandener Daten bezüglich der 

im Untersuchungsgebiet vorhandenen Flächennutzungen einschließlich der Erholungs-

qualität der Landschaft und der bestehenden Erholungsnutzungen.  

 

6.1.2 Ergebnisse 

 

 Siedlungen, Industrie und Gewerbe 

Innerhalb des Untersuchungsgebiets befinden sich keine Wohngebiete. Rund 400 m 

vom Südostrand des Baggersees Niederrimsingen entfernt liegt an der Gündlinger Straße 

ein landwirtschaftlicher Aussiedlerhof (mit Wohnhaus). Der Ortsrand von Niederrimsingen 

ist rund 900 m von der Südostecke des Baggersees entfernt. Zur geplanten Erweiterungs-

fläche besteht ein Mindestabstand von ca. 1,3 km. Der südöstliche Ortsrand von Günd-

lingen ist etwa 1,3 km vom Nordwestrand des Baggersees beziehungsweise von der 

geplanten Erweiterungsfläche entfernt.  

Am West- und Südwestufer des Baggersees befindet sich, überwiegend außerhalb 

des Untersuchungsgebiets, das Industrie- / Gewerbegebiet "Lindenacker" mit dem Kies-

werk der Hermann & Peter KG.  

 

 Land- und Forstwirtschaft 

Landwirtschaftlich genutzte Flächen, vor allem Ackerflächen sowie wenig Grünland, 

befinden sich am östlichen sowie nordwestlichen Rand des Untersuchungsgebiets.  

Der überwiegende Teil des Untersuchungsgebiets wird von Waldflächen einge-

nommen, die forstwirtschaftlich genutzt werden.  

Für das Untersuchungsgebiet liegen Daten des forstlichen Geoinformationssystems 

(FoGIS) bezüglich der Waldbestockung vor. Es kommen folgende Waldentwicklungstypen 

vor: 
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 Douglasien-Mischbestand, 

 Buntlaubbaum-Mischwald, 

 Kiefernwald, Ziel Buchen-Nadelbaum-Mischwald und 

 Mischwald extensiv. 

Die Waldbestände befinden sich in der Jungwuchsphase oder Wachstumsphase 

und sind10 bis 60 Jahre alte Bestände.  

Bei dem Wald im Vorhabenbereich handelt es sich laut FoGIS-Daten um Buchen-

Laubbaum-Mischwald, Buntlaubbaum-Mischwald und Douglasien-Mischwald. 

Der Baggersee Niederrimsingen wird fischereilich nicht bewirtschaftet. 

 

 Waldfunktionen 

Im Rahmen der Waldfunktionenkartierung werden die Wohlfahrtswirkungen (Schutz- 

und Erholungsfunktion) des Walds im Sinne des § 1 Bundeswaldgesetz durch die 

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) Baden-Württemberg kartiert.  

Die Waldflächen nördlich, westlich und östlich des Baggersees sind als Klimaschutz-

wald sowie Sonstiger Wasserschutzwald ausgewiesen (siehe Abbildung 6.1-1). 

Klimaschutzwald bewahrt Siedlungen, Straßen, Erholungsanlagen und landwirt-

schaftliche Flächen vor Kaltluftschäden und vor nachteiligen Windeinwirkungen (lokaler 

Klimaschutzwald) und verbessert das Klima benachbarter Siedlungsbereiche und Frei-

flächen durch großräumigen Luftaustausch (regionaler Klimaschutzwald). Es handelt sich 

um Waldflächen mit besonderen Funktionen ohne rechtsförmliche Ausweisung. 

Der Wasserschutzwald sichert und verbessert die Qualität des Grundwassers sowie 

stehender und fließender Oberflächengewässer. Er verbessert die Stetigkeit der Wasser-

spende und mindert die Gefahr von Hochwasserschäden und Erosion. Unter die Kategorie 

"Sonstiger Wasserschutzwald" fallen Flächen, die nicht als Wasserschutzgebiete, Quell-

schutzgebiete und Überschwemmungsgebiete ausgewiesen sind, deren Ausweisung aber 

geplant, fachtechnisch abgegrenzt, in Verfahren befindlich oder durch Auslegung ver-

öffentlicht sind.   

Die Waldflächen nördlich, westlich und östlich des Baggersees sind außerdem als 

Erholungswald ausgewiesen. Die baggerseenahen Flächen sind der Stufe 1 (große 

Bedeutung für die Erholung), die restlichen Flächen der Stufe 2 (relativ große Bedeutung 

für die Erholung) zugeordnet (siehe Abbildung 6.1-2).  

Ein Bereich des Walds westlich des Baggersees ist als Immissionsschutzwald 

ausgewiesen. Immissionsschutzwald hat die Aufgabe schadverursachende oder 

belästigende Einwirkungen, die den Menschen direkt oder indirekt über das Medium Luft 

erreichen, zu mindern.  
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Abbildung 6.1-1. Waldfunktionen im Untersuchungsgebiet (Quelle: Geodaten der Forstlichen 
Versuchs- und Forschungsanstalt, Download am 23.01.2020). 
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Abbildung 6.1-2. Waldfunktionen im Untersuchungsgebiet (Quelle: Geodaten der Forstlichen 
Versuchs- und Forschungsanstalt, Download am 23.01.2020). 

 

 Freizeitnutzung 

Aufgrund der verkehrsgünstigen Lage zwischen Freiburg und Breisach hat sich der 

Baggersee Niederrimsingen in den Sommermonaten zu einem überregional bedeutsamen 

Anziehungspunkt für Badegäste entwickelt. Der See ist zudem als Grill- und Picknickplatz 

sehr beliebt. Die Badenutzung findet vorwiegend am Nordufer, teilweise auch am Ostufer 

des Sees statt. Die durchschnittlichen Besucherzahlen belaufen sich an zum Baden ge-

eigneten Sommertagen auf 2.000 bis 2.500 Personen. Die Erholungsnutzung ist jedoch 

ungeregelt, der See ist für die Badenutzung nicht frei gegeben (kein EU-Badegewässer). 

Abgesehen von wenigen Parkmöglichkeiten entlang des Waldrands sind keine weiteren 

Infrastruktureinrichtungen für die Erholungs- / Freizeitnutzung (wie ausgewiesene Grill-

stellen, sanitäre Anlagen, geregelte Müllentsorgung, Bänke etc.) vorhanden.  
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Die den Baggersee umgebenden Landwirtschafts- und Waldwege werden von der 

örtlichen Bevölkerung für Spaziergänge, zum Hunde-Ausführen, zum Radfahren, Joggen 

und zum Reiten genutzt. 

Aufgrund der touristischen Bedeutung der Region um Breisach mit dem Kaiserstuhl 

und dem Tuniberg ist ein dichtes Netz markierter Radwanderrouten vorhanden. Im 

Untersuchungsgebiet liegen dabei Abschnitte folgender Radwanderwege: 

 Grüne Straße (Route Verte): ca. 250 km langer Radwanderweg zwischen dem Süd-

schwarzwald, dem Elsass und Lothringen; ein Abschnitt der Etappe von Freiburg bis 

Breisach führt von Niederrimsingen kommend über den Landwirtschaftsweg 

Richtung Gewerbe- / Industriegebiet "Lindenacker" (Gündlinger Straße) am Südrand 

des Baggersees vorbei auf die L 134 nach Gündlingen.  

 Breisgau-Radwanderweg: ca. 53 km langer Radwanderweg in der Breisgauer Bucht 

zwischen Riegel, Freiburg und Breisach; in Breisach bindet der Radwanderweg an 

andere markierte Radwege an (zum Beispiel Rhein-Radweg); ein Abschnitt des 

Breisgau-Radwanderwegs wird entlang der K 4931 östlich des Baggersees Nie-

derrimsingen in Richtung Gündlingen geführt.  

 Kaiserstuhl-Radweg / Tuniberg-Tour: Kaiserstuhl und Tuniberg sowie die dortigen 

Weinorte sind durch ein markiertes Radwege-Netz miteinander verbunden; ein 

Abschnitt dieses Wegenetzes wird vom Tuniberg-Höhenweg kommend entlang der 

K 4931 östlich des Baggersees Niederrimsingen in Richtung Merdingen geführt.  

Der Baggersee Niederrimsingen sowie die geplante Erweiterungsfläche sind für 

Nutzer dieser auch überregional bedeutsamen Radwanderwege aufgrund der umgeben-

den Wald- / Gehölzbestände nicht einsehbar. 

 

 Gesundheit und Wohlbefinden 

Im Untersuchungsgebiet gehen Schallemissionen vom Kiesabbaubetrieb sowie von 

angrenzenden Straßen aus. Die Rohstoffgewinnung schränkt die Möglichkeiten zur land-

schaftsbezogenen Erholungsnutzung kaum ein. Die Feierabend- und Wochenenderholung 

unterliegt keinen durch die Rohstoffgewinnung verursachten Schallbelastungen. 

Darüber hinaus treten im Untersuchungsgebiet weitere räumlich beziehungsweise 

zeitlich begrenzte Lärmemissionen auf, wie beispielsweise durch das nordöstlich liegende 

Kalkwerk, durch die Landwirtschaft (insbesondere Beregnung, Bewirtschaftungsverkehr) 

sowie durch Erholungs- / Freizeitnutzungen, so dass insgesamt von einer erhöhten Lärm-

belastung auszugehen ist. 
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6.2 Pflanzen 

 

6.2.1 Methodik 

Im Scoping (Scoping-Termin am 16.11.2018) wurde festgelegt, dass Biotoptypen, 

geschützte Biotope und Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie (92/43/EWG) 

erfasst werden.  

Die Untersuchungen wurden durch die IUS Weibel & Ness GmbH durchgeführt 

beziehungsweise koordiniert. Die Ergebnisse der Bestandserfassungen sind im separaten 

Bericht "Faunistische und vegetationskundliche Bestandserfassungen" (SFN 2020a) sowie 

in den Plänen zur Bestandserfassung dargestellt. Nachfolgend werden die Ergebnisse 

zusammenfassend wiedergegeben. 

 

6.2.2 Ergebnisse 

Das Untersuchungsgebiet wird durch den Baggersee sowie 

 ausgedehnten Wald (unter anderem großflächiger Eichen- und Hainbuchen-Eichen-

Wald mittlerer Standorte) sowie Kiesflächen am Ufer im Norden und Osten, 

 linearen Gehölzbewuchs am Südufer, daran anschließend Äcker und Gewerbe-

flächen, 

 das Betriebsgelände der Hermann Peter KG im Südwesten und Westen sowie 

 ein Mosaik unterschiedlicher Offenland- und Gehölzbiotope auf dem ehemaligen 

Wohnmobil-Stellplatz im Nordwesten  

geprägt. 

Der Baggersee ist ein naturfernes, anthropogenes Stillgewässer (13.901) mit arten-

armer, größtenteils schwach entwickelter Wasservegetation. Die größten Wasserpflanzen-

bestände befinden sich in der naturnah gestalteten Bucht am Ostufer (13.80), die 

geringsten am durch überhängende Gehölze beschatteten Südufer. Insgesamt sind neun 

Wasserpflanzenarten vorhanden. Als Arten der Roten Listen sind die Gegensätzliche 

Armleuchteralge (Chara contraris) und das Große Nixenkraut (Najas marina) vorhanden, 

die aber beide in Baggerseen der Oberrheinebene weit verbreitet sind. Am Ufer befinden 

sich mehrere, jeweils kleinflächige Ufer-Schilfröhrichte. 

Weitere naturnah ausgeprägte Stillgewässer sind drei Teiche wenig östlich des 

Sees. Sie führen dauerhaft Wasser und sind teilweise von Schilf-Röhrichten bewachsen. 

Die Wasservegetation ist auch hier artenarm (Wasserlinsen). 

                                                           

 
1 Biotoptypen-Code gemäß Biotoptypenschlüssel des Landes Baden-Württemberg (LUBW 2009 / 
2018) 
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Am nordöstlichen Ufer schließen an den See Kiesflächen (21.51) an; sie sind durch 

die jüngsten Erweiterungen der Abbaustätte entstanden. Nur an wenigen Stellen schließt 

sich der schüttere, artenarme Bewuchs zu kleinen Bereichen mit Annueller Ruderalvegeta-

tion (35.61) zusammen, die stellenweise den seltenen, jedoch in Ausbreitung begriffenen 

Klebrigen Gänsefuß (Dysphania [Chenopodium] botrys) enthält. Im Badebereich am 

Südostufer gibt es außerdem Trittvegetation (33.70) und auf dem ehemaligen Wohnmobil-

Stellplatz im Nordwesten Grasreiche Ruderalvegetation (35.64), teilweise mit gepflanzten, 

aber noch unter 1 m hohen Gehölzen. 

Die nördliche und östliche Umgebung des Sees oberhalb dessen Böschungen wird 

von Wald eingenommen. Auf ca. 35 % der Fläche handelt es sich um Eichen-Sekundär-

wald (56.40) auf natürlichen Buchenwaldstandorten und, im Nordwesten des Sees, auf  

ca. 20 % der Fläche um Hainbuchen-Traubeneichen-Wald (56.11) auf kiesgründigen, für 

Buchenwälder zu trockenheitsanfälligen Substraten. Die Hainbuchen-Traubeneichen-Wäl-

der sind arm an charakteristischen Arten und diese greifen auf die Eichen-Sekundärwälder 

teilweise über, so dass beide Biotop-Untertypen nur wenig verschieden sind. Die Abgren-

zung wurde gemäß der Wald-Biotopkartierung übernommen. Die Eichenwald-Biotoptypen 

wiesen vielfach hohe Anteile an Eschen auf. Sie sind größtenteils vom Eschen-Trieb-

sterben betroffen. Die Auflichtung der Kronenschicht hat zur Ausbreitung nitrophytischer 

Saumarten in der Krautschicht geführt. 

Die weiteren Wald-Biotoptypen sind Sukzessionswälder und forstlich geprägte 

Waldbestände. Die Sukzessionswälder befinden sich einerseits in Windwurflücken aus 

dem Jahr 1999 ("Lothar") und sind hier aus Hainbuche und Feld-Ahorn als langlebige 

Baumarten (58.11) aufgebaut, andererseits in der Umgebung der Teiche östlich des Sees 

und stellenweise auf der Uferböschung sowie auf der Halbinsel im Osten aus Silber-

Weiden und Pappeln als kurzlebige Baumarten (58.13). Die forstlich geprägten Waldbe-

stände bestehen größtenteils aus Douglasien (59.40 beziehungsweise als Mischbestände 

59.22), aus Berg-Ahorn (59.16) und aus Rot-Eichen (59.13). 

Kennzeichnend für die Wälder in der Umgebung des Baggersees sind die 

Vorkommen des regional seltenen Blausterns. Er kommt in über drei Vierteln der 

Waldfläche vor, auch in naturfernen Waldbeständen. Am stärksten vertreten ist der 

Blaustern in den Eichen-Sekundärwäldern und den Hainbuchen-Traubeneichen-Wäldern. 

Die Waldränder werden nördlich des Sees von dichten, hohen Brombeer-Ge-

strüppen (43.11) gebildet. 

Auf der südlichen Böschung des Sees, südöstlich in der Feldflur sowie am West- 

und Nordrand des ehemaligen Wohnmobil-Stellplatzes erstrecken sich nach § 33 NatSchG 

geschützte Feldhecken unterschiedlicher Ausprägung. Sie gehen auf Pflanzungen zurück. 

Am Südufer dominiert der Spitz-Ahorn, südöstlich in der Feldflur der Feld-Ahorn. Die Feld-

hecke am ehemaligen Wohnmobil-Stellplatz ist artenreicher, enthält aber auch abschnitts-

weise viele Robinien. Zwischen ihr und der Ruderalvegetation befinden sich weitere Brom-

beer-Gestrüppe. 
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Im Untersuchungsgebiet kommen die Lebensraumtypen 3150 "Natürliche nährstoff-

reiche Seen" und 9170 "Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald" vor. 

Geschützte Biotope und Biotopschutzwald sind im Untersuchungsgebiet auf ins-

gesamt ca. 20,42 ha vorhanden. Der überwiegende Teil der Fläche entfällt auf gemäß  

§ 30a LWaldG geschützte Hainbuchen-Traubeneichen-Wälder, die im Nordwestteil des 

Untersuchungsgebiets der dominierende Wald-Biotoptyp sind (21 Bestände mit einer 

Fläche von ca. 18,7 ha). Weiterhin sind Naturnahe Bereiche von Seen und Teichen sowie 

Ufer-Schilfröhrichte, Feldhecken und Feldgehölze vorhanden. 

Das Vorkommen des Blausterns ist ein besonderes Charakteristikum und Bestand-

teil des Schutzzwecks des Naturschutzgebiets "Zwölferholz-Haid". Auch in den Wäldern 

nördlich des Baggersees Niederrimsingen bildet er umfangreiche Bestände. Hier befindet 

sich das größte zusammenhängende Vorkommen dieser Art im südbadischen Rhein-

gebiet.  

 

6.3 Tiere 

 

6.3.1 Methodik 

Im Scoping (Scoping-Termin am 16.11.2018) wurde festgelegt, das faunistische 

Bestandserfassungen bezüglich folgender Arten und Artengruppen durchgeführt werden:  

 Fledermäuse, 

 Wildkatze, 

 Haselmaus, 

 Vögel, 

 Reptilien, 

 Amphibien, 

 Fische, 

 Schmetterlinge, 

 Heuschrecken, 

 europarechtlich geschützte, holzbewohnende Käferarten und 

 Libellen. 

Die Untersuchungen wurden durch die IUS Weibel & Ness GmbH durchgeführt 

beziehungsweise koordiniert. Die Ergebnisse der Bestandserfassungen sind im separaten 

Bericht "Faunistische und vegetationskundliche Bestandserfassungen" (SFN 2020a) sowie 

in den Plänen zur Bestandserfassung dargestellt. Nachfolgend werden die Ergebnisse 

zusammenfassend wiedergegeben. 
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6.3.2 Ergebnisse 

 

 Fledermäuse 

Zur Erfassung der Fledermäuse wurden die folgenden Methoden angewendet: 

 Akustische Methoden (stationäre Rufaufzeichnungen mit Batcordern, Transekt-

begehungen) und 

 Netzfänge mit anschließender Telemetrie sowie weiterhin 

 Kontrollen von Fledermauskästen auf Besatz und die 

 Erfassung von Quartiermöglichkeiten an Bäumen ("Baumhöhlenkartierung"). 

Bei den Untersuchungen wurden folgende 14 Fledermausarten eindeutig nach-

gewiesen: 

 Bechsteinfledermaus, 

 Brandtfledermaus, 

 Fransenfledermaus, 

 Großes Mausohr, 

 Kleine Bartfledermaus, 

 Wasserfledermaus, 

 Wimperfledermaus, 

 Großer Abendsegler, 

 Kleiner Abendsegler, 

 Mückenfledermaus, 

 Rauhautfledermaus, 

 Zwergfledermaus, 

 Braunes Langohr und 

 Graues Langohr. 

Bezüglich der deutschlandweit vom Aussterben bedrohten Nymphenfledermaus 

liegt ein akustischer Hinweis aus dem Jahr 2016 vor. Da die seltene Art bei keinem der 

Netzfänge in den Jahren 2012, 2015 und 2016 gefangen wurde, liegt kein sicherer Artnach-

weis vor. 

Mittels Telemetrie konnten elf Quartiere von fünf Fledermausarten nachgewiesen 

werden. Ein Männchenquartier der Wimperfledermaus befindet sich in einem Gebäude in 

Niederrimsingen; zwei besenderte Weibchen gehören zu einer Wochenstubenkolonie in 

einem Pferdestall nahe des elsässischen Orts Obersaasheim ca. 6 km westlich des 

Baggersees. Quartiere von männlichen Bechsteinfledermäusen befinden sich am östlichen 

Waldrand zum Offenland östlich des Baggersees (vier Quartiere) und nördlich außerhalb 

des Untersuchungsgebiets (ca. 1,5 km nördlich des bestehenden Baggersees). Ein 
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Wochenstubenquartier der Bechsteinfledermaus wurde in einer Baumhöhle in einem Spitz-

Ahorn ca. 1,6 km nördlich des Baggersees nachgewiesen; die Größe der Wochenstuben-

kolonie ist unbekannt. Eine Fransenfledermaus-Wochenstubenkolonie befindet sich in 

einem Hohlblockstein im nordwestlich des Baggersees in einer Entfernung von ca. 1,8 km 

gelegenen Ort Gündlingen. Beim Netzfang wurde weiterhin ein Weibchen der bekannten, 

ca. 50 Tiere umfassenden Wochenstubenkolonie des Großen Mausohrs im Gemeindesaal 

in Niederrimsingen gefangen. Ein Männchenquartier des Grauen Langohrs befindet sich in 

einer Felsspalte in einem Steinbruch ca. 1.400 m nordöstlich des Untersuchungsgebiets. 

Weiterhin mittels Netzfang eindeutig nachgewiesen wurden die Arten Kleine Bart-

fledermaus, Wasserfledermaus, Mückenfledermaus und Braunes Langohr; bei der Kasten-

kontrolle erfolgten darüber hinaus eindeutige Nachweise der Arten Rauhautfledermaus 

(Kastennachweis von einem Tier), Zwergfledermaus (Kastennachweis von zwei Tieren), 

Großer Abendsegler (zwei Kastennachweise von einem beziehungsweise zwei Tieren) 

und Kleiner Abendsegler (drei Kastennachweise von einem, drei beziehungsweise fünf 

Tieren). Von der mittels Netzfang eindeutig nachgewiesenen Mückenfledermaus liegt 

weiterhin ein Nachweis von zehn Fledermäusen in einem Kasten im Rahmen der Kasten-

kontrolle vor. 

Die akustisch nicht eindeutig nachweisbare Brandtfledermaus konnte bei den 

Erfassungen ab dem Jahr 2015 nicht mittels Netzfang oder Kastenkontrolle nachgewiesen 

werden. Da es Netzfangnachweise aus dem Jahr 2012 gibt, ist ein Vorkommen sicher. 

Bezüglich Bechsteinfledermaus, Fransenfledermaus, Großem Mausohr, Wasser-

fledermaus und Wimperfledermaus deuten die Ergebnisse auf eine relativ hohe Dichte und 

stetige Raumnutzung des Untersuchungsgebiets hin. Bezüglich der Fransenfledermaus ist 

anzunehmen, dass Individuen der nahe gelegenen Wochenstube das Gebiet regelmäßig 

zur Nahrungssuche aufsuchen. 

Die geringen Nachweisdichten von Brandtfledermaus, Kleiner Bartfledermaus, 

Großem Abendsegler, Kleinem Abendsegler, Mückenfledermaus, Zwergfledermaus sowie 

Braunem und Grauem Langohr lassen auf eine unregelmäßige Nutzung der Waldbestände 

als Jagdhabitat und auf eine geringe Individuendichte schließen. 

Bezüglich des Kleinen Abendseglers und der Mückenfledermaus ist von einzelnen 

Paarungsgesellschaften im Untersuchungsgebiet auszugehen.  

Männliche Tiere der ziehenden Rauhautfledermaus sind im Untersuchungsgebiet 

vermutlich ganzjährig anwesend, weiterhin sind einzelne Paarungsgesellschaften möglich. 

Im Zuge der Habitatbaumerfassung wurden innerhalb des Untersuchungsgebiets 

insgesamt 1.406 Bäume mit Quartierpotenzial erfasst. Die häufigste Baumart mit Baum-

höhlen ist die Hainbuche, gefolgt von Eiche und Ahorn. 
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 Wildkatze 

Zur Untersuchung des Vorkommens der Wildkatze wurden zehn Lockstöcke im 

Wald nördlich und östlich des Baggersees aufgestellt. 

An vier Lockstöcken konnten zu unterschiedlichen Zeiten Haarfunde registriert wer-

den. Zwei der Lockstöcke mit Nachweis standen unweit der Nordgrenze der geplanten 

Erweiterungsfläche, zwei weitere Nachweise erfolgten östlich beziehungsweise nordöstlich 

des Baggersees. 

Das Vorkommen der Wildkatze im Umfeld des Baggersees Niederrimsingen ist seit 

längerem bekannt. 

 

 Haselmaus 

Zur Erfassung der Haselmaus wurden insgesamt 140 Niströhren in Gruppen mit 

jeweils zehn Niströhren ausgebracht.  

In 48 der 140 ausgebrachten Niströhren beziehungsweise in zwölf der 14 Niströhren-

Gruppen wurden anschließend Haselmäuse nachgewiesen. Die höchsten Nachweis-

dichten mit sechs von zehn genutzten Niströhren liegen aus dem Waldbereich unmittelbar 

östlich der ehemaligen Stellplatzfläche im Bereich "Herbstacker" und dem Waldbereich 

wenig nordöstlich davon vor. Östlich des Baggersees erfolgten Nachweise fast nur nahe 

der Waldränder. 

 

 Vögel 

Die Erfassung der Vögel erfolgte für die bestandsbedrohten Vogelarten ein-

schließlich jener der Vorwarnlisten Deutschlands oder Baden-Württembergs sowie für die 

streng geschützten Vogelarten durch eine flächendeckende Revierkartierung. Zur halb-

quantitativen Erfassung des sonstigen Artenbestands wurden Punkt-Stopp-Begehungen 

auf vier Transekten durchgeführt. 

Bei der flächendeckenden Revierkartierung wurden insgesamt 100 Revierzentren 

von 21 Brutvogelarten erfasst, darunter acht Arten der bundes- beziehungsweise landes-

weiten Roten Listen und sieben Arten der Vorwarnlisten. Bei den sechs weiteren erfassten 

Arten handelt es sich um Arten des Anhangs I oder des Artikels 4(2) der Vogelschutz-

richtlinie und / oder streng geschützte Arten gemäß BNatSchG. 

Bundes- und landesweit stark gefährdet sind der mit zwei Revieren im Unter-

suchungsgebiet vertretene Grauspecht und die mit neun Revieren vertretene Turteltaube. 

Als landesweit stark gefährdete und bundesweit auf der Vorwarnliste stehende Art wurde 

weiterhin der Kuckuck mit drei Rufgebieten nachgewiesen. 
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Bundes- oder landesweit gefährdete Brutvogelarten des Kartiergebiets sind  

 Feldlerche (4 Reviere), 

 Fitis (1 Revier),  

 Pirol (4 Reviere), 

 Star (32 Reviere) sowie 

 Teichhuhn (1 Revier). 

Brutvogelarten der bundes- und / oder landesweiten Vorwarnliste sind 

 Feldsperling (5 Reviere), 

 Grauschnäpper (8 Reviere), 

 Hohltaube (3 Reviere), 

 Klappergrasmücke (2 Reviere), 

 Kleinspecht (1 Revier), 

 Stockente (1 Revier) und 

 Weidenmeise (1 Revier). 

Als weitere streng geschützte Vogelarten / Arten des Anhangs I wurden Grün-, 

Mittel- und Schwarzspecht sowie Neuntöter, Sperber und Waldkauz nachgewiesen. 

Als Nahrungsgäste nutzten weiterhin Bienenfresser, Flussseeschwalbe, Habicht, 

Mäusebussard, Mauersegler, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Rotmilan, Schwarzmilan, 

Turmfalke, Uferschwalbe, Waldlaubsänger und Wespenbussard das Untersuchungs-

gebiet. 

Auf Basis der Punkt-Stopp-Begehungen wurden weitere 34 ungefährdete Vogelar-

ten nachgewiesen. 

 

 Reptilien 

Im Untersuchungsgebiet wurden die vier Reptilienarten Mauereidechse, Zaun-

eidechse, Ringelnatter und Blindschleiche nachgewiesen. 

Die Mauereidechse kommt sehr häufig auf der ehemaligen Stellplatzfläche im 

Bereich "Herbstacker", am gesamten nördlichen und nordöstlichen Uferbereich des Bag-

gersees sowie am Ostufer und in der Südostecke des Baggersees vor. Weiterhin erfolgten 

Einzelnachweise an mehreren Stellen im Untersuchungsgebiet. 

Die Zauneidechse wurde anhand von elf Individuen auf der ehemaligen Stellplatz-

fläche im Bereich "Herbstacker", am Ostufer des Baggersees und am Waldrand im Ostteil 

des Gebiets nachgewiesen. 

Die Ringelnatter wurde anhand von sieben adulten Exemplaren am Baggerseeufer, 

an einem der Teiche östlich des Baggersees, an Waldwegen, am Rand der ehemaligen 
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Stellplatzfläche im Bereich "Herbstacker" sowie unweit der Halbinsel am Nordostufer des 

Baggersees nachgewiesen. 

Die Blindschleiche wurde anhand eines adulten Exemplars im Nordteil des 

Untersuchungsgebiets nachgewiesen. 

 

 Amphibien 

Im Untersuchungsgebiet wurden die zehn Amphibienarten Kammmolch, Kreuzkröte, 

Laubfrosch, Springfrosch, Seefrosch, Teichmolch, Erdkröte, Grasfrosch, Teichfrosch und 

Bergmolch festgestellt; bezüglich der Gelbbauchunke liegt kein aktueller Nachweis vor. 

Mit Ausnahme der Kreuzkröte kommen alle nachgewiesenen Arten in zumindest 

einem der drei Teiche nahe des Ostufers des Baggersees vor, Seefrosch und Teichfrosch 

weiterhin an den Uferbereichen des Baggersees sowie Seefrosch und Erdkröte im Bereich 

der Halbinsel im Nordosten des Baggersees. Die Laichgewässer der Kreuzkröte sind 

unbewachsene Pfützen auf der ehemaligen Stellplatzfläche im Bereich "Herbstacker". 

 

 Fische 

Die Fische im Baggersee Niederrimsingen wurden anhand von Stellnetzen und 

mittels Elektrobefischung untersucht. 

Mit der Elektrobefischung wurden zehn Arten mit 765 Individuen gefangen. Die mit 

großem Abstand häufigsten Arten waren Rotauge und Flussbarsch, die zusammen ca. 

85 % des Gesamtfangs ausmachten und an allen Probestrecken nachgewiesen wurden. 

Alle weiteren Arten wurden nur mit sehr geringen Individuenzahlen gefangen. 

Bei der Stellnetzbefischung wurden fünf Arten (Brachse, Döbel, Hecht, Schleie, 

Wels) mit insgesamt 33 Individuen gefangen. Die Brachse war mit 21 Tieren am häufigsten 

in den Netzen zu finden; sie machte knapp 65 % des Gesamtfangs aus. 

 

 Schmetterlinge 

Der Tagfalter-Artenbestand wurde auf insgesamt sechs Probeflächen erfasst. 

Darüber hinaus wurden gesonderte Erfassungen bezüglich der Arten der Anhänge II und 

IV der FFH-Richtlinie durchgeführt. 

Bei den Erhebungen der Tagfalter wurden 24 Arten erfasst. Die nachgewiesenen 

Tagfalterarten gehören fast ausschließlich zu den häufigen bis sehr häufigen Arten; vier 

Arten gelten als bestandsbedroht (Kleiner Schillerfalter, Kleiner Eisvogel, Kurzschwänziger 

Bläuling und Tintenfleck-Weißling). Vorkommen von Tagfalterarten der Anhänge II und / 

oder IV der FFH-Richtlinie wurden nicht nachgewiesen. 
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 Heuschrecken 

Die Kartierung der Heuschrecken erfolgte durch Sichtbeobachtungen und Verhören 

im gesamten Untersuchungsgebiet mit Schwerpunkt in den Offenland-Biotopen. 

Es wurden sieben Heuschreckenarten nachgewiesen. Es handelt sich um die be-

standsbedrohten Arten Blauflügelige Ödlandschrecke, Verkannter Grashüpfer, Feldgrille 

und Weinhähnchen sowie weiterhin um die Langflügelige Schwertschrecke, die Sichel-

schrecke und die Gemeine Dornschrecke. 

 

 Europarechtlich geschützte, holzbewohnende Käferarten 

In der geplanten Erweiterungsfläche wurden Stämme und Starkäste der Kronen von 

älteren Bäumen auf eine Besiedlung durch europarechtlich geschützte Holzkäfer, insbe-

sondere den Heldbock, hin überprüft (Suche nach charakteristischen Larvengängen und 

Schlupflöchern). Weiterhin wurde das Vorkommen des Hirschkäfers durch langsames 

Abgehen von Wegen und Waldrändern von Sonnenuntergang bis zum Einbruch der 

Dunkelheit erfasst.  

Im Rahmen der Kartierung wurde ein umfangreiches Vorkommen des Hirschkäfers 

nachgewiesen. Nachweise weiterer Käferarten der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie 

im Untersuchungsgebiet erfolgten nicht. Insgesamt wurden 53 Nachweise des Hirsch-

käfers erbracht.  

 

 Libellen 

Das Vorkommen von Libellen wurde durch Sichtbeobachtung, Kescherfang und 

Exuviensuche am Nord-, Nordost- und Ostufer des Baggersees (Flach- und Steilufer-

bereiche) sowie an den drei östlich des Baggersees liegenden Teichen qualitativ erfasst. 

Es wurden insgesamt 21 Libellenarten nachgewiesen. Bezüglich zwölf Arten erfolgte 

an zumindest einer der Probestrecken ein sicherer Nachweis der Bodenständigkeit, bei 

weiteren vier Arten ist eine Bodenständigkeit im Gebiet aufgrund der Erfassungen anzu-

nehmen. Fünf Arten wurden ausschließlich durch Einzeltiere nachgewiesen, hier ist die 

Bodenständigkeit unsicher. Von den 21 nachgewiesenen Arten gelten die sechs Arten Klei-

ner Blaupfeil, Gemeine Keiljungfer, Kleine Zangenlibelle, Braune Mosaikjungfer, Früher 

Schilfjäger und Spitzenfleck als bestandsbedroht. Bezüglich der bestandsbedrohten Arten 

Kleine Zangenlibelle, Braune Mosaikjungfer und Spitzenfleck wurde ein bodenständiges 

Vorkommen nachgewiesen, beim Frühen Schilfjäger ist die Bodenständigkeit wahrschein-

lich.  
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 Artenschutzprogramm Baden-Württemberg 

Im Untersuchungsgebiet zum Baggersee Niederrimsingen werden keine Bestände 

des Artenschutzprogramms Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium geführt.  

Die folgenden Artnachweise liegen im digitalen Bestand vor: 

 Nachweis der Kreuzkröte im Jahr 2016 auf der ehemaligen Stellplatzfläche im 

Bereich "Herbstacker" 

 Nachweis der Mauereidechse im Jahr 2016 am Nordufer des Baggersees 

 Nachweis eines Hirschkäfers im Jahr 2013 am Ostufer des Baggersees. 

Die Artnachweise stimmen mit den Bestandserfassungen zu den vorliegenden 

Unterlagen überein. 
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6.4 Biologische Vielfalt 

 

6.4.1 Begriff 

Laut den Begriffsbestimmungen in § 7 Abs. 1 BNatSchG umfasst der Begriff "bio-

logische Vielfalt" die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten einschließlich der innerartlichen 

Vielfalt sowie die Vielfalt an Formen von Lebensgemeinschaften und Biotopen.  

Die Rahmenbedingungen zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind 

in § 1 Abs. 2 BNatSchG genannt:  

"Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind entsprechend dem jewei-

ligen Gefährdungsgrad insbesondere  

1. lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer 

Lebensstätten zu erhalten und der Austausch zwischen den Populationen sowie Wande-

rungen und Wiederbesiedlungen zu ermöglichen,  

2. Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen und Arten 

entgegenzuwirken,  

3. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und geographischen 

Eigenheiten in einer repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte Landschaftsteile 

sollen der natürlichen Dynamik überlassen bleiben."  

Das Internationale Übereinkommen zum Schutz und Erhalt der biologischen Vielfalt 

(Convention on Biological Diversity CBD) hat das Ziel, die Vielfalt des Lebens zu schützen, 

zu sichern und deren nachhaltige Nutzung so zu organisieren, dass möglichst viele 

Menschen heute und auch in Zukunft davon profitieren können. Die Erhaltung der 

biologischen Vielfalt umfasst also sowohl den Schutz als auch die nachhaltige Nutzung 

natürlicher Ressourcen (BMU 2007).  

Dabei ist die naturraum- und lebensraumtypische Arten- und Biotopvielfalt, nicht 

aber die reine Anzahl an Arten oder Biotopen, eine geeignete Beschreibungs- und Be-

wertungsgrundlage für die biologische Vielfalt (LIPP 2009) bei raumbezogenen Planungen. 

 

6.4.2 Methodik 

Zur indikatorischen Beschreibung des Schutzguts biologische Vielfalt werden im 

vorliegenden UVP-Bericht die Ergebnisse der Bestandserfassungen der Schutzgüter Tiere 

und Pflanzen sowie ergänzend die Daten zu den Schutzgütern Wasser und Boden 

herangezogen. 
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6.4.3 Ergebnisse 

Die biologische Vielfalt des Untersuchungsgebiets wird vor allem durch ausge-

dehnte Waldflächen und den Baggersee Niederrimsingen bestimmt. Dies ist im Folgenden, 

basierend auf den Ergebnissen der Bestandserfassungen (siehe SFN 2020a), kurz 

beschrieben: 

Im Untersuchungsgebiet nehmen Eichen- und Hainbuchen-Eichen-Wälder mittlerer 

Standorte über die Hälfte der kartierten Waldflächen ein. Der Hainbuchen-Traubeneichen-

Wald ist eine natürliche Pflanzengesellschaft auf Standorten, die für Buchen-Wälder zu 

trocken sind. Die Trockenheit resultiert im Untersuchungsgebiet aus den großen Grund-

wasser-Flurabständen und dem kiesigen Boden. Der Eichen-Sekundärwald ist hingegen 

ein von Eichen geprägter Wald auf natürlichen Buchenwald-Standorten, der häufig auf die 

historische Mittelwaldnutzung zurückgeht. Die beiden Untertypen sind oft sehr ähnlich, so 

auch im Untersuchungsgebiet.  

Auffällige Frühjahrsaspekte bildet der Blaustern, sowohl im Hainbuchen-Trauben-

eichen-Wald als auch im Eichen-Sekundärwald. Er ist auf über 80 % der Fläche mit Eichen- 

und Hainbuchen-Eichen-Wäldern im Untersuchungsgebiet vertreten. Das Vorkommen des 

Blausterns ist ein besonderes Charakteristikum und Bestandteil des Schutzzwecks des 

341 ha großen Naturschutzgebiets "Zwölferholz-Haid". In den Wäldern nördlich des 

Baggersees Niederrimsingen befindet sich das größte zusammenhängende Vorkommen 

dieser Art im südbadischen Rheingebiet. Als weitere regional seltene Pflanzenart kommt 

an einer Stelle die auf der Hasel parasitierende Schuppenwurz vor. 

Der Baggersee ist überwiegend naturfern mit artenarmer, größtenteils schwach 

entwickelter Wasserpflanzenvegetation. Zur biologischen Vielfalt trägt die durch die Halb-

insel abgetrennte Bucht am Ostufer mit flachem Wasser, geringer Belastung durch Bade-

betrieb und üppigerem Pflanzenwuchs bei. Insgesamt kommen im Baggersee einschließ-

lich der naturnahen Bucht neun Wasserpflanzenarten vor. 
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6.5 Fläche 

 

6.5.1 Methodik 

Das Schutzgut Fläche beziehungsweise der Flächenverbrauch "ist eigentlich ein 

Umwelt- oder auch Nachhaltigkeitsindikator und kein Schutzgut" (KAMP & NOLTE 2018). Die 

Fläche als Kriterium für den Verbrauch von unversiegeltem Boden wurde auch bisher 

schon in der Wirkungsanalyse beim Schutzgut Boden berücksichtigt. Durch die ausdrück-

liche Aufnahme der Fläche in den Katalog der Schutzgüter "wird deutlich, dass auch 

quantitative Aspekte des Flächenverbrauchs in der UVP zu betrachten sind. Der beson-

deren Bedeutung von unbebauten, unzersiedelten und unzerschnittenen Freiflächen für 

die ökologische Dimension einer nachhaltigen Entwicklung wird auf diese Weise Rechnung 

getragen" (BUNDESRAT 2017).  

Die Betrachtung des Schutzguts Fläche entspricht den Zielen der Nationalen 

Nachhaltigkeitsstrategie, die einen sparsamen und nachhaltigen Umgang mit Boden, eine 

Begrenzung des Flächenverbrauchs, die Schonung von Agrar-, Wald- und Gewässer-

flächen für die Erholung der Bevölkerung, die Land- und Forstwirtschaft sowie den Natur-

schutz und eine vorrangige Siedlungsentwicklung durch Nutzung bereits versiegelter 

Flächen oder vorhandener Leerstände sowie höherer Baudichten fordert. Zudem wird die 

besondere Bedeutung von unbebauten, nicht zersiedelten und unzerschnittenen Frei-

flächen für eine nachhaltige ökologische Entwicklung betont. 

 

6.5.2 Ergebnisse 

Der Vorhabenbereich ist einschließlich der geplanten Flachwasserzone ca. 3,21 ha 

groß. Mit Ausnahme der Baggerseeböschungen steht er für die Forstwirtschaft, die 

Waldfunktionen (Klimaschutzwald, Sonstiger Wasserschutzwald und Erholungswald) 

sowie die Naherholung zur Verfügung.  
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6.6 Boden 

 

6.6.1 Methodik 

Die Beschreibung der Böden im Untersuchungsgebiet und die Bewertung der Bo-

denfunktionen erfolgt auf der Grundlage der Daten des Landesamts für Geologie, 

Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg (LGRB): 

 Bodeneinheiten laut digitaler Bodenkarte von Baden-Württemberg 1 :50.000 (BK 50) 

und 

 Bewertung auf Basis der BK 50. 

 

6.6.2 Bestand und Bewertung 

Nach den Boden-Daten des LGRB (2019) sind im Untersuchungsgebiet folgende 

bodenkundliche Einheiten vorhanden:  

 Rötliche Parabraunerde aus Niederterrassenschottern des Rheins, 

 Brauner Auenboden, häufig pseudovergleyt, aus Auenlehm über Niederterrassen-

schottern, 

 Auengley, weniger häufig pseudovergleyter Auengley-Brauner Auenboden, aus 

tonigen Auensedimenten über Hochflutlehm, 

 Humose Pararendzina aus kalk- und schluffreichen Hochflutsedimenten des Rheins, 

 Pseudogley-Parabraunerde aus spätwürmzeitlichem Hochflutlehm, oberflächennah 

mit kryoturbater Einmischung von Löss und 

 Parabraunerde aus spätwürmzeitlichem Hochflutlehm, oberflächennah mit kryotur-

bater Einmischung von Löss. 

Die Bewertung der Bodenfunktionen der Bodeneinheiten stammt vom Landesamt 

für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB 2019). Die Bewertung erfolgte nach Heft 

"Bodenschutz 23" der LUBW (2010) anhand einer 5-stufigen Bewertungsskala (Bewer-

tungsklasse 0 bis 4).  

Die Bewertung der Bodenfunktionen "Ausgleichskörper im Wasserkreislauf", "Filter 

und Puffer für Schadstoffe", "natürliche Bodenfruchtbarkeit" sowie die Gesamtbewertung 

sind in Plan 6.6-1 dargestellt. Die Gesamtbewertung beziehungsweise Wertstufe des 

Bodens wird über das arithmetische Mittel der Bewertungsklassen für die drei genannten 

Bodenfunktionen ermittelt.  

Im Vorhabenbereich kommt "Rötliche Parabraunerde aus Niederterrassenschottern 

des Rheins" sowie auf der Baggerseeböschung Rohboden vor. Die Bewertung dieser 

beiden Einheiten ist in Tabelle 6.6-1 dargestellt.  
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Tabelle 6.6-1. Bewertung der Böden im Vorhabenbereich gemäß LGRB (2019), ergänzt durch SFN. 

Bodeneinheit 

Bodenfunktionen Wertstufe 
(Gesamt-

bewertung 
des 

Bodens) 

natürliche 
Boden-
frucht-
barkeit 

Ausgleichs-
körper im 
Wasserkreis-
lauf 

Filter und 
Puffer für 
Schadstoffe 

Sonder-
standort für 
naturnahe 
Vegetation 

Rötliche Parabraun-
erde aus Niederter-
rassenschottern des 
Rheins 

2,5 4 2,5 < 4 3 

Rohboden 0,5 1 0,5 < 4 0,666 

 

 Altlasten 

Am südöstlichen Ende des bestehenden Sees befindet sich die Altablagerung 

"Stückle". Es handelt sich dabei um eine ehemalige Bauschutt- und Erdaushubdeponie. Im 

Rahmen einer orientierenden Erkundung (in den Jahren 2006 / 2007) konnte kein 

Schadstoffaustrag festgestellt werden. Es erfolgte deshalb die Bewertung "B" (belassen). 

Eine weitere B-Fläche befindet sich am Südrand des Sees im Bereich des Firmengeländes. 

Auch hier handelt es sich um einen mit Bauschutt und Erdaushub verfüllten ehemaligen 

Baggerseebereich. 
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6.7 Wasser 

 

6.7.1 Oberflächenwasser 

Neben dem Baggersee Niederrimsingen sind als dauerhafte Oberflächengewässer 

im Untersuchungsgebiet drei naturnah gestaltete Teiche östlich des Baggersees zu 

nennen (siehe Plan 4-1 zur Bestandserfassung, SFN 2020a).  

 

6.7.1.1 Methodik 

Für die vorliegende Umweltverträglichkeitsstudie wurden die gewässerchemischen 

und -physikalischen Untersuchungen des Baggersees der Jahre 2015 bis 2019 ausge-

wertet.  

Die Untersuchungen bis einschließlich des Frühjahrs 2019 wurden durch die IUS 

Weibel & Ness GmbH durchgeführt. Im Sommer 2019 wurde die SPANG. FISCHER. 

NATZSCHKA. GMBH von der HERRMANN PETER KG mit der weiteren Durchführung der ent-

sprechenden Untersuchungen beauftragt.  

Die Lage der Probestellen ist in Abbildung 6.7-1 dargestellt.  

Die Probenahmen und in-situ-Messungen im Sommer 2019 wurden von der 

WESSLING LABORATORIEN GMBH, die vorherigen Untersuchungen durch die IFU GMBH 

Heitersheim analysiert beziehungsweise durchgeführt. 
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Abbildung 6.7-1. Lage der Probestellen im Baggersee Niederrimsingen. 

 

6.7.1.2 Ergebnisse 

 

 Tiefenprofil-Messungen 

Der Baggersee Niederrimsingen gehört mit einer Tiefe von ca. 70 m zu den tiefen 

Baggerseen der Oberrheinebene. Diese zeichnen sich durch eine Vollzirkulation des 

Wasserkörpers im Frühjahr und im Herbst (teilweise auch im Winter) mit Sauerstoff-

transport bis zum Seegrund und durch eine sommerliche Stagnationsphase mit einem 

Metalimnion (Sprungschicht) aus. 

Im Folgenden sind jeweils die Ergebnisse der Messungen von Temperatur, Sauer-

stoff, Leitfähigkeit und pH-Wert im Tiefenprofil während der Frühjahrszirkulation und 

Sommerstagnation der Untersuchungsjahre 2015 bis 2019 dargestellt (siehe Abbildungen 

6.7-2 bis 6.7-13). Die Messwerte an den beiden Untersuchungsstellen (ca. 53 m und 70 m) 
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sind weitestgehend identisch. Daher wird im Folgenden auf die zwei verschiedenen Probe-

stellen nur eingegangen, sofern diese sich in ihren Messwerten relevant unterscheiden. 

Alle Messwerte, die im Tiefenprofil ermittelt wurden, liegen in einem Bereich, der für 

Organismen auf Dauer verträglich ist. 

 

 Temperatur 

Während der Untersuchung im März 2019 befand sich der Seewasserkörper 

erwartungsgemäß, wie bereits in den zurückliegenden Untersuchungsjahren, im Zustand 

der Vollzirkulation. Der Wasserkörper hatte mit Werten um 6,7 °C eine einheitliche 

Temperatur über das gesamte Tiefenprofil (Abbildung 6.7-10 und 6.7-11).  

Erwartungsgemäß wies der Wasserkörper im September 2019 eine deutliche ther-

mische Schichtung auf (Abbildung 6.7-12 und 6.7-13). Die Wassertemperatur im 

Epilimnion betrug ca. 23 °C. Das Hypolimnion wies zum Untersuchungszeitpunkt Tem-

peraturen zwischen 13 °C und 11 °C (über Grund) auf.  

 

 Sauerstoff 

Die in Gewässern gemessenen Konzentrationen an gelöstem Sauerstoff sind jeweils 

das Ergebnis sauerstoffzehrender und sauerstofffreisetzender Prozesse. Während durch 

den Abbau organischer Substanz Sauerstoff verbraucht wird, wird durch die Photo-

synthese der Pflanzen im durchlichteten (euphotischen) Bereich des Sees, Sauerstoff 

freigesetzt.  

Der See war zu allen Untersuchungszeitpunkten - sowohl während der Frühjahrs-

zirkulation (Sauerstoffgehalte zwischen ca. 10 und 12 mg/l) als auch während der sommer-

lichen Stagnation (Sauerstoffgehalte über Grund bei ca. 9 mg/l und an der Oberfläche 

zwischen 9 und 12 mg/l) - über das gesamte Tiefenprofil bis zum Seegrund sehr gut mit 

Sauerstoff versorgt. Auf Grundlage des Bewertungsschlüssels der LFU (2004) ist die 

Sauerstoffversorgung als günstig zu bewerten.  

 

 elektrische Leitfähigkeit 

Die elektrische Leitfähigkeit vermittelt eine Information über den Gesamtgehalt an 

gelösten Salzen im Wasser, soweit diese durch die elektrolytische Dissoziation als Ionen 

vorliegen.  

Die im März 2019 gemessene Leitfähigkeit betrug in der Mischprobe über das 

Tiefenprofil 520 µS/cm und im August 2019 über Grund 497 µS/cm und an der Oberfläche 

446 µS/cm.  
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Die Leitfähigkeitsunterschiede über das gesamte Tiefenprofil während der 

Frühjahrszirkulations- und Sommerstagnationsphasen 2015 bis 2019 sind gering. Eine 

hieraus resultierende Einschränkung der Zirkulation ist auszuschließen. 

 

 pH-Wert 

Die pH-Werte des Seewassers liegen in einem für Organismen dauerhaft ver-

träglichen Bereich. Erwartungsgemäß sind die pH-Werte des Wasserkörpers während der 

Frühjahrszirkulationsphasen über das gesamte Tiefenprofil nahezu gleich (pH-Wert im 

Frühjahr 2019 pH 8,2). Im Sommer sind, bedingt durch die Kohlendioxidentnahme der 

Pflanzen, die pH-Werte oberflächennah etwas höher als im Hypolimnion (im Jahr 2019 pH 

7,7 über Grund und pH 8,1 an der Oberfläche). 

 

Die Ergebnisse der weiteren gewässerchemischen und -physikalischen Unter-

suchungen sind in Tabelle 6.7-1 zusammenfassend dargestellt. 
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Abbildung 6.7-2. Probestelle 1. Frühjahrszirkulation 2015: Ergebnisse der Messungen von 
Sauerstoff, Temperatur, Leitfähigkeit und pH-Wert im Tiefenprofil (gestrichelte Linie: Sauerstoff). 
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Abbildung 6.7-3. Probestelle 2. Frühjahrszirkulation 2015: Ergebnisse der Messungen von 
Sauerstoff, Temperatur, Leitfähigkeit und pH-Wert im Tiefenprofil (gestrichelte Linie: Sauerstoff). 
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Abbildung 6.7-4. Probestelle 1. Sommerstagnation 2015: Ergebnisse der Messungen von Sauer-
stoff, Temperatur, Leitfähigkeit und pH-Wert im Tiefenprofil (gestrichelte Linie: Sauerstoff). 
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Abbildung 6.7-5. Probestelle 2. Sommerstagnation 2015: Ergebnisse der Messungen von 
Sauerstoff, Temperatur, Leitfähigkeit und pH-Wert im Tiefenprofil (gestrichelte Linie: Sauerstoff).  
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Abbildung 6.7-6. Probestelle 1. Frühjahrszirkulation 2017: Ergebnisse der Messungen von 
Sauerstoff, Temperatur, Leitfähigkeit und pH-Wert im Tiefenprofil (gestrichelte Linie: Sauerstoff).  
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Abbildung 6.7-7. Probestelle 2. Frühjahrszirkulation 2017: Ergebnisse der Messungen von 

Sauerstoff, Temperatur, Leitfähigkeit und pH-Wert im Tiefenprofil (gestrichelte Linie: Sauerstoff). 
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Abbildung 6.7-8. Probestelle 1.Sommerstagnation 2017: Ergebnisse der Messungen von 

Sauerstoff, Temperatur, Leitfähigkeit und pH-Wert im Tiefenprofil (gestrichelte Linie: Sauerstoff).  
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Abbildung 6.7-9. Probestelle 2.Sommerstagnation 2017: Ergebnisse der Messungen von 
Sauerstoff, Temperatur, Leitfähigkeit und pH-Wert im Tiefenprofil (gestrichelte Linie: Sauerstoff). 
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Abbildung 6.7-10. Probestelle 1. Frühjahrszirkulation 2019: Ergebnisse der Messungen von 
Sauerstoff, Temperatur, Leitfähigkeit und pH-Wert im Tiefenprofil (gestrichelte Linie: Sauerstoff). 
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Abbildung 6.7-11. Probestelle 2. Frühjahrszirkulation 2019: Ergebnisse der Messungen von 
Sauerstoff, Temperatur, Leitfähigkeit und pH-Wert im Tiefenprofil (gestrichelte Linie: Sauerstoff). 
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Abbildung 6.7-12. Probestelle 1. Sommerstagnation 2019: Ergebnisse der Messungen von 
Sauerstoff, Temperatur, Leitfähigkeit und pH-Wert im Tiefenprofil (gestrichelte Linie: Sauerstoff).  

0
2

4
6

8
1
0

1
2

1
4

1
6

1
8

2
0

2
2

2
4

2
6

2
8

0 2 4 6 8

1
0

1
2

1
4

1
6

1
8

2
0

2
2

2
4

2
6

2
8

3
0

3
2

3
4

3
6

3
8

4
0

4
2

4
4

4
6

4
8

5
0

5
2

5
4

B
a
g

g
e

rs
e

e
 N

ie
d

e
rr

im
s
in

g
e

n
 P

S
1

0
3

.0
9

.2
0

1
9

T
e

m
p

e
ra

tu
r 
[°

C
],
 S

a
u
e

rs
to

ff
 [m

g
/l
]

Tiefe [m]

4
0

0
4
5

0
5
0

0
5
5

0
6
0

0
6
5

0
7
0

0

0 2 4 6 8

1
0

1
2

1
4

1
6

1
8

2
0

2
2

2
4

2
6

2
8

3
0

3
2

3
4

3
6

3
8

4
0

4
2

4
4

4
6

4
8

5
0

5
2

5
4

B
a
g

g
e

rs
e

e
 N

ie
d

e
rr

im
s
in

g
e

n
 P

S
1

0
3

.0
9

.2
0

1
9

L
e

it
fä

h
ig

k
e

it
 [
µ

S
/c

m
]

Tiefe [m]

7
,0

7
,5

8
,0

8
,5

9
,0

0 2 4 6 8

1
0

1
2

1
4

1
6

1
8

2
0

2
2

2
4

2
6

2
8

3
0

3
2

3
4

3
6

3
8

4
0

4
2

4
4

4
6

4
8

5
0

5
2

5
4

B
a
g

g
e

rs
e

e
 N

ie
d

e
rr

im
s
in

g
e

n
 P

S
1

0
3

.0
9

.2
0

1
9

p
H

-W
e

rt

Tiefe [m]



6 Bestand und Bewertung der Schutzgüter 

78 

 

 

 

 

Abbildung 6.7-13. Probestelle 2. Sommerstagnation 2019: Ergebnisse der Messungen von 

Sauerstoff, Temperatur, Leitfähigkeit und pH-Wert im Tiefenprofil (gestrichelte Linie: Sauerstoff).  
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Tabelle 6.7-1. Probestelle 1. Ergebnisse der gewässerchemischen und -physikalischen 

Messungen. 

 

 

Fortsetzung Tabelle 6.7-1. Probestelle 1. Ergebnisse der gewässerchemischen und -physikalischen 
Messungen. 

 
  

Probenherkunft

Mischprobe 

Gesamt 

0 - 53 m

Mischprobe    

Epilimnion  

0 - 10 m        

Mischprobe 

Hypolimnion

12 - 52 m        

Probe über 

Grund

53 m

Probenahmedatum 08.03.2015

3399700 /

5318300

3399700 /

5318300

Parameter Maßeinheit

Temperatur °C 7 16,6 11,8 11,7

pH-Wert 8 8,0 7,7 7,7

O2-Gehalt mg/l 12,2 9,8 9,2 8,8

Leitfähigkeit µS/cm 525 514 534 532

Chlorophyll a µg/l 7,7

Gesamt-P (TDP) mg/l 0,01

Ammonium mg/l 0,03 0,03 0,020

Ammonium-N * mg/l 0,023 0,023 0,016

Sichttiefe m 3,8

Farbe farblos farblos farblos farblos 

Geruch ohne ohne ohne ohne

Trübung keine keine keine keine

4,4

Baggersee Niederrimsingen PS 1

Rechts-/Hochwert

28.09.2015

Probenherkunft

Mischprobe 

Gesamt

0 - 54 m

Mischprobe    

Epilimnion   

0 - 7 m        

Mischprobe 

Hypolimnion 

9 - 53 m       

Probe über 

Grund   

54 m            

Probenahmedatum 01.03.2017

3399700 /

5318300

3399700 /

5318300

Parameter Maßeinheit

Temperatur °C 6,7 15,9 12,1 11,9

pH-Wert 8,2 8,1 7,8 7,7

O2-Gehalt mg/l 12 9,9 9,2 9,0

Leitfähigkeit µS/cm 520 488 511 516

Chlorophyll a µg/l 1,0

Gesamt-P (TDP) mg/l <0,01

Ammonium mg/l 0,030 0,01 <0,01

Ammonium-N * mg/l 0,023 0,008 <0,023

Sichttiefe m 3,1

Farbe farblos farblos farblos farblos 

Geruch ohne ohne ohne ohne

Trübung keine keine keine keine

Wasserstand am Lattenpegel cm

Rechts-/Hochwert

4,8

21.09.2017

Baggersee Niederrimsingen PS 1
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Fortsetzung Tabelle 6.7-1. Probestelle 1. Ergebnisse der gewässerchemischen und -physikalischen 
Messungen. 

 
  

Probenherkunft

Mischprobe 

Gesamt

Mischprobe    

Epilimnion          

0 - 3 m

Mischprobe 

Hypolimnion       

10 - 50 m

Probe über 

Grund               

53 m 

Probenahmedatum 04.03.2019

3399700 /

5318300

Parameter Maßeinheit

Temperatur °C 6,7 22,9 10,9 10,6

pH-Wert 8,2 8,1 7,7 7,7

O2-Gehalt mg/l 12 10,0 9,0 8,6

Leitfähigkeit µS/cm 520 446 496 498

Chlorophyll a µg/l - 1,9 - -

Gesamthärte mmol/l 2,27 2,1 2,4 2,3

Säurekapazität bis pH 4,3 mmol/l 3,15 2,59 3,1 2,97

Silicium mg/l 3,69 2,5 3,9 4,0

Gesamt-P (TDP) mg/l <0,005 0,005 <0,005 <0,005

ortho-Phosphat-P mg/l <0,01 <0,005 <0,005 <0,005

Nitrat mg/l 28,3 28 28 29

Nitrat-N * mg/l 6,40 6,33 6,33 6,55

Nitrit mg/l 0,1 0,10 0,020 <0,01

Nitrit-N * mg/l 0,030 0,030 0,006 <0,003

Ammonium mg/l 0,02 <0,03 <0,03 <0,03

Ammonium-N * mg/l 0,016 <0,023 <0,023 <0,023

Chlorid mg/l 28,3 29 29 29

Sulfat mg/l 31,2 32 33 33

Schwefelwasserstoff mg/l - - - < 0,1

Eisen mg/l 0,069 <0,01 <0,01 <0,01

Mangan mg/l 0,006 <0,005 <0,005 <0,005

Natrium mg/l 10,8 12 12 10

Kalium mg/l 2,8 3,7 3,5 2,5

Calcium mg/l 72,9 66 78 72

Magnesium mg/l 11 12,0 12,0 11,0

Oxidierbarkeit mg/l 1,33 0,5 <0,5 <0,5

DOC mg/l 4,1 1,2 1,0 1,4

Sichttiefe m 3,1

Farbe - farblos farblos farblos

Geruch - ohne ohne ohne

Trübung - keine keine keine

Wasserstand am Lattenpegel m ü. NN -

*  Werte berechnet

Sediment

Trockensubstanz % -

Glühverlust % -

Stickstoff gesamt (N) Gew % -

Phosphor (P) mg/kg -

Farbe -

Geruch -

Oxidationszustand -

Korngrößen -

650

91

Sand, Schluff

hellbraun

ohne

oxidiert

1,7

Rechts-/Hochwert
3399700 /

5318300

2,6

191,19

45,4

Baggersee Niederrimsingen PS 1

03.09.2019
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Tabelle 6.7-2. Probestelle 2. Ergebnisse der gewässerchemischen und -physikalischen Messungen. 

 

 

Fortsetzung Tabelle 6.7-2. Probestelle 2. Ergebnisse der gewässerchemischen und -physikalischen 
Messungen. 

 
  

Probenherkunft

Mischprobe 

Gesamt

0 - 76 m

Mischprobe    

Epilimnion 

0 - 10 m          

Mischprobe 

Hypolimnion 

12 - 75      

Probe über 

Grund               

76 m

Probenahmedatum 08.03.2015 28.09.2015

3399500 / 

5318650

Parameter Maßeinheit

Temperatur °C 7 16,6 11,8 11,7

pH-Wert 8 8,0 7,7 7,7

O2-Gehalt mg/l 12,3 9,8 9,2 8,8

Leitfähigkeit µS/cm 526 514 534 532

Chlorophyll a µg/l 9,3

Gesamt-P (TDP) mg/l 0,01

Ammonium mg/l 0,030 0,02 <0,01

Ammonium-N * mg/l 0,023 0,016 <0,023

Sichttiefe m 3,7

Farbe farblos farblos farblos farblos 

Geruch ohne ohne ohne ohne

Trübung keine keine keine keine

4,2

Rechts-/Hochwert

Baggersee Niederrimsingen PS 2

3399500 / 5318650

Probenherkunft

Mischprobe 

Gesamt 

0 - 75 m

Mischprobe    

Epilimnion           

0 - 7 m

Mischprobe 

Hypolimnion        

9 - 65 m

Probe über 

Grund             

66  m 

Probenahmedatum 01.03.2017

3399500 / 

5318650

Parameter Maßeinheit

Temperatur °C 6,7 15,9 12,2 12,2

pH-Wert 8,2 8,1 7,9 7,9

O2-Gehalt mg/l 12 9,9 9,1 9,0

Leitfähigkeit µS/cm 521 484 510 507

Chlorophyll a µg/l 0,96

Gesamt-P (TDP) mg/l <0,01

Ammonium mg/l 0,020 0,01 0,010

Ammonium-N * mg/l 0,016 0,008 0,008

Sichttiefe m 2,8

Farbe farblos farblos farblos farblos 

Geruch ohne ohne ohne ohne

Trübung keine keine keine keine

Wasserstand am Lattenpegel cm 191,46 / 191,43 191,23 / 191,26

*  Werte berechnet

Baggersee Niederrimsingen PS 2

3399500 / 5318650Rechts-/Hochwert

4,8

21.09.2017
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Fortsetzung Tabelle 6.7-2. Probestelle 2. Ergebnisse der gewässerchemischen und -physikalischen 
Messungen. 

 
  

Probenherkunft

Mischprobe 

Gesamt

Mischprobe    

Epilimnion          

0 - 4 m

Mischprobe 

Hypolimnion       

11 - 69 m

Probe über 

Grund               

70,2 m 

Probenahmedatum 04.03.2019

3399500 / 

5318650
3399500 / 5318650

Parameter Maßeinheit

Temperatur °C 6,7 22,7 10,8 10,5

pH-Wert 8,2 8,1 7,7 7,7

O2-Gehalt mg/l 12 9,9 8,9 8,4

Leitfähigkeit µS/cm 521 447 496 497

Chlorophyll a µg/l - 1,3 - -

Gesamthärte mmol/l 2,29 2,1 2,5 2,4

Säurekapazität bis pH 4,3 mmol/l 3,13 2,55 3,1 3,12

Silicium mg/l 3,78 2,5 3,9 4,0

Gesamt-P (TDP) mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

ortho-Phosphat-P mg/l <0,01 <0,005 <0,005 <0,005

Nitrat mg/l 29 28 29 29

Nitrat-N * mg/l 6,57 6,38 6,61 6,61

Nitrit mg/l 0,1 0,10 0,020 <0,01

Nitrit-N * mg/l 0,030 0,030 0,006 <0,003

Ammonium mg/l 0,01 <0,03 0,62 0,180

Ammonium-N * mg/l 0,008 <0,023 0,482 0,140

Chlorid mg/l 29,4 29 29 29

Sulfat mg/l 31,7 32 33 32

Schwefelwasserstoff mg/l - - - < 0,1

Eisen mg/l 0,07 <0,01 <0,01 <0,01

Mangan mg/l 0,006 <0,005 <0,005 <0,005

Natrium mg/l 10,9 12 12 12

Kalium mg/l 3,1 3,6 3,5 3,5

Calcium mg/l 73,8 66 79 78

Magnesium mg/l 11,1 12,0 12,0 12,0

Oxidierbarkeit mg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

DOC mg/l 2,6 1,3 1,0 1,0

Sichttiefe m 2,8

Farbe - farblos farblos farblos

Geruch - ohne ohne ohne

Trübung - keine keine keine

Wasserstand am Lattenpegel cm

Sediment

Trockensubstanz % -

Glühverlust % -

Stickstoff gesamt (N) Gew % -

Phosphor (P) mg/kg -

Farbe -

Geruch -

Oxidationszustand -

Korngrößen - Sand (schluffig)

Baggersee Niederrimsingen PS 2

hellbraun

ohne

oxidiert

1,6

135

520

03.09.2019

2,6

191,19

56,8

*  Werte berechnet

Rechts-/Hochwert
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 Sichttiefe 

Eine Trübung von Seewasser entsteht grundsätzlich durch ungelöste, im Wasser 

fein verteilte Stoffe. Zu diesen gehören das Plankton - insbesondere das Phytoplankton 

(Algen) - sowie in Baggerseen die betriebsbedingte mineralische Trübung.  

Trübstoffe im Gewässer verändern die Lichtverhältnisse und haben damit einen 

Einfluss auf die Photosynthese und das Wachstum höherer Wasserpflanzen (Makro-

phyten), die am Gewässergrund siedeln.  

Die Wassertrübung beeinflusst die Sichttiefe unmittelbar, so dass diese standard-

mäßig als indikatorisch bedeutsamer Parameter ermittelt wird. Die im Baggersee Nieder-

rimsingen seit 2015 ermittelten Sichttiefen sind mit Werten zwischen 2,8 m und 3,8 m im 

Frühjahr und 2,6 m und 4,8 m im Sommer grundsätzlich hoch. Die Sichttiefen betrugen im 

März 2019 2,8 m (PS 2) und 3,1 m (PS1) und im August 2019 2,6 m. 

 

 Chlorophyll a - Gehalt 

Der Chlorophyll a - Gehalt ist ein Indikator für die Menge an Algen (Phytoplankton), 

die im Wasser leben. 

Die im September 2019 nachgewiesene Chlorophyll a - Konzentration von 1,9 µg/l 

deutet, wie bereits im Jahr 2017 - auf der Grundlage des LfU-Klassifikationsschemas (LFU 

2004) - auf eine geringe biologische Produktion hin.  

 

 Phosphor 

Phosphor ist häufig der für das Pflanzenwachstum entscheidende Nährstoff in Still-

gewässern. Dabei liegt der Phosphor entweder in gelösten oder ungelösten, anorgani-

schen oder organischen Verbindungen vor. Das Orthophosphat-P, das neben dem Ge-

samt-Phosphor gemessen wurde, dient als Maß für den unmittelbar pflanzenverfügbaren 

Phosphorgehalt. 

In den Wasserproben der Frühjahrszirkulation von 2019 wurde ein Gesamt-

Phosphor-Gehalt von unter 5 µg/l nachgewiesen. Auf dieser Grundlage ist der See (wie 

bereits in den Untersuchungsjahren 2015 (10 µg/l) und 2017 (<10 µg/l) als oligotroph zu 

bewerten. 

Die im Jahr 2019 festgestellten Orthophosphat-P-Gehalte waren ebenfalls sehr 

gering (< 10 µg/l bzw. < 5 µg/l im Jahr 2019). Damit stand zu den Probenahmezeitpunkten 

nahezu kein pflanzenverfügbarer Phosphor zur Verfügung. 
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 Stickstoff 

Stickstoffverbindungen dienen - wie die Phosphorverbindungen - als Pflanzen-

nährstoffe. Ammonium wird beim biochemischen Abbau von stickstoffhaltigen Substanzen 

freigesetzt und ist gut wasserlöslich. In der Regel wird Ammonium in Gewässern über das 

Nitrit zu Nitrat unter Sauerstoffverbrauch oxidiert. Meist wird das bei der Oxidation von 

Ammonium als Zwischenprodukt gebildete Nitrit unmittelbar zu Nitrat weiter oxidiert.  

Die in den Wasserproben ermittelten Nitrat-, Nitrit- und Ammoniumgehalte sind 

gering.  

 

 Trophische Bewertung 

Der Begriff Trophie beschreibt das Maß der photoautotrophen Produktion (pflanzli-

che Produktion) im Gewässer. Damit ist die Trophie entscheidend von der Menge der zur 

Verfügung stehenden Nährstoffe abhängig. Jeder natürliche See reichert im Laufe seiner 

Entwicklung Nährstoffe an, die zu einer Eutrophierung des Gewässers führen. Dieser 

natürliche Prozess wird zum Teil durch Tätigkeiten des Menschen, die zu erhöhten Nähr-

stoffeinträgen führen, beschleunigt.  

Der Baggersee Niederrimsingen ist unter Berücksichtigung der Parameter "Gesamt-

P-Gehalt in der Zirkulationsphase" sowie "Chlorophyll a - Gehalt während des Sommers" 

als oligotrophes Gewässer zu klassifizieren.  

 

 Chlorid- und Sulfatgehalte 

Die Chloridgehalte von ca. 29 mg/l und die Sulfatgehalte von ca. 32 mg/l (Unter-

suchungsjahr 2019) entsprechen den Konzentrationen im umgebenden Grundwasser 

(siehe Tabelle 6.7-2 sowie Untersuchungsergebnisse des ZEBIS [LFU 2003, ZEBIS-

Datenblätter im Anhang]). 

 

 DOC, Permanganat-Index 

Der DOC gibt Aufschluss über die Menge des im Wasser gelöst vorliegenden or-

ganischen Kohlenstoffs und dient damit als Maß für die Belastung eines Gewässers mit 

organischen Substanzen.  

In oligotrophen Gewässern kann der DOC-Wert (ermittelt als Oxidierbarkeit mittels 

des Permanganat-Index) gegen 0 streben. In eutrophen Seen wurden von der Landes-

anstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LFU 2000) in einigen Fällen > 20 mg/l ermittelt. 

Mittels des Permanganat-Index werden vornehmlich leicht oxidierbare Kohlenstoff-

verbindungen erfasst.  
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Der Baggersee Niederrimsingen wies im Jahr 2019 geringe DOC-Werte zwischen 

< 0,5 mg/l bis 4,1 mg/l auf. Die Oxidierbarkeit liegt zwischen Werten von < 0,5 mg/l und 

1,3 mg/l.  

 

 Eisen 

Der Eisenhaushalt von Seen wird stark von deren Sauerstoffhaushalt beeinflusst. In 

sauerstofffreien Bereichen, bei einem niedrigen Redoxpotenzial unter 0,2 V, wird Eisen-

(III) zu gut löslichem Eisen-(II) reduziert (SCHWOERBEL & BRENDELBERGER 2013). Hierbei 

kommt es zur Freisetzung von Orthophosphat in den Wasserkörper. Ist Sauerstoff 

vorhanden, wird Eisen-(II) zu Eisen-(III) oxidiert. Hierbei bildet sich schwerlösliches Eisen-

(III)-Phosphat, das ausfällt und am Seegrund sedimentiert. Insofern hat das Eisen 

wesentlichen Anteil am Phosphorkreislauf eines Sees.  

In den sauerstoffreichen Wasserproben wurden im Jahr 2019 erwartungsgemäß 

sehr geringe Eisengehalte zwischen 0,069 mg/l (März) und < 0,01 mg/l (September) 

ermittelt.  

 

 Sediment 

Das schluffig-sandige, beige Sediment war zum Untersuchungszeitpunkt im 

September 2019 oxidiert und ohne Geruch. Hinweise auf reduzierende Verhältnisse oder 

eine Entwicklung von Schwefelwasserstoff gibt es nicht.  

Die Nährstoffgehalte und der Wert des Glühverlusts der Sedimentprobe der Unter-

suchung von 2019 sind grundsätzlich gering (Tabelle 6.7-1). 

 

 Bewertung des Baggersees Niederrimsingen 

Der Baggersee Niederrimsingen gehört zu den tiefen Baggerseen der Oberrhein-

ebene, die eine Vollzirkulation des Wasserkörpers von Herbst bis Frühjahr und eine 

sommerliche Stagnationsphase aufweisen.  

Der See hat eine hervorragende Wasserqualität. Er ist oligotroph und zeichnet 

sich durch folgende Eigenschaften aus: 

 geringes Eutrophierungspotenzial, 

 geringe biologische Produktion, 

 ganzjährig hohe Sichttiefen, 

 ganzjährig hohe Sauerstoffgehalte bis zum Seegrund und  

 ganzjährig oxidiertes Sediment ohne Schwefelwasserstoffbildung. 

Der folgende Baggersee-Bewertungs-Steckbrief fasst die entscheidenden Para-

meter und deren Bewertung zusammen. 
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Baggersee-Bewertungs-Steckbrief 

 

  

Baggersee BS Niederrimsingen PS1 / PS2 

Meromixis  

(unvollständige Tiefendurchmischung) 

nein (2015, 2017, 2019) 

Sichttiefe [m] 

kritischer Sommer-Wert (nach LFU 2004) =   

< 1 m (ohne Tontrübe) 

4,4 m / 4,20 m (2015) 

4,8 m (2017) 

2,6 m (2019) 

  

Schwefelwasserstoff 

kritischer Sommer-Wert (nach LFU 2004) =   

> 1 mg/l 

ohne  (2019) 

Ammonium-N 

kritischer Sommer-Wert (nach LFU 2004) =   

> 1,5 mg/l 

0,023 mg/l (2015) 

0,023 mg/l / 0,016 mg/l (2017) 

< 0,023 / 0,482 mg/l (2019) 

Trophie (nach LAWA 1998) 

Gesamtphosphor in der Frühjahrs-Zirkulationsphase: 

≤ 15 µg/l = oligotroph [o] 

> 15 – 45 µg/l = mesotroph [m] 

> 45 – 85 µg/l = eutroph [e1] 

> 45 – 150 µg/l = eutroph [e2] 

> 150 µg/l – 230 µg/l  = polytroph [p1] 

> 230 µg/l = polytroph [p2] 

   10 µg/l, oligotroph (2015) 

< 10 µg/l, oligotroph (2017) 

< 5 µg/l, oligotroph (2019) 

Eutrophierungspotenzial (nach LFU 2004) 

Gesamtphosphor in der Frühjahrs-Zirkulationsphase:  

0 – 15 µg/l = gering 

> 15 – 45 µg/l = mäßig 

> 45 µg/l = hoch 

kritischer Wert (nach LFU 2004) =  > 45 µg/l 

   10 µg/l, gering (2015) 

< 10 µg/l, gering (2017) 

< 5 µg/l, gering (PS1/PS2) 

 

Biologische Produktion (nach LFU 2004) 

Chlorophyll a-Konzentration im Sommer:  

0 – 4 µg/l = gering,  

> 4 – 12 µg/l = mäßig,  

> 12 µg/l= hoch 

kritischer Wert (nach LFU 2004) = > 25 µg/l 

7,7 µg/l / 9,3 µg/l, mäßig (2015) 

1,0 µg/l / 0,96 µg/l, gering (2017) 

1,3 µg/l / 1,9 µg/l, gering (2019) 

 

Sauerstoffverhältnisse (nach LFU 2004) 

Mächtigkeit der sauerstoffarmen (< 2 mg/l) 

Wasserschicht im Verhältnis zur Gesamttiefe im 

Sommer: 

0 – 10 % = günstig, 

>10 – 30 % = akzeptabel, 

> 30 % = ungünstig 

kritischer Wert (nach LFU 2004) =  > 50 % 

0 %, günstig (2015, 2017, 2019)  
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6.7.2 Grundwasser 

Zur Erweiterung der Abbaufläche am Baggersee Niederrimsingen wurde ein hydro-

geologisches Gutachten erstellt. Die wesentlichen Inhalte zur Bestandssituation des 

Grundwassers sind nachfolgend zusammengefasst. Das Gutachten des Büros E. Funk - 

Büro für Hydrogeologie (FUNK 2020) liegt dem UVP-Bericht als Anlage 1 bei.  

 

6.7.2.1 Methodik 

Die Beschreibung und Bewertung des Grundwassers entspricht den Vorgaben des 

Leitfadens Kiesgewinnung und Wasserwirtschaft (LFU 2004). 

Im Rahmen früherer Erweiterungsanträge wurden bereits umfangreiche Unter-

suchungen durchgeführt. Deswegen wurde in Abstimmung mit dem Landesamt für 

Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) und dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarz-

wald ein ergänzendes Untersuchungsprogramm zur Aktualisierung der Datenlage um-

gesetzt.  

Zur Sichtung und Auswertung vorhandener Daten wurden relevante Unterlagen 

beim LGRB in Freiburg, bei der Landesanstalt für Umwelt- und Bodenschutz (LUBW) in 

Karlsruhe, beim Regierungspräsidium Freiburg, beim Landratsamt Breisgau-Hoch-

schwarzwald sowie beim Auftraggeber erhoben. Im Wesentlichen wurden folgende 

Unterlagen verwendet beziehungsweise auf folgende Datenbanken zurückgegriffen: 

 Auszug aus der TK 25,  

 Auszug aus dem ALK, 

 Grundwasserdatenbank des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald (GWDB), 

 Archiv des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB), 

 Europäisches Programm INTERREG, Hydrogeologische Kartierung der Oberrhein-

ebene (1995): Hydrogeologische Schnitte, 

 LGRB-Informationen 19 (2007), Hydrogeologischer Bau und Aquifereigenschaften 

der Lockergesteine im Oberrheingraben, Freiburg 

 Erhebung der Altlastenstandorte 

 LUBW: Daten zu Biotopen, Wasser-, Natur- und anderer Schutzgebiete 

 Unterlagen zu INTERREG 

 

 Entnahme von Grund- und Seewasserproben 

Zur Bestandsaufnahme und Bewertung der Hydrochemischen Verhältnisse und der 

tiefenbezogenen Beschaffenheit des Grundwassers im Bereich des Baggersees sollen 

vorhandene hydrochemische Analysen ausgewertet und zusätzliche chemische und 

isotopenhydrologische Analysen durchgeführt und ausgewertet werden. 
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In folgenden Grundwassermessstellen (GWM) und im Baggersee werden Proben 

beziehungsweise Analysen seit dem Jahr 2013 zweimal jährlich (Frühjahr- und Herbst-

Untersuchungsumfang A2 gemäß LfU-Leitfaden 2004) durch das Labor IFU, Heitersheim, 

durchgeführt: 2112/019-0, 2063/019-0, 0022/019-2, Baggersee. 

Im Rahmen des aktuellen Antrags wurde die GWM 0013/020-0 im Zustrom im 

Herbst 2019 und Frühjahr 2020 zusätzlich beprobt. Folgende Parameter wurden neben 

den Vor-Ort-Messungen (Temperatur, Leitfähigkeit, pH-Wert, Sauerstoff) gemessen: 

 Tabelle 5.1 des Leitfadens (A2) inkl. Bor, 

 Isotopengehalte (O18, Deuterium, Tritium). 

Die hydrochemischen Analysen wurden vom Labor IFU in Heitersheim durchgeführt. 

Vom Institut Hydroisotop wurden die Wasserproben auf Deuterium, Sauerstoff 18 und 

Tritium untersucht. Eine Interpretation der aktuellen Messwerte folgt im Rahmen des 2. 

Planfeststellungsverfahrens. 

Die Seewasserbeprobung ist in Kapitel 6.1 beschrieben.  

 

 Isotopenhydrologische Analysen 

Ältere Isotopenbestimmungen im Umfeld des Sees wurden bereits in FUNK (2013) 

erläutert. Zur Bestandsaufnahme und zur aktuellen Bewertung der Hydrochemie und der 

tiefenbezogenen Beschaffenheit des Grundwassers im Zu- und Abstrombereich sowie der 

im See ablaufenden Mischungs- und Stoffumsetzungsprozesse und zur Bestimmung der 

Durchströmungsrate wurden zusätzlich zu den chemischen auch isotopenhydrologische 

Analysen an den Stichtagen im Herbst 2019 und im Frühjahr 2020 durchgeführt. 

 

 Stichtagsmessung - Grundwasserstände 

Zur Beurteilung des Grundwasserfließgeschehens stehen regionale Grundwasser-

gleichenpläne von 1986, 1988 und 1991 zur Verfügung. Zur Ermittlung der exakten Grund-

wasserfließrichtung und des Gefälles im Bereich des Vorhabens wurde im November 2009 

in ausgewählten Grundwassermessstellen (GWM) des gesamten Untersuchungsgebiets 

eine Stichtagsmessung durchgeführt. Zur Ermittlung des Schwankungsbereichs der 

Grundwasserstände wurden die Wasserstände in ausgewählten GWM und am Baggersee 

ausgewertet. Vom LRA Breisgau-Hochschwarzwald standen dazu Messreihen aus vor-

handenen GWM zur Verfügung. Zu Erfassung der aktuellen Grundwasserströmungsver-

hältnisse wurde eine Messung des Wasserspiegels in den vorhandenen GWM und 

Brunnen im Umfeld des Baggersees (ca. 30 GWM) im Januar 2020 durchgeführt. 
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 Numerische Modellrechnungen 

Vor dem Hintergrund der ursprünglich geplanten Erweiterung nach Norden wurde 

das Ingenieurbüro Wald + Corbe beauftragt, ein stationäres dreidimensionales Grund-

wassermodell zu erstellen. Gegenstand des stationären dreidimensionalen Grundwasser-

modells war es, mögliche Auswirkungen der geplanten Erweiterung auf die im Abstrom des 

Sees liegenden Trinkwasserbrunnen aufzuzeigen. Hierbei stehen vor allem die Verkürzung 

der Grundwasserfließzeiten im Vordergrund. Des Weiteren wurden durch das Grund-

wassermodell die Wasseraustauschraten sowie die Zu- und Abstrombereiche ermittelt. 

Das Modell soll für den aktuellen Antrag erweitert beziehungsweise genutzt werden, um 

die Auswirkungen des Vorhabens zu beschreiben. Die Ergebnisse der aktualisierten 

Modellrechnungen werden im 2. Planfeststellungsverfahrens vorgelegt. 

 

6.7.2.2 Ergebnisse 

 

 Geologische Verhältnisse 

Die Oberrheinebene gliedert sich in die morphologischen Landschaftsbereiche 

Rheinniederung, die Niederungen der Nebenflüsse und die Niederterrassenflächen. Das 

Untersuchungsgebiet liegt im Bereich der Niederterrasse. Die Kiese und Sande der Nieder-

terrasse wurden während der letzten Eiszeit abgelagert und im Bereich der Niederungen 

anschließend umgelagert. Die Ablagerungen des Oberrheingrabens reichen vom Holozän 

bis ins älteste Quartär (Altquartär). Dabei sind die jüngeren Ablagerungen in der Regel 

vorwiegend kiesig ausgebildet, die tieferen stärker sandig. Unter den quartären Sedimen-

ten folgen die Schichten des tertiären Miozäns, die aus grauen, sandigen Tonen mit gele-

gentlichen Sandeinschaltungen bestehen. 

Der Baggersee Niederrimsingen liegt im Bereich der quartären Ablagerungen des 

Rheintals.  

Zur Beschreibung des geologischen Aufbaus am Standort wurde auf die hydrogeolo-

gischen Profilschnitte der LGRB-Information Nr. 19 (LGRB 2007) sowie das Schichtenver-

zeichnis der Grundwassermessstelle 2112/019-0 (BK1/07) sowie auf Ergebnisse aus den 

Veröffentlichungen des LGRB (2007) zurückgegriffen. Der lithostratigraphische Aufbau 

kann wie folgt beschrieben werden: 

 0 - 0,1 m: Deckschicht  

Oberboden: kiesig, sandig, schluffig, humos, braun. 

Es handelt sich bei dieser Schicht vermutlich um den Verwitterungshorizont. Nach 

dem Hydrogeologischen Profilschnitt fehlt die Deckschicht im Bereich des Bagger-

sees. In der neu errichteten Grundwassermessstelle BK1/07 ist sie jedoch mit einer 

Mächtigkeit von 10 cm vorhanden. 
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 bis 76,2 m: Oberer Grundwasserleiter - Neuenburg-Formation  

Kies, sandig, grau, schwach schluffig, Grobkies bis zu 20 cm Durchmesser.  

Die sauberen, sandigen Kiese zeichnen sich durch eine hohe Durchlässigkeit aus 

und wurden in der Bohrung 2112/019-0 (BK1/07) bis in 76,2 m unter Gelände-

oberkante (GOK) erbohrt. 

 bis 94,1 m: Obere Breisgauschichten  

Diese aus stark sandigen schluffigen Kiesen bestehenden Ablagerungen wurden bis 

in 94,1 m unter GOK in der Bohrung 2112/019-0 (BK1/07) erbohrt. Sie sind deutlich 

geringer durchlässig und weisen zersetzte Gerölle auf. 

 bis ca. 114 m: Untere Breisgauschichten  

Kies, stärker sandig und schluffig, beige, zum Teil zersetzte Gerölle  

Die Mittelkiese und Sande sind stärker schluffig und verbacken und zeichnen sich 

durch zersetzte Gerölle aus. In der Bohrung 2112/019-0 wurde die Basis der unteren 

Breisgauschichten (= Aquiferbasis) nicht erreicht.  

 Iffezheimer Schichten (Jungtertiär/Pliozän) 

Die Iffezheimer Schichten wurden nicht erbohrt und sind eher südlich des Bagger-

sees zu erwarten. Sie bestehen nach LGRB (2007) aus stark schluffig-tonigen, zum 

Teil schwach kiesigen Sanden beziehungsweise Schluffen. Die Ablagerungen sind 

kalkfrei und die kristallinen Gerölle kaolinitisiert. 

 Oligozän oder ältere Ablagerungen 

Nach LGRB (2007) gehen die quartären Ablagerungen direkt in den Festgesteins-

untergrund des Oligozän über. Sie bestehen hiernach aus Ton-, Mergel- und 

Sandmergelsteinen. 

 

 Aquiferaufbau und -mächtigkeit, Stockwerksgliederung 

Der vertikale lithologische Aufbau des Aquifers kann in die schon im vorigen 

Abschnitt erläuterten fluviatilen Sedimente des Quartärs, die Neuenburg-Formation und 

die Breisgau-Formation, gegliedert werden. Die Mächtigkeit der quartären Grabenfüllung 

beträgt gemäß RP FREIBURG (2002) und der neuen GWM 2112/019-0 (BK1/07) ca. 109 m. 

Die Aquiferbasis am Westrand des Baggersees Niederrimsingen liegt bei ca. 82 m+NN, in 

ca. 114 m Tiefe. 

Die laterale Grundwasserströmung im Lockergestein findet hauptsächlich in der 

Neuenburg-Formation (= Riß-Würm-Komplex = Oberer Grundwasserleiter) und in den 

Breisgauschichten (= Unterer Grundwasserleiter) statt. Der Aquiferbereich des Riß-Würm-

Komplexes kann weiterhin in zwei Abschnitte, den "Oberen Grundwasserleiter, oberer 

Abschnitt" und den "Oberen Grundwasserleiter, unterer Abschnitt" unterteilt werden. Auf-

grund der geringen Durchlässigkeiten der Tonsteine des Oligozän und der Iffezheim-

Formation ist hier die laterale Strömung zu vernachlässigen. Aus diesem Grund wurde vom 
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LGRB die Aquiferbasis als die Unterkante der Breisgauschichten definiert, die am Standort 

im Westen bei ca. 82 m+NN liegt. 

Die Basis der Kiese steigt zum östlichen Ende des Sees bis auf ca. 105 m+NN (= 

ca. 90 m unter GOK) an. Das mittlere Potenzial des ungespannten Grundwasserspiegels 

liegt bei ca. 191,46 m+NN am See. Damit ergibt sich eine Aquifermächtigkeit der quartären 

Kiese im Bereich des westlichen Sees von > 109 m. Entsprechend des Anstiegs der 

Aquiferbasis verringert sich die Aquifermächtigkeit in Richtung Osten zum Tuniberg hin, 

wo der Grundwasserleiter vom anstehenden Festgestein begrenzt wird. 

Das Schichtenprofil der Bohrung 2112/019-0 (BK1/07) gibt keinen Hinweis auf eine 

hydraulische Trennung durch einen Zwischenhorizont innerhalb des relevanten Abbau-

bereichs des Quartärs (bis ca. 100 m). 

 

 Durchlässigkeiten – Auswertung der Pumpversuche 

Für den Oberen Grundwasserleiter (Neuenburg-Formation) ergibt sich aufgrund der 

durchgeführten Pumpversuche eine mittlere Durchlässigkeit von 1,3 * 10-2 m/s. Für den 

unteren Grundwasserleiter (Breisgau-Formation) ergibt der Pumpversuch in GWM 

2112/019-0 eine Durchlässigkeit von 3,8 * 10-4 m/s. 

Für die unterstromig liegenden Brunnen, die die Neuenburg-Formation (= Oberer 

Grundwasserleiter) erschließen, wurden gemäß Gutachten zur Abgrenzung eines Wasser-

schutzgebiets (GEOLOGISCHES LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG 1994) folgende Durch-

lässigkeiten ermittelt: 

 Tiefbrunnen Ihringen 7,1 * 10-3 m/s, 

 Tiefbrunnen Merdingen 7,5 * 10-3 m/s, 

 Versuchsbrunnen Wasenweiler 3,3 * 10-3 m/s und 

 Tiefbrunnen Gündlingen 2,3 * 10-3 m/s. 

Im Rahmen der Grundwassermodellierung wurde für die Neuenburg-Formation im 

Rahmen der Kalibrierung eine mittlere Durchlässigkeit von 1,0 * 10-2 m/s errechnet. Für die 

Breisgau-Formation wurde einheitlich ein Wert von 4 * 10-4 m/s zugrunde gelegt. Für die 

weiteren Berechnungen im Bereich des Oberen Grundwasserleiters wird daher ebenfalls 

ein Mittelwert von 1,0 * 10-2 m/s verwendet. 

 

 Grundwasserganglinien, Flurabstände, Schwankungsbereiche 

Zur Ermittlung der Flurabstände beziehungsweise der Schwankungsbereiche des 

Grundwassers, wurden die zur Verfügung gestellten, langjährigen Daten amtlicher 

Grundwassermessstellen in der Umgebung des Sees sowie die Seewasserspiegelstände 

des Baggersees verwendet. 
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Der Schwankungsbereich des Grundwasserspiegels beträgt im Bereich des Bagger-

sees 1,47 m im gemessenen Zeitraum von 2008 bis 2019. Der mittlere Schwankungs-

bereich aller ausgewerteten Messstellen liegt bei 1,70 m. Der Flurabstand bei Niedrigst-

wasser bewegt sich zwischen ca. 3,11 und 5,35 m (ohne GWM 103/020-8, Lage auf 

Deponie). Der Mittelwert aller Messstellen liegt bei ca. 3,78 m. Der minimale Flurabstand 

bei Höchstwasser liegt zwischen 1,37 m und 3,73 m unter Gelände (Mittelwert aller 

Messstellen: 2,30 m u. GOK). 

 

 Seewasserspiegel 

Der Höchstwasser-Wert wurde mit 192,31 m+NN und der Niedrigstwasser-Wert mit 

190,84 m+NN gemessen. Der statistische Mittelwert des Wasserspiegels in diesem 

Zeitraum liegt bei 191,46 m+NN. Der Flurabstand im Umfeld des Baggersees liegt bei ca. 

4 - 5 m.  

 

 Grundwasserfließverhältnisse 

Die generelle Fließrichtung verläuft von Südost nach Nordwest. Nördlich des 

Baggersees, im Bereich des Tiefbrunnens Gündlingen teilt sich der Grundwasserstrom in 

einen östlichen und einen westlichen Ast. Die Grundwasserströmung erfolgt dann nach 

Nordost in Richtung der Ostrheinrinne beziehungsweise Nordwest entlang des Rheins. 

Im Bereich der offen gelegten Wasserflächen wird die Strömungsrichtung ent-

sprechend der Kippung des Wasserspiegels verändert. Dadurch erhöht sich auch unter-

stromig des Sees das Gefälle des Grundwassers. 

Insgesamt ist das Fließgeschehen bei Niedrig-, Mittel- und Hochwasserstand sehr 

ähnlich. Beim Niedrigwasserstand verringert sich das Grundwassergefälle und ent-

sprechend auch die Fließgeschwindigkeit (siehe Tabelle 6.7-3). 

Tabelle 6.7-3. Hydraulische Parameter des Oberen Grundwasserleiters in der Umgebung des 
Baggersees Niederrimsingen.  

 
HW MW 

NW (Stichtag 
06.11.2009) 

kf-Wert* (m/s) 1,00* 10-2 1,00* 10-2 1,00* 10-2 

i0 0,00036 0,00035 0,00027 

p** 0,15 0,15 0,15 

v0 (m/Tag) 2,07 2,07 1,56 

*Mittelwert aus kf-Werten der in Kapitel 3.2.2 beschriebenen Pumpversuche 

** angenommener Wert 
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 Seehydraulik - Seespiegelkippung 

Durch die Freilegung des Grundwassers bei Nassabbauflächen kommt es durch die 

Ausspiegelung der Grundwasseroberfläche und des dadurch entstehenden hydraulischen 

Potenzialunterschiedes zwischen Grundwasser und Baggerseewasser am oberstromigen 

Ufer zu einer Absenkung und am unterstromigen Ufer zu einer Aufhöhung des Grund-

wasserstandes.  

Bei mittleren Grundwasserverhältnissen mit einem mittleren Gradienten von  

ca. 0,00035 im Umfeld des Sees, ergibt sich rechnerisch ein ober- und unterstromiger 

Kippungsbetrag von ca. 0,15 m für den aktuellen See. 

Bei Verwendung des mittleren kf-Wertes ergeben sich für den Ist-Zustand ca. 150 m 

Reichweite der oberstromigen Absenkung und unterstromigen Aufhöhung des Grund-

wasserstands. Dabei werden ca. 90 % der seebedingten Grundwasserstandsänderung 

schon wieder in einer Entfernung von ca. 66 m vom Seeufer abgebaut. Für höhere und 

niedrigere Grundwasserstände kann von einem unveränderten beziehungsweise ähn-

lichen Gradienten des Grundwasserspiegels ausgegangen werden. 

 

 Grundwassereinzugsgebiet 

Das oberstromige Einzugsgebiet des Baggersees erstreckt sich in südliche 

Richtung. Das Einzugsgebiet besteht überwiegend aus landwirtschaftlich genutztem 

Gebiet und angrenzend teilweise aus Siedlungsfläche (Industriegebiet). In ca. 1,3 km 

Entfernung liegt das Siedlungsgebiet von Niederrimsingen. Die Grundwasserneubildung 

aus Niederschlag im Untersuchungsgebiet wird im Wasser- und Bodenatlas Baden-

Württemberg (LUBW 2002) mit etwa 3,2 - 9,5 l/s*km² angegeben, wobei die niedrigen 

Werte sich auf Siedlungsbereiche und die höheren Werte auf die landwirtschaftlich 

genutzten Flächen (Ackerland) beziehen. 

 

 Grundwasseraustausch 

Die Grundwasseraustauschraten des Sees wurden mit Hilfe des dreidimensionalen 

stationären Grundwassermodells ermittelt. Gemäß den Modellergebnissen beträgt die 

Austauschrate im Ist-Zustand ca. 540 l/s.  

 

 Grundwasserbeschaffenheit 

 

 hydrochemische Analysen (1990 bis 2011) 

Die Grundwasserproben zeigen insgesamt Anzeichen von oxidierten Wässern, wie 

zum Beispiel erhöhte Nitrat-Konzentrationen und geringe Nitrit-Konzentrationen. Alle 

Wässer entsprechen dem Ca-HCO3-Wassertyp. In der oberstromig liegenden Messstelle 
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Brunnen "Teeküche" sind die Nitratkonzentrationen deutlich höher als in den abstromigen 

Messstellen Brunnen 2 und 3 beziehungsweise als im Seewasser. Dies deutet darauf hin, 

dass der Baggersee eine Nitratsenke darstellt, was im Hinblick auf die Qualität des 

abströmenden Grundwassers als positiv zu werten ist. Dies deckt sich mit den Aussagen 

aus BINDER (2002)]. Eine negative Beeinflussung der Grundwasserqualität in den unter-

stromigen Messstellen Brunnen 2 und Brunnen 3 kann aufgrund der vorliegenden 

Analysenergebnisse nicht festgestellt werden. 

 

 aktuelle Analysen (2013 bis 2019) 

Die zu untersuchenden Grundwassermessstellen befinden sich im Abstrom des 

Sees. Die GWM 22/019-2 und die GWM 2063/019-0 sind mit Ausbautiefen von 10,9 m 

beziehungsweise 15,6 m als flach zu bezeichnen. Die GWM 2112/019-0 hingegen ist mit 

104 m tief. 

Die beiden flacheren Messstellen weisen Temperaturen zwischen 13 °C und 16 °C 

auf (Untersuchungsjahr 2019), die Temperatur in der tiefen GWM beträgt etwa 10 °C. Der 

pH-Wert des Grundwassers liegt zwischen pH 7,6 und pH 7,8 und ist damit über alle Tiefen 

hinweg nahezu gleich. 

Die Leitfähigkeit an den Messstellen beträgt 456 µS/cm bis 482 µS/cm. Der 

Sauerstoffgehalt an den drei GWM ist mit Werten zwischen 7 mg/l und 10 mg/l in den 

beiden flachen Messstellen und rund 7 mg/l in der tiefen GWM hoch. 

Die im Untersuchungsjahr 2019 ermittelten Gesamt-Phosphor-Gehalte sowie die 

Nitrit-, Nitrat und Ammoniumgehalte sind gering. 

Tabelle 6.7-4. Ergebnisse der gewässerchemischen und -physikalischen Messungen an den 
abstromigen Messstellen. 

   

Probenherkunft

Bezeichnung 22/019-2 2063/019-0 2112/019-0 22/019-2 2063/019-0 2112/019-0

Ausbautiefe [m] 10,9 m 15,6 m 104,8 m 10,9 m 15,6 m 104,8 m

Lage
Abstrom, 

nördlich

Abstrom, 

nördlich

Abstrom, 

nördlich

Abstrom, 

nördlich

Abstrom, 

nördlich

Abstrom, 

nördlich

Probenahmedatum

Parameter Maßeinheit

Temperatur °C 11,2 9,4 10,4 12,4 15,7 10,2

pH-Wert 7,6 7,7 7,5 7,70 7,65 7,71

O2-Gehalt mg/l 8,0 9,2 7,8 8,00 7,20 8,40

Leitfähigkeit µS/cm 517 482 521 526 492 515

Nitrat mg/l - - - 27,5 27,0 28,7

Farbe farblos farblos farblos farblos farblos farblos

Geruch ohne ohne ohne ohne ohne ohne

Trübung keine keine keine keine keine keine

Grundwasser BS Niederrimsingen

08.03.2015 28.09.2015
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Fortsetzung Tabelle 6.7-4. Ergebnisse der gewässerchemischen und -physikalischen Messungen 

an den abstromigen Messstellen. 

 
  

Probenherkunft

Bezeichnung 22/019-2 2063/019-0 2112/019-0 22/019-2 2063/019-0 2112/019-0

Ausbautiefe [m] 10,9 m 15,6 m 104,8 m 10,9 m 15,6 m 104,8 m

Lage
Abstrom, 

nördlich

Abstrom, 

nördlich

Abstrom, 

nördlich

Abstrom, 

nördlich

Abstrom, 

nördlich

Abstrom, 

nördlich

Probenahmedatum

Parameter Maßeinheit

Temperatur °C 13,9 12,3 10,2 12,6 13,0 10,0

pH-Wert 7,7 7,8 7,7 7,72 7,76 7,65

O2-Gehalt mg/l 9,7 9,6 7,4 8,40 6,70 7,70

Leitfähigkeit µS/cm 495 500 493 480 469 482

Gesamthärte mmol/l 2,3 2,3 2,3 2,1 2,3 12,3

Säurekapazität bis pH 4,3 mmol/l 2,99 3,07 3,01 2,80 3,03 2,99

Silicium mg/l 4 3,9 5,6 4,0 4,7 6,1

Gesamt-P mg/l 0,02 0,020 0,01 0,018 0,027 0,012

ortho-Phosphat-P mg/l 0,023 0,023 0,016 0,016 0,023 0,009

Nitrat mg/l 28,1 27,8 26,9 28,4 28,0 27,3

Nitrat-N* mg/l 6,35 6,28 6,08 6,42 6,33 6,17

Nitrit mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Nitrit-N* mg/l <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003

Ammonium mg/l <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Ammonium-N* mg/l <0,008 <0,008 0,008 <0,008 <0,008 <0,008

Chlorid mg/l 31,1 31,1 31,1 32 32 31

Calcium mg/l 72,3 72,9 76,5 68,0 72,3 73,6

Sulfat mg/l 32,2 31,9 31,1 34,4 34,2 31,3

Eisen mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Mangan mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,006 <0,005

Natrium mg/l 10,9 10,7 10,9 11,3 11,4 10,8

Kalium mg/l 3 2,7 1,4 2,8 3,0 1,4

Magnesium mg/l 10,9 11,3 8,7 10,8 11,4 8,7

Oxidierbarkeit mg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

DOC mg/l 0,63 0,55 0,54 0,66 0,69 0,63

Farbe farblos farblos farblos farblos farblos farblos

Geruch ohne ohne ohne ohne ohne ohne

Trübung keine keine keine keine keine keine

*Werte berechnet

Grundwasser BS Niederrimsingen

01.03.2017 22.09.2017
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Fortsetzung Tabelle 6.7-4. Ergebnisse der gewässerchemischen und -physikalischen Messungen 

an den abstromigen Messstellen. 

 

 

 Trinkwasserbrunnen 

 

 Tiefbrunnen Gündlingen 

Der Trinkwasserbrunnen der Gemeinde Gündlingen, der zukünftig nur noch als 

Notbrunnen betrieben wird, liegt im direkten Abstrom des Sees. Für den Brunnen existiert 

ein rechtskräftiges Wasserschutzgebiet (WSG-Nr. 148; LfU Nr. 315148; vom 12.09.1987; 

Wasserecht vom 14.01.1987; erlaubte Entnahme 3,0 l/s). Die geplante Erweiterung liegt 

zwar außerhalb des rechtskräftigen Wasserschutzgebiets, die aus dem Jahre 1994 

Probenherkunft

Bezeichnung 22/019-2 2063/019-0 2112/019-0 22/019-2 2063/019-0 2112/019-0

Ausbautiefe [m] 10,9 m 15,6 m 104,8 m 10,9 m 15,6 m 104,8 m

Lage
Abstrom, 

nördlich

Abstrom, 

nördlich

Abstrom, 

nördlich

Abstrom, 

nördlich

Abstrom, 

nördlich

Abstrom, 

nördlich

Probenahmedatum

Parameter Maßeinheit

Temperatur °C 15,7 12,8 10,6 12,90 11,90 10,20

pH-Wert 7,6 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6

O2-Gehalt mg/l 9,7 9,3 6,9 8,2 6,7 6,7

Leitfähigkeit µS/cm 486 495 480 472 482 456

Gesamthärte mmol/l 2,2 2,2 2,2 2,3 2,4 2,2

Säurekapazität bis pH 4,3 mmol/l 2,9 2,98 3,03 2,88 3,01 2,98

Silicium mg/l 3,56 3,89 5,31 3,9 4,4 6,6

Gesamt-P mg/l 0,018 0,020 0,012 0,030 0,040 0,020

ortho-Phosphat-P mg/l 0,018 0,019 0,012 0,020 0,020 0,010

Nitrat mg/l 28,4 25,1 25,0 28,3 27,0 24,2

Nitrat-N* mg/l 6,42 5,67 5,65 6,40 6,10 5,47

Nitrit mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Nitrit-N* mg/l <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003

Ammonium mg/l 0,01 0,01 0,01 <0,03 <0,03 <0,03

Ammonium-N* mg/l 0,008 0,008 0,008 <0,023 <0,023 <0,023

Chlorid mg/l 29,2 27,4 27,5 29 29 26

Calcium mg/l 69,7 71 73,8 72 76 74

Sulfat mg/l 31,3 28,1 28 32 32 27

Eisen mg/l <0,02 0,119 <0,020 <0,01 <0,01 <0,01

Mangan mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Natrium mg/l 10,9 10,7 10,3 12 10 10

Kalium mg/l 3,1 2,8 1,4 3,2 3,5 1,7

Magnesium mg/l 10,7 11 8,5 11 12 9

Oxidierbarkeit mg/l 1,92 1,84 1,33 <0,5 <0,5 <0,5

DOC mg/l 2,5 3,2 3,4 1,0 1,2 4,3

Farbe farblos farblos farblos farblos farblos farblos

Geruch ohne ohne ohne ohne ohne ohne

Trübung keine keine keine keine keine keine

*Werte berechnet

Grundwasser BS Niederrimsingen

14.03.2019 03.09.2019
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vorliegende aktuelle fachtechnische Abgrenzung der Schutzgebietszonen des LGRB für 

diesen Brunnen sieht jedoch eine deutliche Ausdehnung der Schutzzonen bis zum 

südlichen Ende des Baggersees Niederrimsingen vor (siehe Abbildung 5.6-1).  

 

 Tiefbrunnen Merdingen und Ihringen 

Der Tiefbrunnen Merdingen liegt ca. 2,9 km, und der Tiefbrunnen Ihringen ca. 3,4 km 

unterstromig der geplanten Erweiterung. Für beide Brunnen existiert ein rechtskräftiges 

Wasserschutzgebiet. Auch hier sieht die fachtechnische Abgrenzung die Ausweisung von 

Zonen IIIA und IIIB vor. Da sich der Grundwasserstrom nördlich des Tiefbrunnens 

Gündlingen aufscheitelt und ein Teil des Grundwasserstroms nach Nordosten in die 

Ostrheinrinne abfließt, ist es unwahrscheinlich, dass diese beiden Brunnen je nach Grund-

wasserstand, im Abstrom des Sees liegen. 

 

 Tiefbrunnen Breisach 

Der Tiefbrunnen Breisach liegt ca. 5 km unterstromig der geplanten Erweiterung. 

Auch für diesen Brunnen (TBalt und TBneu) existieren ein rechtskräftiges Wasserschutz-

gebiet und eine aktuelle fachtechnische Abgrenzung mit der Ausweisung einer Zone IIIA 

und IIIB.  
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6.8 Klima und Luft  

 

6.8.1 Methodik 

Als abiotischer Bestandteil des Ökosystems sowie als Lebensgrundlage des 

Menschen ist das Klima von übergeordneter Bedeutung. Da das Vorhaben jedoch nicht 

mit negativen Auswirkungen auf Klima und Luft verbunden ist, werden die lokalklimatischen 

(Mesoklima) und lufthygienischen Verhältnisse des Untersuchungsgebiets lediglich kurz 

erläutert. Die Erhebung relevanter Daten erfolgte durch Sichtung und Auswertung von 

Kartenmaterialien und die Abfrage vorhandener Daten von Klimastationen.  

 

6.8.2 Ergebnisse 

 

 Klima 

Großklimatisch ist der Oberrheingraben der subatlantischen Klimaregion zuzu-

ordnen. Die makroklimatischen Bedingungen werden durch die Lage zwischen den Voge-

sen, dem Jura und dem Schwarzwald modifiziert. Diese bewirken beispielsweise ausge-

prägte Luv- und Leeeffekte und damit eine ungleichmäßige Verteilung der Niederschläge 

im Oberrheingebiet sowie eine Modifikation des übergeordneten Windfelds (REGIONAL-

VERBAND SÜDLICHER OBERRHEIN 2006). Die Oberrheinebene ist eine der wärmsten Gegen-

den Deutschlands mit heißen Sommern, sonnigen Herbsten und milden, bei anhaltenden 

Hochdruckwetterlagen jedoch manchmal kalten Wintern. Der Frühlingsbeginn ist sehr 

zeitig, die Vegetationsperiode und die frostfreie Zeit sehr lang.  

Die für das Untersuchungsgebiet und seine Umgebung zu verzeichnenden lang-

jährigen Mittel der Klimaparameter sind in Tabelle 6.8-1 dargestellt. 

Neben den für den Menschen bioklimatisch günstigen Umständen, wie den warmen 

Übergangsjahreszeiten Frühjahr und Herbst, treten in der Oberrheinebene häufig Be-

lastungssituationen auf. Im Sommer ist die Zahl der Tage mit Wärmebelastung (hohe 

Temperatur, hohe Luftfeuchte und geringe Luftbewegung) sehr hoch. Im Herbst und Winter 

sind anhaltende Inversionswetterlagen und Nebel häufig: Im Untersuchungsgebiet liegt die 

Nebelhäufigkeit im Winterhalbjahr beispielsweise bei 70 - 80 %. Bei Inversionswetterlagen 

mit starker Behinderung des vertikalen Luftaustausches kommt es durch die Anreicherung 

von Luftschadstoffen zu lufthygienischen Belastungen (REGIONALVERBAND SÜDLICHER 

OBERRHEIN 2006). 
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Tabelle 6.8-1. Langjährige Mittel verschiedener Klimaparameter im Untersuchungsgebiet (ins-
besondere aus Klimaatlas Baden-Württemberg, Bezugsperiode 1971-2000, Internetversion siehe 
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de) 

Parameter Wert Vergleich  

Lufttemperatur (Jahr) ca. 10°C < 4 - > 11°C (BW) 

Lufttemperatur (Juli) 19 - 20°C < 11 - 20°C (BW) 

Sommertage (Temperatur max. > 25°C) 51 - 55 Tage 0 - 55 Tage (BW) 

Sonnenscheindauer 1.500 - 1.600 h 1.300 - 1.900 h (BRD) 

Vegetationsperiode (Temperatur mind. 5°C) 267 Tage 110 - 267 Tage (BRD) 

Frosttage (Temperatur min < 0°C) 60 - 70 Tage 40 - 180 Tage (BW) 

Nebeltage (Jahr) 68 Tage < 50 - > 200 Tage (BW) 

Vorherrschende Windrichtungen SSW (NNO) undeutlich SW (BRD) 

Niederschlag (Jahr) ± 800 mm < 500 - > 2.500 mm (Süd-D.) 

Niederschlag (Juli) 80 - 90 mm < 60 - > 300 mm (Süd-D.) 

Tage mit Wärmebelastung* (Jahr) 25 - 30 Tage 0 - 35 Tage (BW) 

Inversionshäufigkeit (Jahr) 225 Tage 75 - 225 Tage (BW) 

* beinhaltet Lufttemperatur, Luftfeuchte, Windstärke 

 

Zukünftig ist mit einer Zunahme der Jahresmitteltemperatur um ca. 0,9°C (Tempera-

turzunahme im Winterhalbjahr stärker ausgeprägt als im Sommerhalbjahr), einem Rück-

gang der mittleren Schneedeckendauer, der Tendenz zur Abnahme der Niederschlags-

mengen im Sommerhalbjahr bei gleichzeitiger Zunahme im Winterhalbjahr sowie einer 

deutlichen Zunahme der Intensität und Häufigkeit von Starkniederschlägen im Winterhalb-

jahr zu rechnen (REGIONALVERBAND SÜDLICHER OBERRHEIN 2006). 

Neben großklimatischer Prägung sowie Höhenlage und Geländerelief wird die Aus-

bildung des lokalen Klimas maßgeblich durch die Bedeckung der Landoberfläche, insbe-

sondere die Art und Dichte der Vegetation sowie die Bodenfeuchte beeinflusst. Die 

Wasserfläche des Baggersees Niederrimsingen wirkt temperaturausgleichend auf die 

Umgebung, da Wasser die Fähigkeit hat, Wärme aufzunehmen und langsam wieder abzu-

geben. Landflächen kühlen nachts schneller ab, während das Wasser seine Wärme nach 

und nach abgibt. Kaltluft entsteht vor allem nachts über Freiflächen wie den landwirtschaft-

lich genutzten Flächen östlich und westlich des Baggersees. Doch auch die Waldflächen 

in der Umgebung des Baggersees wirken als nächtliche Kaltluftproduzenten. Vor allem 

Laubwald besitzt eine den Tagesgang der Lufttemperatur ausgleichende Wirkung, so dass 

auch am Tag Kaltluft erzeugt wird. Aufgrund des ebenen Reliefs bestehen jedoch keine 

Abflussbahnen für entstehende Kaltluft im Untersuchungsgebiet. 

 

  



6 Bestand und Bewertung der Schutzgüter 

100 

 Luft 

In den vergangenen Jahren wurden an den dem Untersuchungsgebiet am nächsten 

gelegenen Messstellen (vor allem Freiburg-Mitte und Neuenburg) keine Überschreitungen 

gemäß EU-Luftqualitätsrichtlinien (hier insbesondere Schutz der menschlichen Gesund-

heit)2 im Hinblick auf SO2, NO2 und CO beziehungsweise vereinzelte Überschreitungen im 

Hinblick auf Feinstaub (PM10, betrifft nur Messstation Neuenburg) und Ozon erfasst 

(www.lubw.baden-wuerttemberg.de/luft/messwerte-immissionswerte). Die Anzahl der 

Überschreitungen für Partikel PM10 an der Messstation Neuenburg lag unterhalb der 

maximal zulässigen Überschreitungszahl je Kalenderjahr (nicht öfter als 35-mal pro 

Kalenderjahr). Bezüglich Ozon darf der Zielwert von 120 μg/m3 (8h-MW) ab 2010 an 

höchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden. Dieser Wert wurde in der 

Regel in den vergangenen Jahren an beiden Messstationen an einer höheren Anzahl von 

Tagen überschritten (ausgenommen Messstation Neuenburg in 2007 - 2009, Messstation 

Freiburg-Mitte in 2009 und 2011). Vor allem bei austauscharmen Schönwetterperioden im 

Sommer kommt es infolge der geringen Bewölkung, der Sauerstoffproduktion des Walds 

sowie hoher Stickoxidwerte in der Luft häufig zu einer hohen Ozonbelastung.  

Regional als auch lokal ist der Kfz-Verkehr der bedeutendste Schadstoffemittent. Im 

Rahmen der Klimaanalyse für den Südlichen Oberrhein (REGIONALVERBAND SÜDLICHER 

OBERRHEIN 2006) wurde für die westlich des Untersuchungsgebiets gelegene B 31 ein 

stark erhöhtes lokales Luftbelastungsrisiko beziehungsweise für die umliegenden Landes- 

und Kreisstraßen L 134, K 4979 und K 4999 ein erhöhtes lokales Luftbelastungsrisiko 

ermittelt. 

Die Nassauskiesung führt zu keinen stofflichen Austrägen in die Landschaft.  

 

  

                                                           

 
2 Richtlinie 1999/30/EG des Rates vom 22. April 1999 über Grenzwerte für Schwefeldioxid, 
Stickstoffdioxid und Stickstoffoxide, Partikel und Blei in der Luft; Richtlinie 2000/69/ EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2000 über Grenzwerte für Benzol und 
Kohlenmonoxid in der Luft; Richtlinie 2002/3/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Februar 2002 über den Ozongehalt der Luft.  
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6.9 Landschaft 

 

6.9.1 Methodik 

In der vorliegenden Umweltverträglichkeitsstudie wird unter dem Schutzgut Land-

schaft der Teilaspekt Landschaftsbild betrachtet, der durch die gemeinsame Betrachtung 

der übrigen Schutzgüter nicht abgedeckt ist. Die Erholungsfunktion der Landschaft wird in 

Zusammenhang mit dem Schutzgut Menschen (Kapitel 6.1) abgehandelt.  

Die Abgrenzung visueller Landschaftsbildeinheiten erfolgt anhand folgender 

Kriterien (angelehnt an HOISL et al. 1992): 

 Raumeinheiten ähnlicher geomorphologischer und standörtlicher Ausprägung. 

 Gleichartige strukturelle Ausstattung, einheitliche Rhythmik von Strukturen (Relief, 

Wasser, Vegetation, Nutzung). Der Betrachter kann ein Grundmuster erkennen, das 

er, wenn es unvollständig ist, selbst vervollständigen kann. 

 Raumbegrenzende Elemente: sichtbegrenzende Raumkanten (Dämme, Siedlungs-

ränder), Elemente, die die Raumwirkung unterbrechen (zum Beispiel viel befahrene 

Straßen). 

Landschaftsbildelemente sind die Strukturelemente der Landschaft. Sie werden 

als unterste, kleinräumigste Betrachtungsebene zur Darstellung des Landschaftsbilds 

herangezogen. Die Elemente können 

 raumbegrenzend, 

 flächenhaft wirksam oder 

 raumgliedernd sein. 

Raumbegrenzende Elemente oder Raumkanten begrenzen das Sichtfeld des Be-

trachters (zum Beispiel Wald- und Siedlungsränder, Dämme). Flächenhaft wirksame 

Landschaftsbildelemente sind zum Beispiel Wasser-, Acker- und oft auch Waldflächen.  

Raumgliedernde Elemente strukturieren den Raum; sie können zu einem gewissen 

Grad auch raumbegrenzend wirken, beinhalten aber eine Durchlässigkeit gegenüber dem 

Betrachter. Sie können linien- oder punktförmig oder kleinflächig ausgebildet sein. Raum-

gliedernd wirken zum Beispiel kleine Fließgewässer, Hecken, Baumreihen, Wege und 

Leitungen. 

 

6.9.2 Bestand 

Naturräumlich ist das Untersuchungsgebiet Teil der "Markgräfler Rheinebene", die 

den rechtsrheinischen Teil der ehemaligen Rheinaue von Basel bis zum Kaiserstuhl 

umfasst und im Westen durch den Rhein, im Osten durch das Markgräfler Hügelland, die 
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Freiburger Bucht und den Kaiserstuhl begrenzt wird. Das Gebiet, mit Lage in der ehe-

maligen Furkationszone des Rheins, gliedert sich dabei in die östlich gelegene Nieder-

terrasse und die rheinnahe ehemalige alluviale Niederung. Beide Teilräume sind heute nur 

in geringem Maße durch die früher prägenden Faktoren (relativ hoher Grundwasserstand, 

hohe Flussdynamik) und Landschaftselemente (Wälder, Altarme) charakterisiert. Der auf 

der Niederterrasse natürliche Waldbestand mit Hainbuchen-Stieleichen-Wäldern ist nur 

noch in Resten vorhanden; sie wird heute weitgehend von Acker- und Grünlandflächen 

eingenommen. Die Aufschotterung hat zudem günstige Bedingungen für die Kiesge-

winnung geschaffen, so dass Baggerseen zum heutigen Landschaftsbild des Naturraums 

gehören. 

Weite Teile der Niederterrasse sind durch eine geringe Vielfalt und einen geringen 

Anteil an natürlichen / naturnahen Landschaftselementen gekennzeichnet. Die Eigenart 

der Landschaft besteht aus ausgedehnten Offenlandflächen, in denen Reste von Wald- / 

Gehölzbeständen und einzelnen Gewässerläufen sowie zahlreiche Kiesseen vorhanden 

sind. Charakteristisch für die Landschaft sind zudem relativ dicht beieinanderliegende 

Ortschaften und eine hohe Dichte an Verkehrstrassen. Das weitgehend flache Relief 

ermöglicht prinzipiell weiträumige Sichtbeziehungen. Prägend für den Untersuchungsraum 

ist die Horizontbildung durch den Schwarzwald und den vorgelagerten Tuniberg im Osten / 

Südosten, durch den Schwarzwald und den Kaiserstuhl im Norden / Nordosten, durch das 

höher gelegene Breisach im Nordwesten und die Vogesen im Westen. Im Nahbereich 

begrenzen meist Wald- / Gehölzbestände, stellenweise auch Siedlungsflächen die Sicht-

beziehungen. Den Wald- / Gehölzbeständen kommt neben raumbegrenzenden Funktio-

nen auch eine raumbildende Funktion zu.  

Das Untersuchungsgebiet wurde in vier Landschaftsbildeinheiten gegliedert (siehe 

Abbildung 6.9-1):  

 Landschaftsbildeinheit 1: Ackerlandschaft südlich / östlich des Baggersees 

Die Landschaftsbildeinheit umfasst die landwirtschaftlich genutzten Flächen südlich 

und östlich des Baggersees. Sie ist vorwiegend ackerbaulich (Mais, Getreide) und 

nur untergeordnet durch Grünland mit vereinzelten Feldhecken, Baumreihen und 

Einzelbäumen als raumgliedernde / -begrenzende Elemente geprägt. 

 Landschaftsbildeinheit 2: Ackerlandschaft nordwestlich des Baggersees 

Vorwiegend ackerbaulich (Mais, Getreide) geprägte Landschaft mit sehr verein-

zelten Feldhecken und Einzelbäumen als raumgliedernde / -begrenzende Elemente. 

 Landschaftsbildeinheit 3: Waldgebiet "Dornshau / Zwölferholz" 

Das Waldgebiet besteht teils aus Hainbuchen-Eichen-Wald beziehungsweise 

Eichen-Sekundärwald, teils aus Laubbaumbeständen aus Rot-Eiche, Berg- / Spitz-

ahorn oder Esche, Mischbeständen aus Laub- und Nadelbäumen oder Douglasien-

Beständen. Es handelt sich vorwiegend um junge bis mittelalte Waldbestände. Eine 

Strauchschicht ist nur rudimentär vorwiegend, die Krautschicht streckenweise 

artenreich mit auffälligen Frühblüher-Aspekten (unter anderem Blaustern). Der 
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Waldbestand wird intensiv forstwirtschaftlich genutzt und ist durchzogen von einem 

dichten Wegenetz beziehungsweise von zahlreichen Fußpfaden. 

 Landschaftsbildeinheit 4: Baggersee Niederrimsingen 

Die offene Wasserfläche tritt als einheitliches, flächenhaft wirksames Landschafts-

bildelement in Erscheinung. Die gehölzbestandenen Ufer sind nur teilweise weiter 

strukturiert (Flachuferbereich oder Inseln im Nordosten, Nordufer zudem mit 

offenen, kiesig-sandigen Steilwänden). 

 

 

Abbildung 6.9-1. Landschaftsbildeinheiten im Untersuchungsgebiet. 
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6.9.3 Bewertung 

Die Bewertung der Landschaftsbildeinheiten erfolgt in Anlehnung an BARSCH et al. 

(2003) gemäß dem fünfstufigen Bewertungsschlüssel in Tabelle 10.2-1 im Anhang. Die 

Bewertung der vier Landschaftsbildeinheiten im Untersuchungsgebiet ist in Tabelle 6.9-1 

dargestellt.  

Tabelle 6.9-1. Bewertung der Landschaftsbildeinheiten. 

Landschaftsbildeinheit Wertstufe Begründung 

1: Ackerlandschaft 

südlich / östlich des 

Baggersees 

gering (2)  Strukturarme Flächen mit überwiegend 
einförmiger Nutzung,  

 Vorhandensein weniger natur- und kul-
turraumtypischer Landschaftselemente. 

2: Ackerlandschaft nordwestlich 

des Baggersees 

gering (2)  Strukturarme Flächen mit überwiegend 
einförmiger Nutzung,  

 Vorhandensein weniger natur- und kul 
turraumtypischer Landschaftselemente. 

3: Waldgebiet 

"Dornshau / Zwölferholz" 

hoch (4)  Vorhandensein zahlreicher natur- oder 
kulturraumtypischer Landschaftsele-
mente,  

 Landschaftsraum mit erholungsrelevan-
ten Eigenschaften von regionaler Bedeu-
tung, 

 mit hoher Eigenart und Vielfalt. 

4: Baggersee Niederrimsingen mittel (3)  Großflächige und einheitliche Nutzung 
mit geringer Gliederungswirkung, 

 Vorhandensein natur- und kulturraum-
typischer Landschaftselemente in Form 
gewässertypischer Vegetationsbestände 
und Uferstrukturen. 
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6.10 Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Unter dem Begriff des kulturellen Erbes (Kulturgüter) und der sonstigen Sachgüter 

werden Objekte anthropogenen Ursprungs zusammengefasst, die zum Beispiel aufgrund 

ihres historischen, gesellschaftlichen, funktionalen oder finanziellen Wertes zu berück-

sichtigen sind.  

Der Begriff des Sachgutes umfasst nach GASSNER et al. (2010) alle gesellschaft-

lichen Werte, die ehemals eine hohe funktionale Bedeutung hatten oder heute noch haben. 

Als anthropogen geprägte Schutzobjekte weisen Kulturgüter und sonstige Sachgüter enge 

Wechselbeziehungen mit dem Schutzgut Menschen auf. 

Weiterhin ist der Erhalt und Schutz von Kulturlandschaften in Form von historischen 

Landnutzungsformen oder kulturhistorischen Ortsbildern zu betrachten (KAMP & NOLTE 

2018). 

 

6.10.1 Methodik 

Das Vorhandensein von Kultur- und Baudenkmälern, Bodendenkmälern und 

archäologisch wertvollen Objekten im Untersuchungsgebiet wurde dem Flächennutzungs-

plan (FAHLE STADTPLANER 2006) entnommen. 

Grundlage für die Beschreibung der Sachgüter im Untersuchungsgebiet sind die im 

Rahmen der faunistischen und vegetationskundlichen Bestanderfassungen durchge-

führten Geländebegehungen.  

 

6.10.2 Bestand 

 

 Kulturelles Erbe 

Im Untersuchungsgebiet sind drei archäologische Kulturdenkmale der Vor- und 

Frühgeschichte vorhanden (siehe FAHLE STADTPLANER 2006). Nordwestlich des Bagger-

sees Niederrimsingen befinden sich im Waldgebiet "Dornshau" (Gemarkung Gündlingen) 

Reste einer hallstadtzeitlichen Siedlung (ältere Eisenzeit). Am Ostrand des Unter-

suchungsgebiets (Gemarkung Niederrimsingen) sind im Gewann "Allmendmatten / 

Langmatten" (südlich des Kalkwegs) Reste einer latènezeitlichen Siedlung (jüngere 

Eisenzeit) und im Gewann "Obere Allmendmatten" (südöstlich des Baggersees an der 

Straße zwischen Niederrimsingen und Waldmatten) ein Gräberfeld unbekannter Zeit-

stellung erfasst.  

Nordöstlich des Kalkwegs tangiert zudem eine mittelalterliche Siedlungswüstung 

("Egelfingen", Gemarkung Gündlingen) den Nordostrand des Untersuchungsgebiets. 
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Die archäologischen Kulturdenkmale sind gemäß § 2 Denkmalschutzgesetz 

(DSchG) geschützt. An deren Erhaltung besteht insbesondere aus wissenschaftlichen und 

heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse. Sie unterliegen den allgemeinen 

Schutzbestimmungen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG)3. Als Kulturdenkmale von 

besonderer Bedeutung genießen sie zudem zusätzlichen Schutz durch Eintragung in das 

Denkmalbuch (§ 12 DSchG). 

Die genannten Bodendenkmale / Grabungsschutzgebiete liegen außerhalb der 

geplanten Erweiterungsfläche (siehe Abbildung 6.10-1). 

Im nördlich an den Baggersee angrenzenden Waldgebiet sind stellenweise noch 

Überreste der ehemals in den Rheinauen verbreiteten Mittelwald- sowie Niederwald-

nutzung vorhanden.  

Der im Norden des Untersuchungsgebiets liegende sogenannte Kalkweg, der vom 

Tuniberg nach Gündlingen führt, zeugt vom traditionellen und bis heute stattfindenden 

Kalkabbau am Tuniberg.  

 

 Sachgüter  

Zu den Sachgütern innerhalb des Untersuchungsgebiets sind die Wald- und Wirt-

schaftswege sowie nordwestlich des Baggersees die Gebäude im nördlichsten Teil des 

Industrie- / Gewerbegebiets "Lindenacker" zu rechnen.  

 

                                                           

 
3 § 6 DSchG: Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen haben diese im Rahmen des 
Zumutbaren zu erhalten und pfleglich zu behandeln; § 8 DSchG: Ein Kulturdenkmal darf nur mit 
Genehmigung der Denkmalschutzbehörde zerstört und beseitigt werden.  
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Abbildung 6.10-1. Lage der archäologischen Denkmale im Untersuchungsgebiet. 
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7 Beschreibung der Umweltauswirkungen des Vorhabens 

 

7.1 Menschen 

 

7.1.1 Bau- / betriebsbedingte Wirkungen 

Das Vorhaben dient der Rohstoffversorgung.  

Der Kiesabbau in der geplanten Erweiterungsfläche wird zu vergleichbaren Ge-

räusch- und Lichtemissionen wie die gegenwärtige Kiesgewinnung führen. Der Status quo 

verändert sich nicht. Die geplante Erweiterungsfläche liegt nicht näher an Siedlungsflächen 

als die derzeitigen Abbauflächen.  

Die Rohstoffgewinnung schränkt die Möglichkeiten zur landschaftsbezogenen 

Erholungsnutzung wie bisher nicht wesentlich ein.  

Nachteilige bau- / betriebsbedingte Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefin-

den von Menschen sind auszuschließen.  

 

7.1.2 Anlagebedingte Wirkungen 

Die Möglichkeiten zur landschaftsgebundenen, stillen Erholungsnutzung des Unter-

suchungsgebiets (Spazierengehen, Naturbeobachtung, Fahrradfahren) bleiben auch nach 

der geplanten Erweiterung der Abbaufläche sowie der Vergrößerung der Flachwasserzone 

unverändert bestehen.  

Die im Untersuchungsgebiet vorhandenen Radwanderrouten werden vom Vorhaben 

nicht beeinträchtigt. Der Baggersee Niederrimsingen sowie die geplante Erweiterungs-

fläche bleiben für die Radfahrer aufgrund der umgebenden Wald- / Gehölzbestände 

weiterhin nicht einsehbar. Es entstehen weder neue Sichtwirkungen noch werden wichtige 

Sichtbeziehungen durch das Vorhaben unterbrochen.  

Die Waldflächen im Vorhabenbereich sind als Klimaschutzwald, Sonstiger Wasser-

schutzwald sowie Erholungswald ausgewiesen. Die Ergebnisse der Waldfunktionen-

kartierung werden bereits bei der Regionalplanung berücksichtigt, die im Vorhabenbereich 

ein "Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe" vorsieht. Aus der 

Inanspruchnahme von ca. 2,1 ha Wald mit kartierten Waldfunktionen entstehen keine 

erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen.  

Erhebliche nachteilige anlagenbedingte Auswirkungen auf Gesundheit und Wohl-

befinden von Menschen sind auszuschließen.  
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7.2 Pflanzen 

 

7.2.1 Bau- / betriebsbedingte Wirkungen 

Bau- und betriebsbedingte Vorhabenwirkungen entstehen für Wasserpflanzen. Die 

Auswirkungen auf Landpflanzen werden wegen ihres dauerhaften Charakters als anlage-

bedingte Wirkungen beschrieben.  

Die bau- und betriebsbedingten Auswirkungen auf Wasserpflanzen bleiben vorüber-

gehend. Es ist, insbesondere im Hinblick auf die Kleinräumigkeit des Vorhabenbereichs, 

davon auszugehen, dass keine Bestände dauerhaft beeinträchtigt werden. Wasserpflan-

zen werden sich von den nicht betroffenen Bereichen aus auf den vorhabenbedingt 

dauerhaft entstehenden neuen Unterwasserböschungen und innerhalb der entstehenden 

Flachwasserzone ausbreiten. 

Durch betriebsbedingte Wassertrübungen ergeben sich für Wasserpflanzen keine 

Veränderungen gegenüber dem Ist-Zustand.  

Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Wasserpflanzenbestand des Bagger-

sees sind insgesamt nicht zu erwarten.  

 

7.2.2 Anlagebedingte Wirkungen 

Durch die geplante Erweiterung des Baggersees Niederrimsingen werden die vor-

handene Vegetation und Wuchsorte für Landpflanzen auf einer Fläche von ca. 3,21 ha in 

Anspruch genommen. Neben der Erweiterungsfläche und der zu erweiternden Flach-

wasserzone selbst werden auch die derzeitigen Baggerseeböschungen in Anspruch 

genommen. 

Dies stellt eine erhebliche nachteilige Umweltauswirkung dar. Nachfolgend werden 

die Eingriffe differenziert nach Westfläche, Ostfläche und zu erweiternde Flachwasserzone 

beschrieben. 

Die bewaldeten Anteile der Westfläche werden nahezu ausschließlich von 

Hainbuchen-Traubeneichen-Wald in fragmentarischen Ausprägungen bewachsen (ca. 

11.460 m²). Beim Hainbuchen-Traubeneichen-Wald handelt es sich um den Lebens-

raumtyp 9170 des Anhangs I der FFH-Richtlinie ("Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald"), der 

Biotoptyp ist nach § 30a LWaldG geschützt. Der Wald in der Westfläche ist Teil des amtlich 

erfassten geschützten Biotops "Hainbuchen-Eichenwälder im Zwölferholz" (Nr. 

279113154506). Die betroffenen Teilflächen werden größtenteils von Hainbuchen mit 

Stammdurchmessern um 20 cm gebildet; nach Osten hin sind auch Feld-Ahorn und in 

kleinen Gruppen Eichen vorhanden. Hier befindet sich in der Vorhabenfläche auch eine 

Eiche mit über 60 cm Stammdurchmesser. Die Krautschicht ist wegen der Beschattung 
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artenarm; sie wird von Efeu geprägt. Im südlichen Randbereich bilden wegen des seitlichen 

Lichtzutritts Brombeeren eine geschlossene Strauchschicht. 

 

 

Abbildung 7.2-1. Fragmentarischer Hainbuchen-Traubeneichen-Wald in der Westfläche. 

Weiterhin werden kleinflächig Teile eines Sukzessionswalds aus kurzlebigen 

Laubbäumen (ca. 480 m²), eines Edellaubholz-Bestands (ca. 500 m²) und eines Misch-

bestands mit überwiegendem Nadelbaumanteil (ca. 80 m²) durch die Westfläche in 

Anspruch genommen. 

Darüber hinaus befinden sich innerhalb der Westfläche inklusive der derzeitigen 

Baggerseeböschung  

 vier Bereiche mit Brombeer-Gestrüppen (ca. 655 m²),  

 der von Ruderalvegetation bewachsene Streifen im Übergangsbereich zwischen 

Wald und bestehender Böschung und drei flächige Bereiche auf der Uferböschung 

mit Annueller Ruderalvegetation (ca. 1.090 m²) sowie im Westteil Bereiche mit 

Ausdauernder Ruderalvegetation trockenwarmer Standorte (ca. 990 m²),  

 elf kleine Ufer-Schilfröhrichte (Größe zwischen ca. 10 und 70 m², insgesamt ca. 

300 m²), 

 eine Steilwand aus Lockermaterial (Kies, Sand, Lehm; ca. 80 m²), 

 im Zuge der vorangegangenen Baggersee-Erweiterung angelegte Mauereidechsen-

Habitatstrukturen aus Sand, Steinen und Holzstubben (ca. 620 m²) sowie 

 weitgehend unbewachsene Kiesflächen der Böschung (ca. 3.160 m²). 
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Im nordwestlichen Teil der Westfläche kommt der Blaustern in unterschiedlicher 

Häufigkeit, aber nicht zahlreich auf insgesamt ca. 5.590 m² vor. Auf ca. 730 m² tritt er 

gruppenweise (Deckungsgrad zwischen 5 und 25 %) auf, auf weiteren ca. 4.860 m² 

vereinzelt mit einem Deckungsgrad kleiner 5 %. 

Die bewaldeten Anteile der Ostfläche werden nahezu ausschließlich von Eichen-

Sekundärwald bewachsen (ca. 4.660 m²). Weiterhin werden im Südteil kleinflächig Teile 

eines Edellaubholz-Bestands (ca. 400 m²) und eines Sukzessionswalds aus kurzlebigen 

Laubbäumen (ca. 40 m²) durch die Westfläche in Anspruch genommen. 

Der in Anspruch zu nehmende Anteil des Eichen-Sekundärwalds enthält keine 

Eichen; er wurde dem Biotoptyp zugeordnet, weil einheimische, typische Begleitbaumarten 

der Eiche den Bestand geprägt haben (insbesondere Eschen und Hainbuchen). Mittler-

weile ist er durch den Ausfall von Bäumen, insbesondere von Eschen, stark aufgelichtet. 

Die verbliebenen Bäume - Rot-Eichen, Hainbuchen, Vogel-Kirschen sowie noch einzelne 

Eschen - zeigen erhebliche Schäden. Ursächlich scheint die Dürre der Jahre 2018 und 

2019 zu sein. Weil der Bestand straucharm ist, gelangt vermehrt Licht zum Boden und führt 

zu Veränderungen der Krautschicht. Sie hat Ähnlichkeit mit einer Schlagflur-Vegetation: 

Neben einzelnen waldtypischen Pflanzen wie Großer Sternmiere (Stellaria holostea) und 

Einblütigem Perlgras (Melica uniflora) bilden hauptsächlich Knoblauchrauke (Alliaria 

petiolata), Gundelrebe (Glechoma hederacea), Katzenschweif (Conyza canadensis), 

Stinkender Storchschnabel (Glechoma hederacea) und Stechender Hohlzahn (Galeopsis 

tetrahit) den dichten Bewuchs.  
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Abbildung 7.2-2. Als Eichen-Sekundärwald erfasster, durch Ausfall  
insbesondere der Eschen aufgelichteter Bestand mit einer  
Schlagflur entsprechenden Bodenvegetation. 

Darüber hinaus befinden sich innerhalb der Ostfläche inklusive der derzeitigen 

Baggerseeböschung  

 ein Brombeer-Gestrüpp (ca. 15 m²),  

 der von Ruderalvegetation bewachsene Streifen im Übergangsbereich zwischen 

Wald und bestehender Böschung und ein flächiger Bereich mit Annueller 

Ruderalvegetation (ca. 430 m²),  

 drei kleine Ufer-Schilfröhrichte (Größe zwischen ca. 20 und 110 m², gesamt ca. 

160 m²) sowie 

 weitgehend unbewachsene Kiesflächen auf der Böschung (ca. 3.440 m²). 

Innerhalb des Eichen-Sekundärwalds in der Vorhabenfläche weist die Kartierung 

von IUS das Vorkommen des Blausterns auf insgesamt ca. 4.470 m² aus. Auf ca. 3.060 m² 

tritt er demnach gruppenweise (Deckungsgrad zwischen 5 und 25 %) auf, auf weiteren ca. 

1.410 m² vereinzelt mit einem Deckungsgrad kleiner 5 %. Die Auflichtung des Walds hat 
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wahrscheinlich zu einem Rückgang geführt, weil sich der Blaustern insbesondere gegen 

die Große Sternmiere und das Einblütige Perlgras nicht durchsetzen kann. 

Die Eingriffsfläche der zu erweiternden Flachwasserzone ist vollständig bewaldet, 

Stellenweise kommt der Blaustern vor. Der Südteil der Fläche wird auf ca. 240 m² von 

Eichen-Sekundärwald eingenommen, weitere 350 m² sind im Nordwesten von Suk-

zessionswalds aus kurzlebigen Laubbäumen bewachsen. Im Nordostteil der Eingriffsfläche 

befindet sich ein Edellaubholz-Bestand im Stangenholzstadium (hohe Anteile von Berg-

Ahorn mit Schädigung durch die Rußrinden-Krankheit; ca. 1.000 m²), weitere 140 m² am 

Südostrand nimmt ein Mischbestand mit überwiegendem Nadelbaumanteil mit einer 

kleinen Schlagflur (ca. 10 m²) ein. Der dominierende Biotoptyp ist der Robinien-Bestand, 

der auf ca. 1.530 m² vorkommt. 

 

 

Abbildung 7.2-3. Edellaubbaum-Bestand mit durch die Rußrinden-Krankheit geschädigten Berg-
Ahornen im Bereich der geplanten Flachwasserzone. 

Auf ca. 2.540 m² kommt der Blaustern in den Wäldern im Bereich der zu erweitern-

den Flachwasserzone in unterschiedlicher Häufigkeit, aber nicht zahlreich vor; auf ca. 

2.480 m² handelt es sich um vereinzelte Wuchsorte mit einem Deckungsgrad kleiner 5 %. 

Nachfolgend werden die in Anspruch zu nehmenden Flächen zusammenfassend 

nach ihrer naturschutzfachlichen Bedeutung gemäß LFU (2005) differenziert. 

Als Biotoptyp mit sehr hoher naturschutzfachlicher Bedeutung (> 32 Wert-

punkte / m²) kommt innerhalb der Vorhabenfläche älterer Hainbuchen-Traubeneichen-
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Wald (56.11) mit Blaustern-Vorkommen auf ca. 170 m² vor. Der Hainbuchen-Trauben-

eichen-Wald entspricht dem FFH-Lebensraumtyp 9170 ("Labkraut-Eichen-Hainbuchen-

wald"). 

Biotoptypen mit hoher naturschutzfachlicher Bedeutung (17 - 32 Wertpunkte / m²): 

 Sandsteilwand (ca. 80 m²), 

 Uferschilfröhricht (ca. 460 m²), 

 Hainbuchen-Traubeneichen-Wald (geringes Durchschnittsalter und standortge-

mäße Waldbodenflora nicht vollständig vorhanden auf ca. 6.450 m²), 

 Hainbuchen-Traubeneichen-Wald (geringes Durchschnittsalter und standortge-

mäße Waldbodenflora nicht vollständig vorhanden aber vereinzeltes Blaustern-Vor-

kommen auf ca. 4.700 m²), 

 Hainbuchen-Traubeneichen-Wald (geringes Durchschnittsalter und standortge-

mäße Waldbodenflora nicht vollständig vorhanden aber gruppenweises Blaustern-

Vorkommen auf ca. 145 m²), 

 Hainbuchen-Traubeneichen-Wald (vereinzeltes Blaustern-Vorkommen auf ca. 

165 m²), 

 Eichen-Sekundärwald (Ersatzbestand anderer Laubwälder) (geringes Durch-

schnittsalter und standortgemäße Waldbodenflora nicht vollständig vorhanden auf 

ca. 350 m²), 

 Eichen-Sekundärwald (Ersatzbestand anderer Laubwälder) (geringes Durch-

schnittsalter und standortgemäße Waldbodenflora nicht vollständig vorhanden aber 

vereinzeltes Blaustern-Vorkommen auf ca. 1.420 m²), 

 Eichen-Sekundärwald (Ersatzbestand anderer Laubwälder) (geringes Durch-

schnittsalter und standortgemäße Waldbodenflora nicht vollständig vorhanden aber 

gruppenweises Blaustern-Vorkommen auf ca. 3.130 m²), 

 Sukzessionswald aus kurzlebigen Bäumen (durchschnittliche Ausprägung auf ca. 

350 m²) und 

 Sukzessionswald aus kurzlebigen Bäumen (vereinzeltes Blaustern-Vorkommen auf 

ca. 30 m²). 

Biotoptypen mit mittlerer naturschutzfachlicher Bedeutung (9 - 16 Wertpunkte / m²): 

 Schlagflur (ca. 10 m²), 

 Annuelle Ruderalvegetation (artenarm auf ca. 980 m²), 

 Annuelle Ruderalvegetation (durchschnittliche Ausprägung auf ca. 510 m²), 

 Annuelle Ruderalvegetation (artenreich auf ca. 30 m²), 

 Ausdauernde Ruderalvegetation trockenwarmer Standorte (ca. 990 m²), 

 Brombeergestrüpp (durchschnittliche Ausprägung auf ca. 410 m²), 

 Sukzessionswald aus kurzlebigen Bäumen (initialer Bestand auf ca. 490 m²), 
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 Edellaubholz-Bestand (geringes Durchschnittsalter auf ca. 480 m²), 

 Edellaubholz-Bestand (geringes Durchschnittsalter aber vereinzeltes Blaustern-Vor-

kommen auf ca. 920 m²), 

 Edellaubholz-Bestand (geringes Durchschnittsalter aber gruppenweises Blaustern-

Vorkommen auf ca. 500 m²), 

 Robinien-Wald (unterer Rahmen der Bewertung da invasive Art auf ca. 10 m²), 

 Robinien-Wald (unterer Rahmen der Bewertung da invasive Art aber vereinzeltes 

Blaustern-Vorkommen auf ca. 1.520 m²), 

 Mischbestand mit überwiegendem Nadelbaumanteil (durchschnittliche Ausprägung 

auf ca. 140 m²) und 

 Mischbestand mit überwiegendem Nadelbaumanteil (geringes Durchschnittsalter 

aber gruppenweises Blaustern-Vorkommen auf ca. 80 m²). 

Biotoptypen mit geringer naturschutzfachlicher Bedeutung (5 - 8 Wertpunkte / m²): 

 Brombeergestrüpp (artenarm auf ca. 260 m²) 

 Habitatstruktur für Eidechsen (auf ca. 620 m²) 

Biotoptypen mit sehr geringer / ohne naturschutzfachliche Bedeutung (1 - 4 Wert-

punkte / m²) sind auf ca. 6.860 m² innerhalb der Vorhabenfläche vorhanden. Es handelt 

sich um Kies- und Sandflächen sowie geschotterte und unbefestigte Wege. 

Die Inanspruchnahme der Vegetationsbestände im Bereich der Vorhabenfläche auf 

ca. 3,21 ha stellt wegen des Verlusts der gegenwärtigen Funktionen eine erhebliche 

nachteilige Umweltauswirkung dar.  

Die Auswirkungen werden durch die im Landschaftspflegerischen Begleitplan 

dargestellten Maßnahmen vollständig kompensiert. Nach der Umsetzung der Kompen-

sationsmaßnahmen verbleiben keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf das 

Schutzgut Pflanzen. 
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7.3 Tiere 

 

7.3.1 Bau- / betriebsbedingte Wirkungen 

Bau- und betriebsbedingt sind die Wirkungen durch Handlungen zur Vorbereitung 

der Rohstoffgewinnung und durch die Rohstoffgewinnung selbst. Die dauerhaften Verän-

derungen infolge der Rohstoffgewinnung werden als anlagebedingte Wirkungen unter 

Gliederungspunkt 7.3.2 beschrieben. 

Die betriebsbedingten Wirkungen unterscheiden sich nicht wesentlich von den 

bisherigen und lösen dementsprechend keine erheblichen Auswirkungen aus. 

Das baubedingte Töten sich in Baumquartieren aufhaltender Fledermäuse wird 

durch die Umsetzung der Vermeidungsmaßnahmen V1 (Bauzeitenbeschränkung be-

züglich des Entfernens der Vegetation und des Bodenabtrags) und V2 (Kontrolle und 

Verschluss von Quartiermöglichkeiten vor der Fällung) ausgeschlossen. Innerhalb der 

Vorhabenfläche wurde ein Kastenquartier des Kleinen Abendseglers nachgewiesen; 

Nachweise von Wochenstuben- oder weiterer Männchenquartiere erfolgten nicht. Es ist 

jedoch anzunehmen, dass einzelne Baumhöhlen, Spalten- oder Rindenquartiere zeitweise 

von einzelnen Fledermäusen genutzt werden. Die innerhalb der Vorhabenfläche kartierten 

potenziellen Quartierstrukturen an insgesamt 97 Bäumen werden deshalb vor der Fällung 

überprüft (Maßnahme V2). Falls im Rahmen der Kontrolle Fledermäuse festgestellt 

werden, werden die Baumhöhlen so verschlossen, dass die Tiere aus der Höhlung heraus, 

aber nicht wieder hinein gelangen können. Nicht besetzte Baumhöhlen werden mit einer 

stabilen Kunststofffolie verschlossen, um eine Besiedlung bis zur Fällung ausschließen zu 

können. 

Die Wildkatze ist nicht von baubedingten Auswirkungen betroffen.  

Der Wald im Umfeld des Baggersees ist von der Haselmaus besiedelt, die Art 

kommt auch in der Westfläche und im Bereich der zu erweiternden Flachwasserzone vor. 

Baubedingte Verluste werden durch die Umsiedlung der Haselmäuse (Maßnahme V5) 

weitestgehend vermieden. 

Das baubedingte Töten oder Verletzen von Vögeln sowie Störungen des Brut-

geschäfts und der Jungenaufzucht sind aufgrund der Bauzeitenbeschränkung (Maßnahme 

V1) auszuschließen.  

Baubedingte Verluste der Mauereidechse in der Vorhabenfläche werden durch die 

Umsetzung der Vermeidungsmaßnahme V4 (Umsiedlung und Vergrämung von Mauer-

eidechsen) vermieden. Die Umsiedlung der Mauereidechsen erfolgt abhängig von der 

Teilfläche der Vorhabenfläche auf unterschiedliche Maßnahmenflächen. Tiere der West-

fläche werden auf die Fläche der Maßnahme K4 "Entwicklung von Lebensräumen der 

Mauereidechse auf der Uferböschung der Westfläche der Erweiterung", Tiere der Ost-



7 Beschreibung der Umweltauswirkungen des Vorhabens 

118 

fläche auf die Fläche der Maßnahme K3 "Entwicklung von Lebensräumen der Mauer-

eidechse südlich des Werksgeländes" und die Tiere aus dem Bereich der zu erweiternden 

Flachwasserzone auf die Fläche der Maßnahme K5 "Entwicklung von Lebensräumen der 

Mauereidechse auf der Uferböschung der Ostfläche der Erweiterung" umgesiedelt. Nähere 

Ausführungen enthalten die artenschutzrechtliche Verträglichkeitsstudie (SFN 2020b) und 

der Landschaftspflegerische Begleitplan (SFN 2020c). Weiterhin kann eine Tötung von im 

Wasser überwinternden Ringelnattern im Zuge der Vergrößerung der Flachwasserzone 

nicht ausgeschlossen werden. 

Die baubedingte Tötung von Erdkröten- und potenziell vorkommenden Seefrosch-

larven wird durch die Umsetzung der Vermeidungsmaßnahmen V6 (Vergrößerung der 

Flachwasserzone außerhalb der Aktivitätszeit der Amphibien) im größtmöglichen Umfang 

vermieden. Beide Arten wurden im Bereich der Halbinsel nachgewiesen, bezüglich der 

Erdkröte ist die Nutzung als Laichgewässer anhand von Larven dokumentiert. Die Tötung 

einzelner, im Gewässer überwinternder Tiere kann nicht ausgeschlossen werden, ist aber 

aufgrund der geringen Größe der nachgewiesenen Vorkommen beider Arten unwahr-

scheinlich. Die Tötung von Amphibien im Landhabitat wird durch die "Bauzeitenbeschrän-

kung bezüglich des Entfernens der Vegetation und des Bodenabtrags" (Maßnahme V1) 

weitestgehend vermieden. 

Im Bereich der an die Vorhabenfläche angrenzenden Probestrecken wurden drei 

(West- und Ostfläche) bzw. sieben (Halbinsel am Nordostufer) der zehn vorkommenden 

Fischarten nachgewiesen; die Tötung einzelner, im Gewässer überwinternder Tiere kann 

im Zuge der Vergrößerung der Flachwasserzone nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund 

des Fluchtvermögens der Tiere sind erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die 

Artengruppe durch den Rohstoffabbau selbst ausgeschlossen.  

Vom Vorkommen einiger ungefährdeter Schmetterlingsarten ist auszugehen (zum 

Beispiel Weißlinge, Aurorafalter). Das Vorkommen der in der Nähe (Probefläche im 

Herbstacker) nachgewiesenen bestandsbedrohten Arten Kurzschwänziger Bläuling und 

Tintenfleck-Weißling in der Vorhabenfläche ist jedoch ausgeschlossen, da die Raupen-

nahrungspflanzen beider Arten - bestimmte Schmetterlingsblütler - innerhalb der Vorha-

benfläche nicht vorkommen. Insofern treten keine erheblichen Auswirkungen ein. Die 

baubedingte Tötung einzelner überwinternder Raupen ungefährdeter Arten kann auch 

durch die Bauzeitenbeschränkung nicht vermieden werden.  

Auch die Zerstörung von im Bereich der Vorhabenfläche abgelegter Eier der dort 

nachgewiesenen Heuschreckenarten Blauflügelige Ödlandschrecke, Langflügelige 

Schwertschrecke und Sichelschrecke kann trotz der Bauzeitenbeschränkung nicht ver-

meiden werden. Da die Inanspruchnahme der West- und der Ostfläche zeitlich versetzt 

erfolgt, sind immer Teile der Baggerseeböschung und der angrenzenden Vegetation 

vorhanden, von wo aus eine Wiederbesiedlung der neuen Abschnitte erfolgen kann. Daher 

handelt es sich nicht um eine erhebliche nachteilige Umweltauswirkung. 
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Die baubedingte Tötung von Hirschkäferlarven ist unwahrscheinlich, weil sich im 

Vorhabenbereich keine groß dimensionierten (Eichen-)Stubben als Larvalhabitate befin-

den. 

Baubedingte Tötungen entwickelter Libellen sind aufgrund der Bauzeitenbeschrän-

kung ausgeschlossen. Die Tötung von im Gewässer überwinternden Larven im Zuge der 

Erweiterung der Flachwasserzone kann hingegen nicht ausgeschlossen werden. Da nur 

wenige Individuen weit verbreiteter, ungefährdeter Arten betroffen sein können, ist auch 

diese Auswirkung nicht erheblich. 

Nicht auszuschließen ist, dass es bei wenig mobilen Tierarten aus anderen 

Gruppen durch die Beräumung der Vorhabenfläche zu Individuenverlusten kommt. Dies ist 

nicht als erhebliche nachteilige Umweltauswirkung einzustufen. 

 

7.3.2 Anlagebedingte Wirkungen 

Die dauerhafte Umwandlung von Land- in Wasserflächen ist mit einem Lebensraum-

verlust für terrestrisch lebende Tierarten verbunden. Dieser ist als erhebliche nachteilige 

Umweltauswirkung zu bewerten. 

Zugleich entsteht im Rahmen der Abbautätigkeit sowie der Anlage von Ufer-

böschungen und der Flachwasserzone neuer Lebensraum für Tiere. Der Baggersee 

inklusive der Flachwasserzonen stellt Lebensraum für Arten der Gewässer sowie ufer-

bewohnende Arten, wie Röhrichtbrüter, dar. Nahrungsräume für Schwimmvögel und 

weitere Arten vergrößern sich durch die geplante Baggerseeerweiterung im Vergleich zum 

Ist-Zustand.  

Innerhalb der Vorhabenfläche wurde ein Kastenquartier des Kleinen Abendseglers 

nachgewiesen; Nachweise von Wochenstuben oder weiterer Männchenquartiere erfolgten 

nicht. Es ist jedoch anzunehmen, dass einzelne Baumhöhlen, Spalten- oder Rinden-

quartiere zeitweise von einzelnen Fledermäusen genutzt werden. Durch das Vorhaben 

werden 97 Bäume mit potenziellen Quartierstrukturen in Anspruch genommen. An 39 

Bäumen befinden sich mehrere Jahre lang beständige Strukturen (Spechthöhlen, 

ausgefaulte Astabbrüche, Spalten); an den 58 sonstigen Bäumen handelt es sich bei den 

potenziellen Quartierstrukturen um abstehende Rinde oder um Nistkästen. Die Rinden-

strukturen sind an das gegenwärtige Absterben und Zerfallen von Bäumen infolge des 

Eschentriebsterbens und der Trockenjahre 2018 und 2019 gebunden und werden von 

Natur aus zu großen Teilen noch vor der Flächeninanspruchnahme für das Vorhaben ver-

schwinden; für die nächstjährige Aktivitätsphase der Fledermäuse werden sie unabhängig 

vom Vorhaben nicht mehr zur Verfügung stehen.  

Eine erhebliche nachteilige Umweltauswirkung durch die Quartierinanspruchnahme 

ist bezüglich aller nachgewiesener Fledermausarten möglich. Teile des Kartierbereichs 

können für die Wasserfledermaus, die Bechsteinfledermaus, die Fransenfledermaus, die 
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Wimperfledermaus und das Große Mausohr ein bedeutsames Nahrungsgebiet von 

Wochenstubenkolonien sein. Aufgrund der vergleichsweise geringen Größe der vorhaben-

bedingt in Anspruch zu nehmenden Waldfläche und ihrer nur durchschnittlichen Habitat-

qualität, stellt die Inanspruchnahme keine erhebliche nachteilige Umweltauswirkung dar. 

Für die Wildkatze als Fortpflanzungs- und Ruhestätten geeignete Habitatstrukturen 

wie größere Baumhöhlen, Totholzlager oder Höhlen sind innerhalb der Vorhabenfläche 

nicht vorhanden. Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen sind wegen der Größe der 

Reviere von Wildkatzen, der nur durchschnittlichen Eignung der Vorhabenfläche als 

Nahrungshabitat und der Kleinflächigkeit des Eingriffs ausgeschlossen. 

Die Inanspruchnahme des Waldrandbereichs der Westfläche und von Teilen des 

Waldbestands im Bereich der zu erweiternden Flachwasserzone stellt eine erhebliche 

nachteilige Umweltauswirkung auf die dort vorkommende Haselmaus dar. Durch die 

Schaffung von Ersatzlebensräumen verbleiben keine Beeinträchtigungen. 

Vier Revierzentren von drei bestandsbedrohten Vogelarten liegen innerhalb der 

Vorhabenfläche: 

 2 Brutvorkommen des bundesweit gefährdeten und landesweit ungefährdeten Stars, 

 1 Revier des bundesweit auf der Vorwarnliste geführten und landesweit gefährdeten 

Teichhuhns und 

 1 Revier des bundes- und landesweit auf der Vorwarnliste geführten Feldsperlings. 

Im nahen Umfeld der Vorhabenfläche befinden sich weiterhin neun Brutvor-

kommen / Revierzentren von fünf bestandsbedrohten Arten.  

 4 Brutvorkommen des bundesweit gefährdeten Stars, 

 2 Brutvorkommen der bundes- und landesweit stark gefährdeten Turteltaube. 

 1 Revier des landesweit gefährdeten Fitis, 

 1 Revier des bundes- und landesweit auf der Vorwarnliste geführten Grau-

schnäppers und 

 1 Revier des bundesweit auf der Vorwarnliste und landesweit gefährdeten Pirols. 

Die Inanspruchnahme der Vorhabenfläche führt aufgrund der Kleinflächigkeit nicht 

zum Verlust dieser Vorkommen. Die Arten können ihre Brutplätze kleinräumig verlagern. 

Reviere von nicht bestandsbedrohten Arten mit strengem Schutzstatus befinden 

sich weder innerhalb des Vorhabenbereichs noch in geringer Entfernung dazu. 

Detaillierte Betrachtungen bezüglich der Vögel, einschließlich der Beschreibung von 

Vermeidungsmaßnahmen, enthält die artenschutzrechtliche Verträglichkeitsstudie (SFN 

2020b). Erhebliche nachteilige Auswirkungen werden durch die dort genannten Maßnah-

men vermieden. 

Innerhalb der in Anspruch zu nehmenden Bereiche wurde ein individuenreiches 

Vorkommen der Mauereidechse nachgewiesen. Die Inanspruchnahme der Lebensräume 



 7 Beschreibung der Umweltauswirkungen des Vorhabens 

121 

stellt eine erhebliche nachteilige Auswirkung dar. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf 

die Ringelnatter sind nicht zu erwarten. 

Innerhalb der Vorhabenfläche befindet sich ein Laichplatz der Erdkröte. Im Zuge der 

Vergrößerung der Flachwasserzone wird sich der Laichplatz zur neuen Uferlinie hin 

verlagern. Auch der im Bereich der zu erweiternden Flachwasserzonen vorkommende 

Seefrosch ist nicht von erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen des Vorhabens 

betroffen. 

Die Lebensräume für Fische und für Libellen werden durch die Erweiterung des 

Baggersees und die Vergrößerung der Flachwasserzone vergrößert. Erhebliche nach-

teilige Auswirkungen auf die im Baggersee vorkommenden Fischarten und die am 

Baggersee vorkommenden Libellenarten sind auszuschließen. 

Vom Vorkommen einiger ungefährdeter Schmetterlingsarten ist auszugehen. 

Weiterhin wurden die Heuschreckenarten Blauflügelige Ödlandschrecke, Langflügelige 

Schwertschrecke und Sichelschrecke nachgewiesen. Die Inanspruchnahme der bestehen-

den Tagfalter- und Heuschrecken-Lebensräume stellt keine erhebliche nachteilige Umwelt-

auswirkung dar, da vergleichbare Lebensräume im Bereich der neuen Baggersee-

böschung entstehen und eine Wiederbesiedlung aus angrenzenden, unverändert ver-

bleibenden Abschnitten erfolgen kann. 

Bezüglich des im Untersuchungsgebiet vorkommenden Hirschkäfers sind keine 

erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten, weil sich im Vorhabenbereich keine 

groß dimensionierten (Eichen-)Stubben als Larvalhabitate befinden. 

Insgesamt verbleiben, unter Berücksichtigung der geplanten Vermeidungs- und 

Kompensationsmaßnahmen (siehe SFN 2020c), keine erheblichen nachteiligen anlage-

bedingten Umweltauswirkungen auf die Tierwelt. 

 

7.4 Biologische Vielfalt 

Das Vorhaben führt aufgrund der Kleinflächigkeit des Eingriffs nicht zu erheblichen 

nachteiligen Umweltauswirkungen. Die, die biologische Vielfalt des Untersuchungsgebiets 

bedingenden ausgedehnten Waldflächen und der Baggersee bleiben erhalten und werden 

nicht wesentlich verändert. 

Die Inanspruchnahme einzelner Waldbestände mit Blausternvorkommen führt nicht 

zu einer Verringerung der Biologischen Vielfalt des Gebiets, da keine Vorkommen mit 

hohem Deckungsgrad betroffen sind. 

Die zur biologischen Vielfalt des Gebiets beitragende Bucht am Ostufer mit flachem 

Wasser, geringer Belastung durch Badebetrieb und üppigerem Pflanzenwuchs wird 

vorhabenbedingt vergrößert. 
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7.5 Fläche 

Vorhabenbedingt werden ca. 3,21 ha Fläche in Anspruch genommen. Nach Abbau-

ende stehen die Wasserflächen der Erholungsnutzung, die erweiterte Flachwasserzone 

dem Naturschutz zur Verfügung.  

Eine vergleichbare Kiesfördermenge ist nicht mit geringerem Flächenverbrauch 

möglich. Es wird den Vorgaben des Regionalplans entsprochen, wonach "vorhandene 

Reserven am Standort in bestehenden Konzessionen ausgeschöpft und die Möglichkeit, 

den vorhandenen Standort zu vertiefen, genutzt werden" sollen und "bei allen Abbau-

maßnahmen (…) eine flächen- und umweltschonende Rohstoffgewinnung erfolgen" soll. 

 

7.6 Boden 

 

7.6.1 Bau- / betriebsbedingte Auswirkungen 

Im Zuge der Beräumung der Deckschichten in der geplanten Abbaufläche sowie im 

Bereich der geplanten Flachwasserzone wird der dort vorhandene Boden beseitigt. Die 

Abgrabung und Umlagerung von Boden und der damit verbundene Verlust von Boden-

funktionen werden nachfolgend als anlagebedingte Wirkung des Vorhabens dargestellt 

und bewertet.  

 

7.6.2 Anlagebedingte Auswirkungen 

Die Abgrabung und Umlagerung von Boden und der damit verbundene Verlust von 

Bodenfunktionen stellen eine erhebliche nachteilige Auswirkung auf das Schutzgut Boden 

dar. Betroffen ist die Bodeneinheit "Rötliche Parabraunerde aus Niederterrassenschottern 

des Rheins".  

Außerdem wird Rohboden (Böschungen) in Anspruch genommen. 

In Tabelle 7.6-1 sind die Flächenanteile sowie die Bewertung des Bodens im 

Vorhabenbereich im Ist- und Plan-Zustand dargestellt.  
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Tabelle 7.6-1. Flächenanteile der Böden innerhalb des Vorhabenbereichs im Ist- und Plan-Zustand. 
Bewertung gemäß LGRB (2019), ergänzt durch SFN. 

 

 

 Altablagerung 

Nachteilige Auswirkungen auf die bekannten Altablagerungen im Untersuchungs-

gebiet (siehe Kapitel 6.5.2) können ausgeschlossen werden, da sie außerhalb des 

Vorhabenbereichs liegen und sich die geohydraulischen Verhältnisse im Bereich des 

Baggersees beziehungsweise im Bereich der angrenzenden Altablagerungen nicht 

wesentlich verändern werden (siehe Kapitel 7.6.2). 
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22.324 2,5 4 2,5 3 12 267.888

Rohboden (Böschung) 9.148 0,5 1 0,5 0,666 2,66 24.334

versiegelter Boden (Weg) 168 0 0 0 0 0 0

Summe 31.640 292.222

Wasserfläche 24.363 0 1 0 0,333 1,33 32.403

Böschung 7.277 0,5 1 0,5 0,666 2,66 19.357

Summe 31.640 51.760

Differenz Ökopunkte Plan- und Ist-Zustand -240.462

Plan-Zustand 

Bewertung der Funktionen Ökopunkte

Ist-Zustand 
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7.7 Wasser 

 

7.7.1 Oberflächenwasser 

 

7.7.1.1  Bau- / betriebsbedingte Wirkungen 

Einträge von Betriebs- und Schmierstoffen im Zuge des Abbaubetriebs in den 

Baggersee werden wie bisher durch geeignete Schutzvorkehrungen und -maßnahmen 

nach dem Stand der Technik vermieden.  

Auswirkungen auf weitere Oberflächengewässer im Untersuchungsgebiet (Teiche 

östlich des Baggersees) sind aufgrund der nicht bestehenden Verbindung zum Vorhaben 

auszuschließen.  

Nachteilige bau- / betriebsbedingte Auswirkungen auf das Oberflächenwasser 

können ausgeschlossen werden. 

 

7.7.1.2  Anlagebedingte Wirkungen 

Der Baggersee Niederrimsingen gehört zu den tiefen Baggerseen der Oberrhein-

ebene, die eine Vollzirkulation des Wasserkörpers während des Frühjahrs und eine 

sommerliche Stagnationsphase aufweisen. 

Der See hat eine hervorragende Wasserqualität. Er ist oligotroph und zeichnet sich 

durch folgende Eigenschaften aus: 

 geringes Eutrophierungspotenzial, 

 geringe biologische Produktion, 

 ganzjährig hohe Sichttiefen, 

 ganzjährig hohe Sauerstoffgehalte bis zum Seegrund und  

 ganzjährig oxidiertes Sediment ohne Schwefelwasserstoffbildung. 

Auf die langfristige trophische Entwicklung eines Sees haben vor allem die 

Nährstoffeinträge (Gesamt-P-Gehalte) und die Morphologie des Seebeckens Einfluss. Das 

Vorhaben hat auf den Nährstoffeintrag keinen Einfluss. Die Morphologie wird durch die 

kleinflächige Erweiterung des Baggersees (ca. 1,9 ha) nicht nennenswert verändert.  

Erhebliche nachteilige Auswirkungen des Vorhabens auf den Baggersee können 

ausgeschlossen werden. 
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7.7.2 Grundwasser 

Bezüglich der Auswirkungen des Vorhabens auf das Grundwasser wird auf das 

hydrogeologische Gutachten von FUNK (2020) verwiesen.  

 

 Seespiegelkippung und Grundwasserhydraulik 

Durch die geplante Baggerseeerweiterung ergibt sich eine zusätzliche Seespiegel-

kippung von ca. 0,01 m. Der zukünftige mittlere Wasserstand wird sich bei ca. 

141,45 m+NN einstellen.  

Da die geplante Erweiterung im Verhältnis zum Ist-Zustand und zur Grundwasser-

strömung keine wesentliche Verlängerung oder Verbreiterung des Baggersees zur Folge 

hat, werden sich auch die Grundwasserzu- und Abstrombereiche nicht oder unwesentlich 

verändern beziehungsweise aufweiten. Da die Seelänge vorhabenbedingt im Vergleich 

zum Ist-Zustand nur unwesentlich verändert wird, ist keine wesentliche Erhöhung der 

Grundwasseraustauschrate im Plan-Zustand zu erwarten. 

Durch die geplante Erweiterung werden Kiese des Oberen und Unteren Grund-

wasserleiters abgebaut. Die vorhandenen tiefen und flachen Grundwassermessstellen 

geben keine Hinweise auf hydraulisch wirksame Zwischenhorizonte, die den Oberen vom 

Unteren Grundwasserleiter trennen. Durch die geplante Erweiterung werden also keine 

hydraulisch wirksamen Trennschichten entfernt. 

Erhebliche nachteilige Auswirkungen durch Veränderung der geohydraulischen 

Verhältnisse sind auszuschließen.  

 

 Trinkwasserbrunnen - Fließzeiten 

Die mittlere Fließgeschwindigkeit vo (Abstandsgeschwindigkeit) des Grundwassers 

des Oberen und Unteren Grundwasserleiters im ober- und unterstromigen Bereich des 

Sees wird sich nicht verändern. Es ergibt sich folgende Situation der unterstromigen 

Trinkwasserbrunnen: 

 Tiefbrunnen Gündlingen, zukünftig als Notbrunnen betrieben: Das Einzugsgebiet 

des Brunnen Gündlingen (Zone IIIA) liegt bereits im Ist-Zustand im Abstrombereich 

des Baggersees. Die geplante Erweiterung führt diesbezüglich zu keiner Verän-

derung. Da der Abstrom vom See zum Brunnen Gündlingen überwiegend von der 

östlichen Seehälfte aus erfolgt, wo die Erweiterung geplant ist, wird die geringfügige 

Verkürzung der Fließstrecke die Restfließzeit zum Brunnen Gündlingen etwas 

verkürzen. Die Fließzeit wird gemäß den Modellrechnungen für den Ist-Zustand auf 

ca. 260 Tage berechnet. Als Folge der Erweiterung ist eine Verkürzung der 

Restfließzeit von maximal ca. 5 bis 10 Tagen zu erwarten. Dadurch ist kein negativer 

Einfluss auf die Reinigungswirkung des Untergrundes (Hygiene) gegeben. 
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 Brunnen Ihringen und Merdingen: Für die Brunnen Ihringen und Merdingen ergeben 

sich keine Veränderungen. Die Fließzeiten zu diesen Brunnen werden im Grund-

wassermodell im Ist-Zustand bereits mit ca. 4 Jahren beziehungsweise mit 8 Jahren 

angegeben. Eine nennenswerte Veränderung dieser Brunnen gegenüber dem Ist-

Zustand ist nicht zu erwarten. 

 Brunnen Breisach: Aufgrund der gleichbleibenden Entfernung von mehr als 5 km 

vom Baggersee Niederrimsingen und des relativ unveränderten Abstroms zum 

Brunnen Breisach, ist keine Veränderung des Ist-Zustands durch das geplante 

Vorhaben zu erwarten. 

Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die unterstromigen Trinkwasserbrunnen 

sind auszuschließen.  

 

 Grundwasserbeschaffenheit 

Durch die geplante Erweiterung werden Kiese des Oberen und Unteren Grund-

wasserleiters abgebaut. Die vorhandenen tiefen und flachen Grundwassermessstellen 

geben keine Hinweise auf hydraulisch wirksame Zwischenhorizonte, die den Oberen vom 

Unteren Grundwasserleiter trennen. Durch die geplante Erweiterung werden also keine 

hydraulisch wirksamen Trennschichten entfernt. 

Die bisher durchgeführten Untersuchungen belegen, dass im Bereich des geplanten 

Vorhabens und der geplanten Abbautiefe keine Versalzung des Grundwassers zu erwarten 

ist. Die Ergebnisse der INTERREG-Untersuchungen haben gezeigt, dass sich der Standort 

nicht im Abstrom der ehemaligen, südlich liegenden Salzbergwerke von Buggingen befin-

det. Eine geogene Salzbelastung des tieferen Untergrundes wurde bisher nicht nachge-

wiesen. Der Anteil der Salzkonzentration (Mineralisierung) im Grundwasser der tiefen 

Messstelle 2112/019-0 liegt in dem für dieses Gebiet normalen Bereich. 

Nachteilige Auswirkungen durch Veränderung der hydrochemischen Verhältnisse 

sind auszuschließen.  
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7.8 Luft und Klima 

Es sind keine klimatisch oder lufthygienisch bedeutsamen Veränderungen des Ist-

Zustands durch die geplante Erweiterung der Abbaufläche sowie die Vergrößerung der 

Flachwasserzone östlich des Baggersees zu erwarten.  

Nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima und Luft sind sowohl bau- /be-

triebsbedingt als auch anlagebedingt auszuschließen. 

 

7.9 Landschaft 

Das Schutzgut Landschaft weist vielfältige Wechselwirkungen mit sonstigen UVP-

Schutzgütern auf. Nachfolgend werden die Auswirkungen auf den Teilaspekt Land-

schaftsbild bewertet, der durch die Betrachtung der übrigen Schutzgüter nicht abgedeckt 

wird (vergleiche GASSNER et al. 2010). Die Auswirkungen auf die landschaftsgebundene 

Erholungsnutzung werden in Zusammenhang mit dem Schutzgut Menschen (Kapitel 7.1) 

betrachtet. 

 

7.9.1 Bau- / betriebsbedingte Auswirkungen 

Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich um die räumliche Fortentwicklung 

und den weiteren Betrieb eines seit vielen Jahren bestehenden Abbaustandorts. Die 

weitere Abbautätigkeit beeinflusst die Landschaft in gleicher Weise wie bisher. Die 

visuellen und akustischen Auswirkungen auf die umgebende Landschaft ändern sich 

gegenüber dem Ist-Zustand nicht. 

Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf das Landschaftsbild durch bau- und be-

triebsbedingte Wirkungen sind nicht zu erwarten.  

 

7.9.2 Anlagebedingte Auswirkungen 

Anlagebedingt nimmt die Wasserfläche, die als zusammenhängendes, flächenwirk-

sames Landschaftselement in Erscheinung tritt, zu. Größere Stillgewässer stellen ur-

sprünglich kein für den Naturraum der Markgräfler Rheinebene typisches Landschafts-

element dar. Im vorliegenden Fall kommt es durch das Vorhaben zur Vergrößerung einer 

an diesem Standort bereits seit langer Zeit bestehenden Wasserfläche. Neue Landschafts-

strukturen entstehen durch die Abbauerweiterung nicht. 

Der Charakter der Landschaft innerhalb des Untersuchungsgebiets, der durch den 

Baggersee mit großflächigen umgebenden Waldflächen geprägt wird, wird durch das 

Vorhaben nur unwesentlich verändert. Die vorhabenbedingten Veränderungen von Vielfalt, 

Eigenart und Naturnähe der Landschaft bleiben vielmehr auf den unmittelbaren Eingriffs-

bereich beschränkt.  
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Die Waldkulisse des Baggersees bleibt erhalten, weil sich der Wald außerhalb des 

Vorhabenbereichs in gleicher Ausprägung wie der Wald, der vorhabenbedingt in Anspruch 

genommen wird, fortsetzt. Die mangels Vegetation naturfern wirkende Böschung wird im 

Ziel-Zustand eine geringere Fläche einnehmen, indem sie steiler angelegt wird. Hier treten 

keine erheblichen Wirkungen ein.  

Es ist davon auszugehen, dass sich der Charakter der Landschaft in seinen 

wesentlichen Bestandteilen sowie die sinnliche Wahrnehmbarkeit der Landschaft nicht 

verändern werden. Daher sind erhebliche nachteilige Auswirkungen des Vorhabens auf 

das Landschaftsbild auszuschließen. 

 

7.10 Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

 

7.10.1 Kulturelles Erbe 

Innerhalb des Vorhabenbereichs sind keine Kulturdenkmäler gemäß § 2 DSchG und 

archäologischen Denkmäler vorhanden. Nachteilige vorhabenbedingte Auswirkungen sind 

nicht zu erwarten. 

 

7.10.2 Sonstige Sachgüter 

Innerhalb des Vorhabenbereichs befinden sich Teilstücke von zwei Waldwegen, die 

zusammen ca. 328 m lang sind. Beide Waldwege werden wie bisher bis ans Bagger-

seeufer führen und können unverändert genutzt werden.  

Erhebliche nachteilige Auswirkungen sind auszuschließen.  
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7.11 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Unter Wechselwirkungen im Sinne des UVP-Gesetzes werden alle Auswirkungen 

des Vorhabens verstanden, die über ein einzelnes Schutzgut hinaus wirken. 

Als Wechselwirkungen werden Wirkungen erfasst, die 

 von einem Schutzgut ausgehend in einem anderen Schutzgut Folgewirkungen er-

zeugen oder 

 auf die funktionalen Beziehungen zwischen den Schutzgütern wirken. 

Die vorhabenbedingten Wechselwirkungen wurden bei den jeweiligen Schutzgütern 

dargestellt. Die für das beantragte Vorhaben bedeutendsten Zusammenhänge sind im 

Folgenden zusammengefasst. 

Durch die geplante Erweiterung der Abbaufläche wird die vorhandene Vegetation 

und damit Lebensraum für an Land lebende Pflanzen und Tiere in Anspruch genommen. 

Zugleich vergrößert sich die Wasserfläche des Baggersees um ca. 2,09 ha (davon ca. 

0,19 ha Flachwasserzone) und damit die Besiedlungsmöglichkeiten für die Tier- und 

Pflanzenwelt der Gewässer und der (semi-)aquatischen Lebensräume.  

Die Ausbildung des Bodens und der Wasserhaushalt prägen die Flora und Fauna 

und damit die biologische Vielfalt des Untersuchungsgebiets. Die Umwandlung des 

Vorhabenbereichs von Land- in Wasserfläche bedeutet neben dem teilweisen Verlust von 

Bodenfunktionen gleichzeitig einen Verlust von terrestrischer Vegetation und von 

Lebensräumen für Tiere und Pflanzen.  

Die Wechselwirkungen des Schutzgutes Wasser mit den Schutzgütern Tiere und 

Pflanzen werden insbesondere von der gewässerchemischen und -physikalischen Be-

schaffenheit des Baggersees bestimmt. Im Vergleich zum Ist-Zustand ergeben sich dies-

bezüglich keine Veränderungen durch das beantragte Vorhaben.  

Das Schutzgut Landschaft integriert Aspekte aller anderen Schutzgüter, da die 

Landschaft das Ergebnis natürlicher Prozesse und kultureller Entwicklungen ist. Ein we-

sentlicher Aspekt, der bei der Betrachtung der übrigen Schutzgüter nicht berücksichtigt 

wird, ist das Landschaftsbild, das separat betrachtet wurde. Das Landschaftsbild prägt die 

Erholungsqualität, es wird gleichzeitig von den menschlichen Erholungsaktivitäten beein-

flusst. Dabei bestehen wiederum Wechselbeziehungen, insbesondere zum Schutzgut 

Pflanzen. Die Eignung des Raumes für die Naherholung wird durch das geplante Vorhaben 

nicht beeinträchtigt. Bauzeitliche oder anlagebedingte erhebliche nachteilige Auswirkun-

gen auf das Schutzgut Landschaft, die relevante Folgewirkungen auf andere Schutzgüter 

haben, sind auszuschließen. 

 

 





 8 Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Kompensation  

131 

8 Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Kompensation 
erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen 

 

8.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung 

Die folgenden Maßnahmen tragen zur Vermeidung und Verminderung von Beein-

trächtigungen von Natur und Landschaft im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsre-

gelung (§§ 14, 15 BNatSchG) und / oder zur Vermeidung des Eintretens von Verbotstat-

beständen des § 44 BNatSchG bei: 

 Bauzeitenbeschränkung bezüglich des Entfernens der Vegetation und des Boden-

abtrags (Maßnahme V1), 

 Kontrolle und Verschluss von Quartiermöglichkeiten für Fledermäuse vor der 

Fällung (Maßnahme V2), 

 Abzäunung von Teilen der Vorhabenfläche mit Reptilienzaun (Maßnahme V3), 

 Umsiedlungen und Vergrämung von Mauereidechsen (Maßnahme V4), 

 Umsiedlungen von Haselmäusen (Maßnahme V5), 

 Vergrößerung der Flachwasserzone außerhalb der Aktivitätszeit der Amphibien 

(Maßnahme V6), 

 Verbringen von Biotophölzern (Maßnahme V7) und 

 Ausbringen künstlicher Nisthilfen (Maßnahme V8). 

Die Durchführung aller Maßnahmen erfolgt nach dem Stand der Technik und unter 

Anwendung einschlägiger Bestimmungen. Zur Vermeidung von betriebsbedingten Stoff-

einträgen in das Gewässer werden biologisch abbaubare Betriebs- und Schmierstoffe ein-

gesetzt.  

Die Maßnahmen zur Konfliktvermeidung sind im Landschaftspflegerischen Begleit-

plan (SFN 2020c) anhand von Maßnahmenblättern beschrieben und in Plan 6-1 zum 

Landschaftspflegerischen Begleitplan dargestellt.  

 

8.2 Kompensationsmaßnahmen 

Das Vorhaben schließt die im Landschaftspflegerischen Begleitplan (SFN 2020c) 

beschriebenen und in Plan 6.1 zum LBP dargestellten Kompensationsmaßnahmen mit ein. 

Die Maßnahmen kompensieren erhebliche, nicht vermeidbare Beeinträchtigungen von 

Natur und Landschaft im Sinne des § 14 BNatSchG. Sie bewirken teilweise die schutzgut-

übergreifende Kompensation der nicht vermeidbaren Beeinträchtigungen von Boden-

funktionen im Sinn der Arbeitshilfe "Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen 

Eingriffsregelung" der LUBW (2012: 8). Weiterhin tragen sie teilweise als zeitlich vorge-

zogene Ausgleichsmaßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Tatbestände des 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG bei. 
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Folgende Kompensationsmaßnahmen sind vorgesehen:  

 Schonwaldartige Pflege eines Waldbestands zur Förderung von Habitatbäumen und 

zur Sicherung der Eichen-Nachhaltigkeit (Maßnahme K1), 

 Umbau eines Laubbaum-Bestands in einen Eichenwald / Herstellung von 

Lebensräumen der Haselmaus (Maßnahme K2), 

 Entwicklung von Lebensräumen der Mauereidechse südlich des Werksgeländes 

(Maßnahme K3), 

 Entwicklung von Lebensräumen der Mauereidechse auf der Uferböschung der 

Westfläche der Erweiterung (Maßnahme K4), 

 Entwicklung von Lebensräumen der Mauereidechse auf der Uferböschung der 

Ostfläche der Erweiterung (Maßnahme K5), 

 Anlage von Ufer-Schilfröhricht (Maßnahme K6) und 

 Ersatzaufforstung (Maßnahme K7). 

Die Maßnahmen K1 - K5 stellen gleichzeitig vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

(CEF-Maßnahmen) dar. Durch ihre Umsetzung kann das Eintreten von Verbotstat-

beständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgeschlossen werden.  

Die Maßnahme K6 "Anlage von Ufer-Schilfröhricht" dient auch dazu, die Inan-

spruchnahme gemäß § 30 BNatSchG geschützter Biotope auszugleichen. Als Aus-

gleich der Inanspruchnahme von Teilen des gemäß § 30a LWaldG geschützten Biotop-

schutzwalds werden entsprechende Ersatzaufforstungen vorgenommen (vgl. Maßnahme 

K7 und "Antrag auf Zulassung einer Ausnahme nach § 30a Abs. 5 LWaldG" [SFN 2020e]). 

Der verbleibende Kompensationsbedarf bezüglich der nicht vermeidbaren Beein-

trächtigungen von Bodenfunktionen wird durch Abbuchung von Ökopunkten vom Ökokonto 

der Hermann Peter KG erbracht. 

Wie die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung im Landschaftspflegerischen Begleitplan 

(SFN 2020c) zeigt, werden die vorhabenbedingt entstehenden, erheblichen Beeinträchti-

gungen durch die geplanten Kompensationsmaßnahmen naturschutzrechtlich vollstän-

dig kompensiert. 

 

8.3 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

Ein Teil der vorgenannten Maßnahmen trägt als vorgezogene Ausgleichsmaß-

nahmen im Sinn von § 44 Abs. 5 BNatSchG zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Ver-

botstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei. Es handelt sich um die folgenden Maß-

nahmen: 

 Schonwaldartige Pflege eines Waldbestands zur Förderung von Habitatbäumen und 

zur Sicherung der Eichen-Nachhaltigkeit (Maßnahme K1), 
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 Umbau eines Laubbaum-Bestands in einen Eichenwald / Herstellung von 

Lebensräumen der Haselmaus (Maßnahme K2), 

 Entwicklung von Lebensräumen der Mauereidechse südlich des Werksgeländes 

(Maßnahme K3), 

 Entwicklung von Lebensräumen der Mauereidechse auf der Uferböschung der 

Westfläche der Erweiterung (Maßnahme K4) und 

 Entwicklung von Lebensräumen der Mauereidechse auf der Uferböschung der 

Ostfläche der Erweiterung (Maßnahme K5). 

Die Maßnahmen sind in der artenschutzrechtlichen Verträglichkeitsstudie (SFN 

2020b) detailliert beschrieben.  

 

8.4 Forstrechtlicher Ausgleich 

Zum Ausgleich nachteiliger Wirkungen der mit dem Vorhaben verbundenen Um-

wandlung von Wald werden Ersatzaufforstungen im Umfang von ca. 2,15 ha vorge-

nommen. Nähere Ausführungen enthält der "Antrag auf Waldumwandlung" (SFN 2020d). 
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Richtlinie 97/62/EG des Rates vom 27. Oktober 1997 zur Anpassung der Richtlinie 

92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden 

Tiere und Pflanzen an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt. - Amts-

blatt Nr. L 305/42 vom 08.11.1997. 

Verordnung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr über die Anerkennung 

und Anrechnung vorzeitig durchgeführter Maßnahmen zur Kompensation von 

Eingriffsfolgen (Ökokonto-Verordnung - ÖKVO). 

Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL): Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelar-

ten; kodifizierte Fassung; Amtsblatt der Europäischen Union L 20/7 vom 26.1.2010. 
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10.2 Bewertungsschlüssel Landschaftsbild 

 

Tabelle 10.2-1. Bewertung des Landschaftsbilds (in Anlehnung an BARSCH et al. 2003). 

Wertstufe 

Bewertungskriterien, Beispiele 

Landschaftselemente Landschaftsbildräume 

Bereiche der land-

schaftsgebundenen 

Erholung 

Funktionen besonderer Bedeutung 

5 sehr 

hoch 

Landschaftselement 

 - mit dominanter 

Gliederungswirkung,  

- in natur- oder kultur-

raumtypischer Weise 

landschaftsbildprägend 

 

Landschaftsprägender 

Bildraum  

- mit dominanter 

Gliederungswirkung,  

- mit dominanten 

Sichtachsen,  

- mit sehr hoher Eigenart, 

Vielfalt und Schönheit 

Beispiele:  

Teile von historischen 

Kulturlandschaften oder 

von Naturlandschaften 

z.B. mit  

- markanten gelände-

morphologischen Aus-

prägungen,  

- naturhistorisch, 

kulturhistorisch oder 

geologisch bedeutsamen 

landschaftsbildprägenden 

Elementen 

Landschaftsraum mit 

erholungsrelevanten 

Eigenschaften von 

überregionaler Be-

deutung 

 

4 hoch natur- oder kultur-

raumtypisches Land-

schaftselement mit 

starker Gliederungs-

wirkung und charak-

teristischer Ausprägung 

Landschaftsbildraum  

- mit zahlreichen natur- 

oder kulturraumtypischen 

Landschaftselementen 

und starker gliedernder 

Wirkung (Sichtachse), 

- mit hoher Eigenart, 

Vielfalt und Schönheit 

Landschaftsraum mit 

erholungsrelevanten 

Eigenschaften von 

regionaler Bedeutung 

Funktionen allgemeiner Bedeutung 
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Fortsetzung Tabelle 10.2-1. 

Wertstufe 

Bewertungskriterien, Beispiele 

Landschaftselemente Landschaftsbildräume 

Bereiche der land-

schaftsgebundenen 

Erholung 

3 mittel Landschaftselement mit 

deutlicher 

Gliederungswirkung 

und / oder natur- oder 

kulturraumtypischer 

Ausprägung 

 

Landschaftsbildraum  

- mit natur- oder 

kulturraumtypischen 

Landschaftselementen,  

- mit Eigenart und Vielfalt 

Beispiel:  

- durchschnittliche Kul-

turlandschaften 

Landschaftsraum mit 

erholungsrelevanten 

Eigenschaften von 

örtlicher Bedeutung 

Funktionen geringer Bedeutung 

2 gering Landschaftselement mit 

geringer 

Gliederungswirkung 

und / oder nur in An-

sätzen/Resten natur- 

oder kulturraumtypisch 

ausgeprägt 

Landschaftsbildraum  

- mit wenigen natur- oder 

kulturraumtypischen 

Landschaftselementen,  

- mit geringer Vielfalt und 

Eigenart. 

Überformte Flächen mit 

überwiegend einförmiger 

Nutzung. 

Beispiele:  

- ausgeräumte 

Ackerlandschaften mit 

Restvegetationsstrukture

n 

Landschaftsraum mit 

einzelnen erholungs-

relevanten Eigen-

schaften von geringer 

örtlicher Bedeutung 

1 sehr 

gering 

Landschaftselement 

ohne Gliederungswir-

kung und / oder nicht 

natur- oder kultur-

raumtypisch ausgeprägt 

Landschaftsbildraum 

ohne natur- oder 

kulturraumtypische 

Prägung. 

Strukturarme Flächen mit 

starker Überformung, Zer-

schneidung und Störung 

Beispiele:  

- ausgeräumte 

Ackerlandschaften ohne 

Restvegetationsstrukture

n,  

- Flächen mit sehr hohem 

Versiegelungsgrad 

Landschaftsraum ohne 

erholungsrelevante 

Eigenschaften 

 


